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Liebe LeserInnen! 

Diese „impulse“-Ausgabe beginnt 
mit einer Einleitung in eigener Sa-

che. Denn bald ist es soweit: Im kom-
menden Jahr wird die BAG UB ihr 
zehnjähriges Bestehen feiern! 

Diese runde Zahl verweist auf eine ar-
beitsintensive und innovative Zeit, in der 
das Konzept der Unterstützten Beschäf-
tigung, wie wir meinen, in wichtigen 
Bereichen erfolgreich umgesetzt wor-
den ist. Wir werden diesen runden „Ge-
burtstag“ als Anlass einer großen 10-
Jahres-Feier nehmen – im Rahmen der 
Jahrestagung der BAG UB 2004. Al-
le weiteren Informationen dazu werden 
wir Ihnen so bald wie möglich geben!

Im Vorwege dieses Jubiläums hat die 
BAG UB im Juni 2003 eine Mitglieder-
befragung durchgeführt. Bei dieser Ge-
legenheit konnten alle Mitglieder eine 
Rückmeldung geben, welche Angebote 
der BAG UB ihnen wichtig waren und 
sind, wie sie unsere Angebote bewerten 
und welche – kritischen und positiven 
– Anregungen es gibt. Wir haben vie-
le, zum Teil sehr ausführliche Rückmel-
dungen erhalten, für die wir uns herzlich 
bedanken möchten. Es ist uns ein Anlie-
gen, die Anregungen und Kritikpunkte 
aufzunehmen und, wenn möglich, bei 
unserer zukünftigen Arbeit zu berück-
sichtigen.

Die Auswertung der Befragung hat 
gezeigt, dass für unsere Mitglieder die 
bundesweite Interessenvertretung, die 
die BAG UB für Menschen mit Behin-
derungen sowie für Fachdienste und die 
verschiedensten Einrichtungen und In-
stitutionen leistet, nach wie vor an erster 
Stelle steht. Fast ebenso wichtig sind für 
unsere Mitglieder fachliche Informati-
onen und Austausch / Unterstützung 
auf den unterschiedlichen Ebenen. 

Dabei besitzt die „impulse“ einen 
hohen Stellenwert: Für 60 Prozent der 
Mitglieder ist die „impulse“ ein Ange-
bot, das für ihre Mitgliedschaft wichtig 
oder mit ausschlaggebend ist. Für die 
BAG UB ist dies ein erfreuliches Ergeb-
nis. Seit Erscheinen der ersten Ausgabe 
im Februar 1996 hat sich die „impulse“ 
zu einer anerkannten Fachzeitschrift für 
LeserInnen aus den verschiedensten Be-
reichen entwickelt – und, das meinen 
wir sagen zu können, mit diesem Medi-
um haben wir zur Verbreitung des Kon-
zepts Unterstützte Beschäftigung und 
zu immer neuen Anregungen für die 
Praxis nicht unmaßgeblich beigetragen.

Die Befragungsergebnisse zeigen je-
doch auch einen hohen Bedarf an stär-
kerer regionaler Interessenvertretung 
und Vernetzung an. Die Anregungen 
unserer Mitglieder zeigen wieder ein-
mal, wie wichtig die Bildung von Lan-
desarbeitsgemeinschaften ist, um den 
Gedanken der Unterstützten Beschäf-
tigung auch in den Regionen praktisch 
umzusetzen. Hierbei sind jedoch enga-
gierte Personen oder Einrichtungen vor 
Ort gefragt. Mit ihrer Hilfe kann die 
BAG UB ihre regionalen Angebote si-
cherlich noch weiter verbessern – Anre-
gungen sind uns weiterhin willkommen!

Die detaillierten Ergebnisse der Mit-
gliederbefragung und eine Stellung-
nahme der Geschäftsstelle der BAG UB 
werden unsere Mitglieder demnächst auf 
dem Postwege erhalten. Über die Befra-
gung hinaus wurde allen Mitgliedern ei-
ne neue, ausführliche Darstellung der 
Aktivitäten, Erfolge und Ziele der BAG 
UB geschickt. Sie ist in der vorliegen-
den impulse-Ausgabe auf Seite 31 ab-
gedruckt.

Wir wünschen unseren LeserInnen 
eine anregende Lektüre und eine gute 
Spätsommerzeit!

Berit Blesinger
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Die Lebens- und Arbeitssituation 
behinderter Menschen 

Nach Schätzungen der Vereinten Na-
tionen leben weltweit etwa 600 Millio-
nen Menschen mit einer Behinderung. 
In der Europäischen Union leben zur-
zeit ca. 37 Millionen behinderte Men-
schen, dies sind ca. 10% der Bevölke-
rung, 6-8% der Bevölkerung sind behin-
derte Menschen im erwerbsfähigen Al-
ter. Weniger als 5% der Menschen sind 
von Geburt an behindert, die Mehrzahl 
erwirbt eine Behinderung durch Unfälle 
oder Krankheiten.2 

Der Anteil der Menschen mit Behin-
derung nimmt daher mit steigendem 
Lebensalter erheblich zu. Viele Men-
schen werden im Laufe ihres Lebens be-
hindert oder einen nahen Angehörigen 
haben, der behindert ist. Sechzig Pro-
zent der Europäer kennen in ihrem per-
sönlichen Lebensumfeld jemanden, der 
von Behinderung betroffen ist, 25% der 
befragten Europäer haben ein behinder-
tes Familienmitglied, jedoch nur 4% ei-
nen behinderten Kollegen oder eine be-
hinderte Kollegin.3 Behinderung ist al-
so einerseits ein natürlicher Teil der 
menschlichen Erfahrung, anderseits 
werden Menschen mit Behinderungen 
in vielen Lebensbereichen immer noch 
zu „unsichtbaren Bürgern“, da ihnen 
diese nicht oder nicht ohne erhebliche 

Behinderungen zugänglich sind. Dies 
betrifft im besonderen Maße den Ar-
beitsbereich. 

Die Ausgrenzung behinderter Men-
schen aus dem allgemeinen Arbeits-
markt wird nicht nur deutlich, wenn 
man sich die in den meisten Ländern 
überproportional hohe Arbeitslosen-
quote von Menschen mit Behinderung 
ansieht. So ist in Deutschland bei-
spielsweise die spezifische Arbeitslosen-
quote von Menschen mit Behinderun-
gen mit über 16 % ca. 60% höher4 als 
die normale Arbeitslosenquote. Da je-
doch viele Menschen mit Behinderun-
gen gar nicht in der Arbeitslosenstatis-
tik auftauchen, weil sie z.B. verrentet 
sind, als nicht vermittlungsfähig gel-
ten oder in Werkstätten für behinder-
te Menschen arbeiten, wird die tatsäch-
liche Ausgrenzung erst deutlich, wenn 
man sich die Erwerbsbeteiligung be-
hinderter und nichtbehinderter Men-
schen im Vergleich ansieht. Es gibt je-
doch auf europäischer Ebene keine ver-
lässlichen Daten über die Erwerbsbe-
teiligung behinderter Menschen. Als 
erster Hinweis kann gelten, dass bei-
spielsweise im Vergleich zu 64% der 
BürgerInnen ohne Behinderung nur 
38% der BürgerInnen mit Behinderung 
im Alter von 16-34 Jahren in der Euro-
päischen Union ein eigenes Arbeitsein-
kommen haben.5

Wer gilt als behindert? 

Der internationale Wandel 
des Begriffes und Konzeptes 

von Behinderung
Eine weitere Problematik für den in-

ternationalen bzw. europäischen Ver-
gleich von Beschäftigungspolitiken von 
Menschen mit Behinderungen ist, dass 
es zum Teil sehr unterschiedliche De-
finitionen von Behinderungen gibt, die 
zumeist auf spezifischen sozialrechtli-
chen Bestimmungen der einzelnen Län-
der beruhen. So sind beispielsweise in 
einigen europäischen Ländern (z.B. 
Schweden, Niederlande) Menschen mit 
einer „Arbeitsbehinderung“ berechtigt 
Supported Employment zu erhalten. 
Dieser Begriff umfasst neben Menschen 
mit Behinderungen auch andere Perso-
nen mit Zugangsbarrieren zum Arbeits-
markt. Eine einheitliche Definition von 
Behinderung in der Europäischen Uni-
on gibt es nicht, die Europäische Kom-
mission hat immerhin das Problem er-
kannt und zurzeit einen Bericht zu den 
unterschiedlichen Definitionen von Be-
hinderungen in der EU angefordert. 

In den letzten Jahrzehnten ist auf in-
ternationaler Ebene ein Wandel des Be-
hinderungsbegriffes von einem stark 
medizinisch geprägten engen Behinde-
rungsbegriff, der Behinderung als Schä-
digung einer Person begreift, hin zu ei-
nem umfassenden Behinderungsbegriff 
feststellbar, der Behinderung als Beein-
trächtigung der Funktionsfähigkeit, der 
üblichen Aktivitäten, der gesellschaftli-
chen Teilhabe einer Person sieht und da-
bei explizit Umweltfaktoren und perso-
nenbezogene Faktoren mit einbezieht. 
Behinderung ist demnach keine Eigen-
schaft einer Person, sondern beschreibt 
die Situation einer Person mit einer 
Schädigung in ihrer Umwelt. Die neue 
Definition der Weltgesundheitsorganisa-

Unterstützte Beschäftigung im Kontext von 
internationalen, europäischen und deutschen 
Entwicklungen in der Behindertenpolitik1

Von Stefan Doose

Unterstützte Beschäftigung (Supported Employment) ist weltweit eine der wesentli-
chen Innovationen im Bereich der beruflichen Integration behinderter Menschen der 
letzten 20 Jahre. Die relativ zügige und weite Verbreitung in der USA ab Mitte der 
achtziger Jahre und in Europa ab Anfang/Mitte der neunziger Jahre ist jedoch nur 
vor dem Hintergrund eines internationalen Paradigmenwechsels in der Behinderten-
politik und einer damit veränderten Förderpolitik z.B. auf der Ebene des Europäischen 
Sozialfonds verständlich. Der folgende Beitrag versucht die Entwicklung von Unter-
stützter Beschäftigung in die europäische und internationale Entwicklung der Behin-
dertenpolitik einzubetten und aktuelle Trends in der Entwicklung von Supported Em-
ployment aufzuzeigen und Chancen und Herausforderungen für die zukünftige Ent-
wicklungen abzuleiten. Der Schwerpunkt des Beitrags soll dabei auf der Situation in 
der Europäischen Union liegen.
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tion (WHO), die „International Classi-
fication of Functioning, Disabilities and 
Health“6 (ICF) vom Mai 2001 berück-
sichtigt dieses erweiterte Verständnis 
und schafft einen fortschrittlichen Rah-
men mit einem umfassenden Verständ-
nis von Behinderung und Funktionsfä-
higkeit. Sie löst die alte „International 
Classification of Impairments, Disabili-
ties and Handicaps“ (ICIDH) ab, die 
seit 1980 galt und in einem dreistufi-
gen bio-psycho-sozialen Modell Schä-
digung, Funktionsbeeinträchtigung und 
Behinderung unterschied und noch sehr 
stark defizitorientiert und personenbe-
zogen war.

Das erweiterte neue Modell rückt 
schon im Titel von der einseitigen ne-
gativen Klassifikation von der Behinde-
rung einer Person ab und ermöglicht, 
die Lebenswirklichkeit von behinderten 
Menschen besser zu erfassen, indem die 
Person in ihrer Situation ganzheitlich 
mit den positiven und negativen Aspek-
ten ihrer Körperfunktionen und –struk-
turen, ihrer Aktivitäten und Partizipati-
on sowie den Umweltfaktoren und per-
sönlichen Faktoren beschrieben wird.

Die Behinderung einer Person in ei-
ner Situation ist bestimmt einerseits 
durch die Schädigung der Körperfunk-
tionen und -strukturen und andererseits 
die Beeinträchtigung der Aktivität und 
Partizipation (Teilhabe) der Person, die 
von wichtigen Kontextfaktoren wie z.B. 
Barrieren und Hindernissen in der Um-
welt und personenbezogenen Faktoren 
maßgeblich beeinflusst werden. So kön-
nen beispielsweise positive personenbe-
zogene Faktoren wie eine hohe Moti-
vation des behinderten Arbeitnehmers 
oder Umweltfaktoren, wie eine wir-
kungsvolle Antidiskriminierungsgesetz-
gebung und das Angebot von Unter-
stützter Beschäftigung die Beeinträchti-
gung einer Person zur Teilhabe am Ar-
beitsleben beeinflussen und damit zwar 
nicht ihre Schädigung, aber insgesamt 
ihre Behinderung reduzieren. Die neue 
Definition der WHO ermöglicht also 
sehr differenziert, Bereiche zu definie-
ren, in denen Behinderung auftritt und 
wo Funktionsfähigkeit vorliegt und wel-
che positiven und negativen Aspekte die 
Behinderung beeinflussen. Die folgende 
Tabelle gibt einen Überblick über die 
Internationale Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit (ICF):
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Das erweiterte Verständnis von Behin-
derung, das sich in den letzten Jahren 
entwickelt hat und seinen Niederschlag 
nun in der neuen ICF findet, geht ein-
her mit einem internationalen Paradig-
menwechsel in der Behindertenpolitik. 

Der Paradigmenwechsel in der 
internationalen Behindertenpolitik

Die Behindertenrechtsbewegung hat 
zu einem allmählichen Bewusstseins-
wandel geführt, dass der Ansatzpunkt 
für die Veränderung der Lebenssituation 
von Menschen mit Behinderung nicht 
wohlfahrtsstaatliche Fürsorge, sondern 
ein bürgerrechtlicher Schutz vor Diskri-
minierung sein muss. 

In den USA gibt es schon seit vielen 
Jahren eine starke Behindertenrechtsbe-
wegung, die den Kampf gegen die Dis-
kriminierung von Menschen aufgrund 
ihrer Behinderung parallel zum Kampf 
gegen die Diskriminierung von Men-
schen aufgrund ihrer Hautfarbe sieht. 
Ein großer Erfolg der amerikanischen 
Behindertenrechtsbewegung war die 
Verabschiedung des Antidiskriminie-
rungsgesetzes AMERICANS WITH DISA-
BILITIES ACT (ADA) im Jahre 1990. Es 
verbietet die Diskriminierung von Men-
schen aufgrund ihrer Behinderung in al-
len wesentlichen öffentlichen Bereichen 
wie öffentlich zugänglichen Geschäf-
ten, Diensten und Verwaltungen, der 
Telekommunikation, dem Verkehrswe-
sen und dem Arbeitsleben. Basierend 
auf diesem Gesetz gibt es in den USA 
ein individuelles Klagerecht des behin-
derten Menschen, der sich diskriminiert 
fühlt. Das Gesetz verpflichtet auch öf-
fentliche und private Einrichtungen, 
ihre Dienste im Rahmen des Zumut-
baren behindertengerecht umzugestal-
ten. Dafür sind teilweise längere Über-
gangsfristen vorgesehen. Neue Busse 
und Bahnen müssen rollstuhlgerecht, 
Flugzeuge und Flughäfen für behinder-
te Kunden gut nutzbar sein. Gaststätten 
müssen beispielsweise, wenn dies ohne 
unzumutbare Kosten möglich ist, in je-
dem Fall aber bei Umbau oder Neuer-
öffnungen, rollstuhlzugänglich sein. Be-
werbungsverfahren müssen zugänglich 
sein, so muss ein Arbeitgeber beispiels-
weise im Rahmen des Möglichen dafür 
sorgen, dass blinden Menschen die Be-
werbungsunterlagen in einem für sie les-

baren Format vorliegen oder dass das 
Bewerbungsgespräch mit einem Roll-
stuhlfahrer in einem zugänglichen Raum 
stattfindet.

Solche Maßnahmen erweitern konkret 
die Lebensräume für Menschen mit Be-
hinderungen und verändern das gesell-
schaftliche Bewusstsein. Das veränder-
te Bewusstsein, dass gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung ein Bürgerrecht und keine mildtä-
tige Gabe der Gesellschaft sind, hat also 
seine Wurzeln in der amerikanischen Be-
hindertenrechtsbewegung.

Die Bewegung hin zu einem rechtebe-
zogenen Ansatz der Chancengleichheit 
für Menschen mit Behinderungen hat 
mittlerweile ihren Niederschlag in zahl-
reichen internationalen Dokumenten 
und nationalen Verfassungsgeboten zum 
rechtlichen Schutz vor Diskriminierung 
von Menschen aufgrund ihrer Behinde-
rung gefunden. So stellt die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen in ih-
rer Resolution vom 20. Dezember 1993 
Rahmenbestimmungen für die Herstel-
lung der Chancengleichheit für Behinder-
te auf. Es heißt dort unter anderem7:
• Der Grundsatz der Gleichberechti-

gung impliziert, dass die Bedürfnisse 
eines jeden einzelnen Menschen von 
gleicher Wichtigkeit sind, dass diese 
Bedürfnisse zur Grundlage der Pla-
nung der Gesellschaft gemacht und 
dass alle Ressourcen so eingesetzt 
werden müssen, dass für jeden Men-
schen die Möglichkeit der gleichbe-
rechtigten Teilhabe gewährleistet ist.

• Der Ausdruck „Herstellung der 
Chancengleichheit“ bezeichnet den 
Prozess, mit dessen Hilfe die Systeme 
der Gesellschaft und die Umwelt wie 
beispielsweise Dienstleistungen, Akti-
vitäten und Dokumentation, allen zu-
gänglich gemacht werden, insbeson-
dere den Behinderten.

• Behinderte sind Mitglieder der Ge-
sellschaft und haben das Recht in ih-
rer jeweiligen Ortsgemeinschaft zu 
verbleiben. Sie sollen die von ihnen 
benötigte Unterstützung im Rah-
men der üblichen Bildungs-, Gesund-
heits-, Beschäftigungs- und sozialen 
Dienstleistungsstrukturen erhalten. 

Auf Initiative Mexikos und mit Unter-
stützung der Europäischen Union gibt 
es auf der Ebene der Vereinten Natio-
nen zurzeit eine Initiative zur Schaffung 

eines rechtsverbindlichen Instruments zur 
Förderung und zum Schutz der Rech-
te und Würde von Menschen mit Behin-
derung. Zur Vorbereitung wurde eine 
Ad-hoc Arbeitsgruppe bei den Vereinten 
Nationen eingerichtet.8

In der Europäischen Union ist die-
se Entwicklung aufgegriffen9 und be-
reits am 20.12.1996 eine „Neue Strate-
gie der Europäischen Gemeinschaften zur 
Chancengleichheit für behinderte Men-
schen“ verabschiedet worden.10 „Die-
ses neue Konzept basiert stärker auf dem 
Gedanken des Rechts als auf Nächsten-
liebe und darauf, dass die Gesellschaft 
sich auf Unterschiede einstellen muss, 
statt die zwangsweise Anpassung auf 
eine künstliche Norm zu betreiben“11 
Nicht die Anpassung des behinderten 
Menschen, sondern die Anpassung der 
Gesellschaft steht somit im Vordergrund 
der neuen Behindertenpolitik der Eu-
ropäischen Union. Dies führt zu einem 
umfassenden Ansatz von einer Behin-
dertenpolitik basierend auf Bürgerrech-
ten und der Einbeziehung behinderter 
Menschen statt auf Aussonderung und 
Ausgrenzung. Das Thema Behinderung 
ist zu einem Querschnittsthema der Po-
litik der Europäischen Union geworden, 
das in allen Politikbereichen (z.B. der 
Sozial-, Arbeitsmarkt- und Verkehrspo-
litik) berücksichtigt werden soll, außer-
dem wurde eine sogenannte Intergroup 
behinderter Menschen im Europäischen 
Parlament gegründet. Aufgrund des Ar-
tikels 13 des Vertrages von Amsterdam 
besteht ausdrücklich die Möglichkeit, 
auf Ebene der Europäischen Union Re-
gelungen zu treffen und Maßnahmen 
zu ergreifen, „um Diskriminierungen 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behin-
derung oder der sexuellen Ausrichtung 
zu bekämpfen.“ So sind die Grundsät-
ze der Nichtdiskriminierung und Ein-
gliederung behinderter Menschen in 
Artikel 21 der Europäischen Grund-
rechtecharta vom 18.12.2000 verankert 
worden. In der Richtlinie für Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf 
vom 2.12.2000 sind beispielsweise die 
Mitgliedsstaaten aufgefordert worden, 
ein Benachteiligungsverbot behinder-
ter Menschen im Arbeitsleben zu erlas-
sen und in der Mitteilung der EU-Kom-
mission „Auf dem Weg zu einem Europa 
ohne Hindernisse“ vom 10.5.2000 wer-
den konkrete Maßnahmen zur Beseiti-
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gung von Barrieren und Hindernissen 
im Bereich der Mobilität, Zugänglich-
keit, Informationstechnologien und Ver-
braucherrechten vorgeschlagen. Ein Ka-
talysator für diese Entwicklungen soll 
nicht zuletzt das Europäisches Jahr der 
Menschen mit Behinderungen 2003 sein, 
das übrigens ausdrücklich anlässlich des 
zehnjährigen Jubiläums der Erklärung 
der Vereinten Nationen für die Herstel-
lung der Chancengleichheit für Behin-
derte ausgerufen wurde. Dies zeigt, wie 
der Paradigmenwechsel in der Behinder-
tenpolitik aus dem angloamerikanischen 
Raum über die internationale Ebene 
in die Behindertenpolitik der Europäi-
schen Union und darüber in die natio-
nale Behindertenpolitik in den Staaten 
der Europäischen Union Eingang ge-
funden hat. Diese Entwicklung wird sich 
in den nächsten Jahren noch verstärkt 
auswirken, da die Maßnahmen oft erst 
mit Zeitverzögerung in nationale Poli-
tik umgesetzt werden und zunehmend 
sich auch die Förderpolitik nicht nur auf 
der Ebene der Europäischen Union auf 
die neue Behindertenpolitik ausrichten 
wird. Gemeindenahe Dienstleistungen 
für behinderte Menschen wie Unter-
stützte Beschäftigung, ambulante Kon-
zepte der Rehabilitation, persönliche As-
sistenz und betreutes Wohnen im eige-
nen Wohnraum passen hervorragend zu 
der neuen Grundausrichtung auf Selbst-
bestimmung und umfassende gesell-
schaftliche Teilhabe behinderter Men-
schen, während es zunehmend schwie-
rig werden wird, die Aussonderung von 
Menschen mit Behinderung in Sonder-
einrichtungen und Maßnahmen geför-
dert zu bekommen. 

Auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land lässt sich der Paradigmenwech-
sel nachvollziehen. „Niemand soll auf-
grund seiner Behinderung benachteiligt 
werden“. Die Verankerung des Verbo-
tes der Benachteiligung von Menschen 
aufgrund ihrer Behinderung in Artikel 
3 des Grundgesetzes im Jahre 1994 ist ein 
wichtiger Schritt zur Neuorientierung 
des gesellschaftlichen Umganges mit 
Behinderung. Seit dem Jahr 2002 gibt 
es ein Bundesgesetz zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen und in Folge bereits 
zahlreiche Landesgleichstellungsgesetze.

Die Gleichstellungsgesetze konkre-
tisieren das Benachteiligungsverbot im 
Grundgesetz auf Bundes- bzw. Landes-
ebene. Sie definieren Behinderung und 

Barrierefreiheit und binden zwar zu-
nächst nur die öffentliche Verwaltung, 
ermöglichen aber z.B. durch das Ab-
schließen von Zielvereinbarungen von 
Behindertenverbänden mit bestimmten 
Branchen und das Verbandsklagerecht, 
die Barrierefreiheit öffentlich zu thema-
tisieren. Es wird sich zeigen, inwieweit 
diese Instrumente zu einer konkreten 
Verbesserung der Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderungen vor Ort 
sowie auf Landes- und Bundesebene ge-
nutzt werden. 

Auch das seit dem Jahr 2001 neue 
Sozialgesetzbuch IX zur Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen (SGB 
IX) setzt einen klaren Schwerpunkt auf 
Selbstbestimmung und Teilhabe. Für 
den Bereich der Teilhabe am Arbeitsle-
ben ist beispielsweise in §81 SGB IX das 
Benachteiligungsverbot im Arbeitsleben 
in deutsches Recht umgesetzt worden, 
ein Rechtsanspruch auf Übernahme der 
Kosten für die notwendige Arbeitsassis-
tenz in § 102 Abs.4 eingefügt und in 
den §§109 SGB IX werden Integrati-
onsfachdienste und Unterstützte Be-
schäftigung hinsichtlich seiner Zielgrup-
pe und methodischen Vorgehensweise 
als Aufgabe von Integrationsfachdiens-
ten verankert. Die zum Teil heftigen 
Auseinandersetzungen in der Umset-
zungsphase und die Versuche der betei-
ligten Ämter, über die Finanzierungsbe-
dingungen und die Bewilligungs- und 
Zuweisungspraxis die Zielgruppen und 
den Umfang der tatsächlichen Leistun-
gen teils entgegen dem Gesetzestext de 
facto wieder einzugrenzen, sollten nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass hier tat-
sächlich ein Wandel der Behinderten-
politik begonnen hat. Es wird in den 
nächsten Jahren darum gehen, den Pa-
radigmenwechsel in der Behindertenpo-
litik konsequent weiter zu betreiben und 
Stück für Stück die Praxis der Dienstleis-
tungen für Menschen mit Behinderun-
gen auch gegen Widerstände und Be-
harrungstendenzen entsprechend um-
zugestalten. Dieser oft langsame Prozess 
des Wandels der Beschäftigungspolitiken 
zeigt sich auch auf Ebene der Europäi-
schen Union.

Beschäftigungspolitiken für 
behinderte Arbeitnehmer in der EU
Ein von der Europäischen Kommissi-

on in Auftrag gegebener Vergleich der Be-
schäftigungspolitiken für behinderte Men-

schen in der Europäischen Union kommt 
zu sehr bedenklichen Ergebnissen12:
• Ein Benchmarking der Beschäfti-

gungspolitiken für behinderte Men-
schen in der Europäischen Union 
sei derzeit nicht möglich, da es kei-
ne vergleichbaren Daten über die Er-
werbsbeteiligung behinderter Men-
schen und ihre Einbeziehung in akti-
ve Arbeitsmarktprogramme gebe. Er-
schwerend kämen sehr unterschiedli-
chen Definitionen von Behinderun-
gen hinzu, die nicht nur von Land zu 
Land variieren, sondern auch inner-
halb eines Landes, wenn es um unter-
schiedliche Maßnahmen geht.

• Auch sei ein Mangel an hochwerti-
ger und zuverlässiger Evaluierung der 
Wirksamkeit von Beschäftigungspoliti-
ken, insbesondere der qualitativen Er-
gebnisse und des Einflusses externer 
Faktoren auf den Erfolg, erkennbar. 

• Hinzu komme ein oft so schneller 
Wechsel der Beschäftigungspolitiken, 
dass die Wirksamkeit der einzelnen 
Maßnahmen nicht beurteilt werden 
könne.

Auch wenn kein detaillierter Vergleich 
der Beschäftigungspolitiken in der EU 
auf einer gemeinsamen Basis möglich 
ist, so lassen sich jedoch die existieren-
den Ansätze der Beschäftigungsförde-
rung beschreiben und Trends feststel-
len13. Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über klassische und neuere 
Beschäftigungspolitiken für behinderte 
Menschen in der EU. Sie werden in den 
einzelnen Ländern meist kombiniert, 
wenn auch mit sehr unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung angeboten: 

Siehe Tabelle 2, Seite 7 oben.
Ein wesentlicher Trend ist die Verschie-

bung der Schwerpunktsetzung von pas-
siven zu aktiven Maßnahmen. In den 
vergangenen Jahren verschob sich der 
Schwerpunkt von den passiven Maß-
nahmen der materiellen Absicherung 
von behinderten Menschen durch Sozi-
alleistungen z.B. in Form von Erwerbs-
unfähigkeitsrenten, Sozialhilfe oder Vor-
ruhestandregelungen immer stärker auf 
Bemühungen „reguläre“ Arbeitsverhält-
nisse behinderter Menschen aufrechtzu-
erhalten oder durch flexible Eingliede-
rungsmaßnahmen solche Arbeitsverhält-
nisse zu ermöglichen. Hintergrund war 
einerseits das erklärte politische Ziel der 
Chancengleichheit und andererseits der 
Kostendruck durch die ständig steigen-
den Sozialausgaben. 
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Dieser Trend bringt insofern Proble-
me mit sich, als die damit zusammen-
hängenden Veränderungen wie ver-
schärfte Bedingungen für den Bezug 
von Sozialleistungen, Leistungskürzun-
gen oder Druck zur Arbeitsaufnahme 
häufig von den behinderten Menschen 
negativ wahrgenommen wurden und oft 
Widersprüche im Sozialleistungssystem 
blieben, so dass es sich beispielsweise für 
bestimmte Personengruppen nicht lohnt 
zu arbeiten, da sie ab einer bestimmten 
Summe genau so viel oder gar mehr So-
zialleistungen verlieren als sie Einkom-
men gewinnen (die sogenannte „benefit 
trap“ oder „Beihilfefalle“).

Quotenregelung und 
Antidiskriminierungsgesetzgebung

Ein klassisches Instrument ist die 
Quotenregelung, die Arbeitgeber ver-
pflichten soll nachzuweisen, dass ein be-
stimmter Prozentsatz ihrer Arbeitneh-
mer behindert sind. Sie wird insbeson-
dere in Deutschland, Frankreich, Ös-
terreich sowie teilweise in Griechenland 
und Italien verwendet. Dagegen set-
zen das Vereinigte Königreich und ei-
nige skandinavische Länder, wie übri-
gens auch die USA, eher auf den bür-
gerrechtlichen Ansatz mit Antidis-
kriminierungsregelungen, die durch 
entsprechende rechtliche Regelungen 
einen freien Zugang und das Aufrecht-
erhalten von Arbeitsverhältnissen errei-
chen wollen sowie Entschädigungen bei 
nachgewiesener Diskriminierung vor-
sehen. In der Praxis haben die meis-
ten Länder eine Kombination mehrerer 

Maßnahmen, wobei der Trend zur An-
tidiskrimierungsgesetzgebung geht. Bei-
de Systeme haben ihre Stärken und Pro-
bleme: Es gibt kein Beispiel dafür, dass 
ein Quotensystem sein theoretisches 
Ziel erreicht hat und die Anreizfunkti-
on des Quotensystems gilt allenthalben 
als begrenzt, jedoch werden über die 
Ausgleichsabgaben Mittel für beschäf-
tigungspolitische Maßnahmen für be-
hinderte Menschen eingenommen. An-
tidiskriminierungsgesetzgebung sendet 
eher Botschaften an die Menschen mit 
Behinderungen und Arbeitgeber, als 
dem Arbeitnehmer insbesondere bei der 
Aufnahme von Arbeitsverhältnissen ein 
durchsetzungsfähiges Instrumentarium 
an die Hand zu geben. 

Aufklärungs- und 
Sensibilisierungskampagnen

Eine weitere aktive Strategie in vielen 
Ländern sind Aufklärungs- und Sensibi-
lisierungskampagnen wie z.B. die Kam-
pagne „50.000 Jobs für Schwerbehin-
derte“ in Deutschland. In diesen Be-
reich gehört auch die Auszeichnung von 
Unternehmen, wie z.B. der „Job-Os-
kar“ in Österreich oder ein Verhaltens-
kodex zur Beschäftigung behinderter 
Menschen in Belgien.

Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung von 

Arbeitsverhältnissen
Die Aufrechterhaltung bestehender 

Arbeitsverhältnisse ist ein klassischer 
Schwerpunkt der Beschäftigungsstrate-
gien in der EU. In den meisten Ländern 

gibt es gesetzliche Regelungen, die die 
Entlassung von Arbeitnehmern, bei de-
nen infolge eines Arbeitsunfalls Behin-
derungen aufgetreten sind, regeln oder 
es gibt einen allgemeinen besonderen 
Kündigungsschutz für Schwerbehinder-
te wie in Deutschland. Das Angebot zur 
Arbeitsplatzsicherung umfasst z.B. Be-
ratung, materielle und organisatorische 
Anpassung des Arbeitsplatzes, prakti-
sche Unterstützung oder Mediation 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber, aber auch frühzeitige Hilfe bei der 
Arbeitsvermittlung in eine andere Firma. 
Zunehmend gerät in das Bewusstsein, 
dass Prävention und frühzeitige Inter-
vention wirksamer und billiger sind als 
Wiedereingliederungsbemühungen.

Zuschüsse für Arbeitgeber

Zuschüsse für Arbeitgeber, sei es in 
Form von direkten Zuschüssen zu den 
Sozialabgaben oder dem Arbeitsentgelt 
oder indirekt durch besondere Steuer-
vorteile, können zwei Funktionen ha-
ben. Zum einen sollen sie einen Anreiz 
zur Einstellung behinderter Arbeitsu-
chender geben, zum anderen können sie 
dazu genutzt werden einen möglichen 
Produktivitätsunterschied zwischen dem 
behinderten Kollegen und den nichtbe-
hinderten Kollegen auszugleichen.

Anpassung der Arbeit 
und des Arbeitsplatzes

Arbeitsplatzanpassungen und techni-
sche Hilfsmittel für behinderte Arbeit-
nehmer sind ebenfalls ein klassisches In-
strumentarium der Beschäftigungsförde-
rung behinderter Menschen, das in den 
meisten europäischen Ländern angebo-
ten wird.

Rehabilitation und 
Rückkehr an den Arbeitsplatz

In den meisten europäischen Ländern 
stellt die Rehabilitation einen wichti-
gen Pfeiler der Beschäftigungspolitik für 
Menschen mit Behinderungen dar. Tra-
ditionell wird die Rehabilitation eher in 
für bestimmte Behinderungen spezifi-
schen Einrichtungen und Maßnahmen 
angeboten, der Trend geht eher zu am-
bulanten, betriebsnahen Rehabilitations-
angeboten und zur Ermöglichung der 
Teilnahme von behinderten Menschen 
an regulären Berufsbildungs- und Um-
schulungsangeboten. Eine arbeitsplatz-
bezogene Qualifizierung ist nach dem 
Bericht an die Europäische Kommissi-
on dann am effektivsten, „wenn sie gut 

Tabelle 2: Überblick über klassische und neuere Beschäftigungspolitiken für behinderte Menschen in der EU.

Beschäftigungspolitiken in der EU
Klassissche Ansätze                       Neuere Ansätze
• Passive Maßnahmen
o Erwerbsunfähigkeitsrente

• Aktive Maßnahmen
o Unterstützung bei der Stellensu-

che und Bewerbung
o Arbeitserfahrung, Zeitarbeit

• Quotenregelung • Antidiskriminierungsgesetze

• Kündigungsschutz • Aufklärungskampagnen

• Lohnkostenzuschüse, Steuervorteile • Maßgeschneiderte Angebote
o Unterstützte Beschäftigung
o Individueller Assistenzplan

• Arbeitsplatzanpassung

• Rehabilitation, Umschulung
o Spezielle Kurse, Einrichtungen

• Ausbildung und Lernen
o im Betrieb

• Werkstätten für behinderte Menschen • Integrationsfirmen

• Sonderbereich • Querschnittsbereich
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organisiert und Bestandteil eines Prozes-
ses ist, der zu einer dauerhaften und Be-
schäftigung (an diesem oder einem an-
deren) Arbeitsplatz führt.“14 Als weitere 
Kriterien für sinnvolle Rehabilitations-
maßnahmen werden genannt:
• „Verbundenheit“: Gut geplante und 

koordinierte Angebote, die tatsäch-
lich allen Voraussetzungen und An-
liegen des/der Betroffenen (körperli-
che Fähigkeiten, Ort und Unterbrin-
gung, Einkommen, Berufswunsch, 
Beziehungen und Verantwortlichkei-
ten, Qualifikation und Bildung, Mo-
bilität) gerecht werden.

• Ressourcen: Entsprechende Leistun-
gen können nur erbracht werden, 
wenn ausreichende Mittel zur Verfü-
gung stehen, damit die Kontaktper-
sonen sich den Bedürfnissen der Kli-
enten ohne Zeitdruck und sonstige 
Einschränkung widmen können.

• Einbeziehung in den Prozess: Die 
besseren Programme verfügen über 
gute Beziehungen zu vor- und nach-
geschalteten Stellen.

• Kompetenz: Querschnittsprogram-
me, die behinderte Klienten als eine 
von mehreren Zielgruppen anspre-
chen, haben nur dann Erfolg, wenn 
die erforderliche Fachkompetenz vor-
handen ist.

• Kohärenz des politischen Gesamt-
konzeptes: Rehabilitationsmaßnah-
men können nur dann erfolgreich 
sein, wenn die politischen Rahmen-
bedingungen unterstützend wirken; 
beispielsweise müssen die Leistungs-
systeme und die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Beschäftigung be-
hinderter Menschen aufeinander ab-
gestimmt sein.

• Realismus: Ein Arbeitsplatz ist in der 
Praxis für manche Behinderte kein re-
alistisches, für andere nur ein langfris-
tiges Ziel. Politiken, die auf rasche 
Ergebnisse abzielen, gehen unter 
Umständen (vor allem, wenn sie den 
Kontaktpersonen konkrete Zielvorga-
ben macht) am tatsächlichen Bedarf 
der Betroffenen vorbei.

Werkstätten für behinderte 
Menschen und Integrationsfirmen
Werkstätten für behinderte Menschen 

konstituieren in einigen Ländern wie 
z.B. Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Großbritannien und den 
Niederlanden einen mehr oder minder 
großen Sonderbereich des Arbeitsmark-
tes. Die Werkstätten verfolgen meist ein 

doppeltes Ziel: Auf der einen Seite sol-
len die Betroffenen einer Erwerbstätig-
keit nachgehen können, wobei ihr Ver-
dienst in der Regel nicht über ein Ta-
schengeld hinaus kommt, und auf der 
anderen Seite ihnen ermöglichen Fä-
higkeiten zu erwerben, langfristig auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt überzu-
wechseln. Zahlenangaben zu den Über-
gängen aus Werkstätten für behinderte 
Menschen sind in den Ländern entwe-
der nicht vorhanden oder sie zeigen ver-
nachlässigbare Werte.

In einer Reihe von europäischen Län-
dern werden mittlerweile Sozialunter-
nehmen gefördert, die Menschen mit 
Behinderungen eine Beschäftigung zu 
Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes ermöglichen sollen. Beispie-
le dafür sind die Integrationsfirmen in 
Deutschland oder Beschäftigungskoope-
rativen in Italien. Diese Sozialunterneh-
men werden meistens nicht von behin-
derten Menschen, sondern von nicht-
behinderten Menschen oder Behinder-
tenorganisationen gegründet. Es gibt 
jedoch auch unterschiedliche Versuche, 
die Selbstständigkeit und Unterneh-
mensgründung von behinderten Men-
schen zu fördern.

Individuell zugeschnittene 
Dienstleistungen

Die aktiven Maßnahmen einer Be-
schäftigungspolitik für behinderte Men-
schen umfassen z.B. eine individuel-
le Unterstützung bei der Stellensuche 
und Bewerbung, die Möglichkeit von 
Arbeitserfahrungen auch durch die ver-
stärkte Nutzung von Zeitarbeit. Eine 
besondere Rolle nehmen so genann-
te „maßgeschneiderte Angebote“, dies 
sind individuell zugeschnittene Dienst-
leistungen, ein. Diese Dienstleistungen 
sollen die unterschiedlichen Erfordernis-
se des Einzelnen wie Unterstützung bei 
der Stellensuche, Ausbildung von Fähig-
keiten, Einkommensbeihilfe, Wohnung 
in Sinne des „Case-Management“ paral-
lel, häufig über eine einzige Anlaufstel-
le geregelt werden. Mit Hilfe eines indi-
viduellen Assistenzplans sollen die not-
wendigen Angebote koordiniert wer-
den, beispielsweise der körperlichen und 
psychologischen Rehabilitation, Ver-
mittlung der Fertigkeiten für eine Stel-
lensuche, Ausbildung, Arbeitserfahrung 
oder Unterstützte Beschäftigung.

Als Beispiele von maßgeschneiderten 
Angeboten werden auch die Integrati-
onsfachdienste in Deutschland oder die 

Arbeitsassistenz in Österreich explizit 
genannt. 

Das Konzept des individuellen Zu-
schnitts und der Verknüpfung unter-
schiedlicher Problemfelder und der Re-
duktion der Ansprechpartner genießt 
theoretisch höchste Anerkennung bei al-
len Beteiligten in den Ländern, hat aber 
in der Praxis mit erheblichen Umset-
zungsproblemen zu kämpfen. Folgende, 
meiner Ansicht nach auch für Deutsch-
land sehr zutreffende Problembereiche 
werden dabei in dem Bericht für die Eu-
ropäische Kommission genannt15:
• „Ressourcen: Die Maßnahmen wer-

den häufig in der Hoffnung einge-
führt, dass sie Einsparungen bewir-
ken, da mehr behinderte Menschen 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen und 
somit keine Sozialleistungen mehr 
beziehen würden. Jedoch verursacht 
ihre Durchführung ihrerseits erhebli-
che Kosten. Individuelle Leistungsan-
gebote sind nur dann effektiv, wenn 
die Ansprechpartner der Klienten gut 
ausgebildet sind, auf eine entspre-
chende Infrastruktur zurückgreifen 
können und über Zeit und Kontakte 
verfügen, um den an sie herangetra-
genen Anliegen gerecht zu werden. 
Eine Zielvorgabe für erfolgreiche 
Vermittlungen kann sich negativ auf 
die Sorgfalt auswirken, mit der „Pro-
blemfällen“ begegnet wird, in denen 
eine Wiedereingliederung in den Ar-
beitsmarkt nur auf lange Sicht zu er-
reichen ist.

• Handlungsspielraum: Es scheint, als 
seien diese Ansätze dann am wir-
kungsvollsten, wenn ein echter Hand-
lungsspielraum besteht, der Möglich-
keit zur Bewältigung verschiedenster 
Probleme gibt.

• Bereitschaft der Betroffenen, zu 
akzeptieren, dass Erwerbstätigkeit für 
sie eine attraktive und gangbare Mög-
lichkeit darstellt, unabhängig davon 
wie viel Unterstützung sie erhalten 
(…), dies gilt auch für ihre Betreuer 
und Familienangehörigen.

• Negative Wechselwirkungen mit Loh-
nersatzleistungen führen zur „Beihil-
fefalle“ und ähnlichen Problemen. 
Bemühungen, diese einzudämmen, 
scheinen bislang noch keine nennens-
werten Erfolge gezeitigt zu haben.

• Arbeitsmarktbedingungen: Wenn Ar-
beitsplätze nicht zur Verfügung ste-
hen, lassen Sie sich auch nicht durch 
noch so viel Propagierung und Un-
terstützung schaffen.“
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Europäische Förderprogramme
Der Europäische Sozialfond (ESF) ist 

das wichtigste Finanzierungsinstrument 
mit dem die Europäische Kommission 
ihre Beschäftigungspolitik für behinder-
te Menschen umsetzten möchte. Im Pla-
nungszeitraum 1994-1999 wurden im 
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Em-
ployment eine Vielzahl von innovativen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Teil-
habe von behinderten Menschen am Ar-
beitsleben gefördert. Einer der vier Be-
reiche der Initiative, HORIZON, hat-
te explizit Menschen mit Behinderun-
gen als Zielgruppe. Insgesamt sind es 
ca. 1700 Projekte, die ESF-Mittel im 
Rahmen von HORIZON erhielten. Für 
die Entwicklung von Unterstützter Be-
schäftigung in Europa war diese Förde-
rung ein entscheidender Motor. Über 
die ESF und HORIZON Förderung 
erhielten viele Supported Employment 
Modellprojekte in Europa einen wesent-
lichen Teil ihrer Förderung. So sind in 
Deutschland in der ersten Förderphase 
1992-1994 beispielsweise die Hambur-
ger Arbeitsassistenz und der Fachdienst 
Eingliederungsberatung (FEB) in Reut-
lingen durch das HORIZON Programm 
gefördert gewesen, Mitte der neunziger 
Jahre sind beispielsweise die Integrati-
onsfachdienste in Westfalen-Lippe oder 
die Arbeitsassistenz in Österreich mit 
Mitteln aus dem ESF aufgebaut worden 
und in der letzten Förderphase 1998-
2000 sind z.B. das Modellprojekt zur 
„Qualitätssicherung- und Qualitätsent-
wicklung in Integrationsfachdiensten“16 
oder das Projekt „Unterstützte Beschäf-
tigung 2000“ der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Unterstützte Beschäftigung 
(BAG UB) durchgeführt worden, das ei-
ne Berufsbegleitende Qualifizierung für 
Integrationsberater entwickelte und er-
probte und bundesweite Netzwerkarbeit 
in diesem Bereich leistete.

Durch das dritte Aktionsprogramm 
der Gemeinschaft zur Förderung der 
Chancengleichheit und Integration Be-
hinderter HELIOS II 1993-1996 wur-
den zahlreiche Kontakte zu aktiven Per-
sonen und Organisationen in diesem Be-
reich geknüpft. So gab es innerhalb die-
ses Austauschprogramms die HELIOS 
Arbeitsgruppe 10, die sich mit dem The-
ma Supported Employment beschäftigte 
und die eine europaweite thematische 
Auseinandersetzung mit dem Konzept 
und wertvolle Kontakte für die europa-

weite Vernetzung von Supported Emp-
loyment Projekten mit sich brachte.

Eine beachtliche Anzahl von Projek-
ten, die sich mit Menschen mit Behinde-
rungen befassten, wurde außerdem im 
Rahmen verschiedener Mainstream-Pro-
gramme wie LEONARDO DA VINCI, 
SOKRATES, GESUNDHEITSFÖRDE-
RUNG, DAPHNE, PRINCE, PHARE 
und TACIS gefördert. So wurden bei-
spielsweise im LEONARDO-Programm 
die berufliche Qualifizierung von Men-
schen mit geistiger Behinderung in Be-
trieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 
oder die Entwicklung von Qualitätskri-
terien in Unterstützter Beschäftigung 
aus Sicht der verschiedenen Beteiligten 
im QUIP-Projekt17 gefördert.

In der neuen Gemeinschaftsinitiative 
EQUAL (2000-2006) geht es zielgrup-
penübergreifend um die Bekämpfung 
jeglicher Form von Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung im Zusammenhang 
mit dem Arbeitsmarkt. Auch an dieser 
Gemeinschaftsinitiative sind Projekte aus 
dem Bereich Supported Employment 
einbezogen. Ein Beispiel ist die EQUAL-
Entwicklungspartnerschaft „Keine Be-
hinderungen trotz Behinderung“, an der 
die BAG UB beteiligt ist.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 
dass ohne die Förderungen von Modell-
projekte aus dem Europäischen Sozial-
fond die schnelle Ausbreitung und Eta-
blierung von Supported Employment in 
vielen Europäischen Staaten nicht mög-
lich gewesen wäre.

Die internationale Entwicklung 
von Supported Employment 

Ausgehend von dem geschilderten Pa-
radigmenwechsel in der Behindertenpo-
litik und dem Recht auf gleichberechtig-
te Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung im Arbeitsleben ist Unterstützte 
Beschäftigung (Supported Employment) 
ein wertegeleiteter methodischer Ansatz 
zur beruflichen Integration von Men-
schen mit Behinderungen, der die not-
wendigen Unterstützungsmöglichkeiten 
umfasst, damit Menschen mit und ohne 
Behinderung unabhängig von Art und 
Schwere der Behinderung gemeinsam in 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmark-
tes arbeiten und lernen können.18 Un-
terstützte Beschäftigung ist bezahlte Ar-
beit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

mit anfänglicher, zeitweiser oder dauer-
hafter Unterstützung. Es geht darum, 
gerade für Menschen mit Behinderung, 
die traditionell als »nicht vermittlungsfä-
hig« auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
gelten, geeignete ambulante Unterstüt-
zungsmöglichkeiten als Alternative zur 
Werkstatt für behinderte Menschen zu 
schaffen. Der Ansatz wurde in den USA 
zunächst für Menschen mit Lern- und 
geistiger Behinderung entwickelt, aber 
bald auch für Menschen mit erworbe-
nen Hirnschädigungen, Autismus, Kör-
per- und Mehrfachbehinderungen sowie 
in modifizierter Form für Menschen mit 
psychischer Behinderung angewandt. 

Die Zielgruppen haben sich im Lau-
fe der Entwicklung weiter erweitert, so 
wird Unterstützte Beschäftigung in ei-
nigen Ländern mittlerweile auch bei 
Jugendlichen mit starken sozialen Pro-
blemen z.B. nach Haftentlassung oder 
Drogenentzug, Migranten oder behin-
derten Langzeitarbeitarbeitslosen ein-
gesetzt.

Unterstützte Beschäftigung ist ein 
methodischer Ansatz mit einer bestimm-
ten Vorgehensweise und methodischen 
Elementen, die jedoch im Einzelfall 
zu einer „maßgeschneiderten Maßnah-
me“, einer individuell zugeschnittenen 
Dienstleistung ausgestaltet werden.

Unterstützte Beschäftigung umfasst 
eine 
• individuelle Berufsplanung mit der 

Erstellung eines Fähigkeitsprofils
• individuelle Arbeitsplatzsuche bzw. 

Unterstützung bei der Suche des 
Arbeitsplatzes

• Vorbereitung des Arbeitsverhältnisses
o Unterstützung bei der Beantra-

gung von Fördermitteln
o Arbeitsplatzanalyse und -anpassung
o Arbeitserprobungen, Praktika

• betriebliche Unterstützungsphase 
o Erstellung eines Einarbeitungs- 

und Unterstützungsplanes 
o Job- Coaching, Qualifizierung am 

Arbeitsplatz 
o Beratung und Unterstützung von 

Kollegen im Betrieb
• weitergehende Unterstützung, psy-

chosoziale Betreuung je nach Bedarf 
von gelegentlicher Krisenintervention 
bis zu dauerhafter Unterstützung am 
Arbeitsplatz

Unterstützte Beschäftigung ist eine 
ambulante Organisationsform der beruf-
lichen Rehabilitation und der Unterstüt-
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zung von Menschen mit Behinderungen 
im Arbeitsleben. Im Gegensatz zu tra-
ditionellen Rehabilitationsmaßnahmen 
setzt Unterstützte Beschäftigung auf
• individuelle Unterstützung statt Un-

terstützung in Gruppen
• das Erstellen eines dynamischen indi-

viduellen Fähigkeitsprofils statt Tests
• aktive individuelle Arbeitsplatzakqui-

sition statt reaktive berufsgruppenbe-
zogene Arbeitsvermittlung

• direkte Unterstützung der Qualifi-
zierung in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes (Job Coaching) statt 
vorbereitender Qualifizierung

• eine intensive Beratung und konkre-
te personelle Unterstützung durch 
einen Integrationsberater bzw. Job 
Coach zur Aufnahme und Sicherung 
einer Arbeitsverhältnisses

Supported Employment wurde En-
de der 70er- und Anfang der 80er-Jah-
re in den USA entwickelt und hat sich 
mittlerweile in vielen Ländern der Welt 
(z.B. Kanada, Australien, Hongkong) 
und Europa mit großem Erfolg als neu-
er Ansatz der beruflichen Rehabilitation 
etabliert. 

In den USA wurden durch Suppor-
ted Employment Mitte der 90er-Jahre 
über 150.000 Menschen mit Behinde-
rung von über 3.700 Diensten und Ein-
richtungen in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes unterstützt19, dies sind 
ca. 10-20% der insgesamt im Arbeitsle-
ben unterstützten Menschen mit Behin-
derungen. Nachdem es seit der gesetzli-
chen Verankerung 1986 zunächst einen 
rapiden Wachstum gegeben hatte, hat 
sich die quantitative Entwicklung seit 
Mitte der neunziger Jahre verlangsamt 
und zu einer Plateaubildung geführt, da 
staatliche Fördermittel nicht mit letzter 
Konsequenz in integrative Maßnahmen 
umgesteuert wurden20. Allerdings lässt 
sich durch die zunehmende Professio-
nalisierung und die Nutzung von neuen 
Methoden wie die Unterstützung von 
kollegialer Unterstützung im Betrieb 
(natural supports) und persönlicher Zu-
kunftsplanung eine Verbesserung der 
Qualität der unterstützten Arbeitsver-
hältnisse feststellen.21 

In Europa gibt es Supported Emp-
loyment, mit ersten Vorläufern in den 
achtziger Jahren, seit Anfang der neun-
ziger Jahre, wobei ab Mitte der neunzi-
ger Jahre in vielen Ländern eine sprung-

hafte quantitative Entwicklung bis hin 
zur flächendeckenden Einführung er-
kennbar war. In Irland und Großbritan-
nien war dabei die amerikanische Ent-
wicklung von Supported Employment 
auch durch die sprachliche Gemeinsam-
keiten eher aufgenommen worden und 
bis auf einige Ausnahmen (Frankreich, 
Belgien, Dänemark) verlief die Ausbrei-
tung von Supported Employment in 
Europa von West nach Ost. In Irland, 
dem Vereinigten Königreich (England 
& Wales, Schottland und Nordirland), 
den Niederlanden, Deutschland, Nor-
wegen, Portugal, Spanien, Norditalien 
(mit einer eigenen Tradition) gab es frü-
her größere Modellprojekte in Suppor-
ted Employment, es folgten Österreich, 
Schweden, Finnland, Island ab Mitte der 
neunziger Jahre und mittlerweile gibt 
es erste Projekte in Griechenland, Zy-
pern, Malta, Estland, Ungarn, Sloweni-
en, der Slowakei und der Tschechischen 
Republik.

Im Jahre 1993 wurde die European 
Union of Supported Employment (EU-
SE) als europäisches Netzwerk in die-
sem Bereich gegründet. Seither wur-
den alle anderthalb bis zwei Jahre eine 
internationale Konferenz22 abgehalten, 
die zu dem wesentlichen Austauschfo-
rum für Supported Employment in Eur-
opa wurde und bei der Experten aus al-
ler Welt eingeladen wurden. Die sechste 
EUSE-Konferenz fand gerade vom 21.-
23.5.2003 in Helsinki statt, die nächs-
te wird vom 15.-18.6.2005 in Barcelo-
na stattfinden. 

In einer Reihe von europäischen Län-
dern ist Supported Employment mittler-
weile offizieller Teil der Beschäftigungs-
politik für behinderte Menschen gewor-
den, gesetzlich verankert oder zumindest 
regelhaft gefördert und flächendeckend 
ausgebaut, während es in anderen Län-
dern zwar einen relativ weiten Verbrei-
tungsgrad, aber noch keine landeswei-
te Verankerung gibt und sich eine dritte 
Gruppe vor allem in den Beitrittsländern 
in Osteuropa und Südosteuropa noch in 
der Pionierphase befinden. 

Eine relativ große Anzahl von Suppor-
ted Employment-Diensten gibt es in Ir-
land (über 40), England und Wales (ca. 
200), Schottland (über 100), den Nie-
derlanden (Begeleid Werken, gesetzliche 
Regelung, weite Verbreitung), Deutsch-
land (gesetzliche Regelung, über 180 
Integrationsfachdienste), Österreich 
(Arbeitsassistenz, Job Coaching eigene 
Maßnahme; gesetzliche Regelung, über 

100 Arbeitsassistentenstellen), Norwe-
gen (Arbeid med Bistand, gesetzliche 
Regelung, 321 Job Coachs), Schweden 
(SIUS, 225 Job-Coachs angestellt beim 
Arbeitsmarktservice), Finnland (über 
20 Dienste), Spanien (über 55 Diens-
te), Portugal (über 100) während es in 
Griechenland, Zypern, Malta, Estland, 
Ungarn, Slowenien, der Slowakei und 
der Tschechischen Republik erst wenige 
Supported Employment-Projekte gibt, 
die oft noch unter schwierigen Bedin-
gungen, ohne gesicherte Förderung in 
ihren Ländern Pionierarbeit leisten. 

Trends und Herausforderungen in 
der Entwicklung von Supported 

Employment in Europa

Folgende Trends lassen sich zurzeit in 
der Entwicklung von Supported Emplo-
yment in Europa ausmachen: 

• Quantitative Ausweitung
Supported Employment gibt es mit-

tlerweile in den meisten Ländern Euro-
pas. In vielen Ländern ist der Übergang 
von den ersten Modellprojekten zum 
gesetzlichen Regelangebot geschafft, 
insgesamt hat es seit Mitte der neunzi-
ger Jahre in vielen Ländern eine sprung-
hafte quantitative Ausweitung von Sup-
ported Employment gegeben. 

• Professionalisierung 
Eine Schlüsselstellung für den Er-

folg von Unterstützter Beschäftigung 
kommt der Qualifizierung der Fachkräf-
te zu. In einigen Ländern (z.B. Norwe-
gen, Finnland, Irland, im Vereinigten 
Königreich, Deutschland, Spanien, Por-
tugal, Tschechische Republik) wurden 
gezielte Qualifizierungsangebote in Un-
terstützter Beschäftigung (z.B. das Di-
ploma in Supported Employment oder 
die Berufsbegleitende Qualifizierung 
für Integrationsberater/innen in Un-
terstützter Beschäftigung der BAG UB) 
entwickelt. Dennoch haben viele Fach-
dienstmitarbeiter ihre Tätigkeit ohne 
hinreichende Zusatzqualifikation aufge-
nommen.

In einigen Ländern wurde in Mo-
dellprojekten mit der Entwicklung von 
Qualitätsstandards in Unterstützter Be-
schäftigung begonnen (z.B. in Deutsch-
land23, Finnland, Norwegen oder im 
Rahmen von europäischen Projekten 
wie Inclusio, QUIP). Das europäische 
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QUIP-Projekt24 mit Partnern aus Ös-
terreich, England, Spanien, Norwegen, 
Ungarn und der Tschechischen Repub-
lik hat jüngst in einem Leonardo Projekt 
auf europäischer Ebene Qualitätskriteri-
en aus Sicht der verschiedenen Prozess-
beteiligten entwickelt und ein Evaluati-
onshandbuch dazu veröffentlicht. In fast 
allen Ländern fehlt jedoch ein über die 
Modellprojekte hinausgehendes flächen-
deckend praktiziertes Qualitätsmanage-
mentsystem.

• Zielgruppenerweiterung
Die Zielgruppe in Unterstützter Be-

schäftigung hat sich von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und psychischen 
Behinderungen hin zu allen Menschen 
mit Behinderungen ausgeweitet. Da-
bei besteht in einigen Ländern die Ge-
fahr, dass die ursprüngliche Zielgruppe, 
nämlich Menschen mit signifikanter Be-
hinderung wieder ausgegrenzt werden, 
da die notwendige intensive Unterstüt-
zung nicht mehr zur Verfügung steht 
und möglichst hohe Vermittlungszahlen 
erreicht werden. Es ist muss in einigen 
Ländern zurzeit immer wieder deutlich 
gemacht werden, dass Unterstützte Be-
schäftigung mehr als die Vermittlung 
eines Arbeitsplatzes ist und nicht allge-
mein mit der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt gleichzusetzen ist.

Auf der anderen Seite bietet der me-
thodische Ansatz von Unterstützter Be-
schäftigung auch sinnvolle Möglichkei-
ten, andere Personengruppen mit „Ar-
beitsbehinderungen“ wie Personen mit 
schwerwiegenden sozialen Problemen 
(z.B. Jugendliche nach Gefängnisaufent-
halt, Drogenabhängigkeit etc.) (Norwe-
gen) oder Migranten (Finnland, Schwe-
den) durch Job Coaching erfolgreich in 
Betriebe einzugliedern.

• Einbeziehung der Nutzer der  
Dienste (User involvement)

Ein wichtiger Trend auf europäischer 
Ebene ist es, die Nutzer der Dienste so-
wohl im Sinne von Selbstbestimmung 
und Nutzerkontrolle stärker in die Ge-
staltung des Unterstützungsprozesses 
als auch z.B. über systematische Nutz-
erbefragungen und Fokusgruppen in die 
Qualitätssicherung einzubeziehen

Es gibt jedoch auch eine ganze Reihe 
von Problembereichen, die sich in vielen 
Ländern in Supported Employment aus-
machen lassen:

• Finanzierung, gesetzliche Förderrege-
lungen, zersplitterte Zuständigkeiten 

Die Finanzierung von Supported Em-
ployment bleibt in vielen Ländern ein 
Problem. In einigen Ländern gibt es 
zwar mittlerweile (wie in Deutschland) 
gesetzliche Regelungen, doch reicht die 
Finanzierung oft nicht aus, um die Ziel-
gruppen mit einem höheren Unterstüt-
zungsbedarf zu erreichen. In anderen 
Ländern fehlen immer noch gesetzliche 
Regelförderungen, so dass sie weiterhin 
von Projektmitteln abhängig sind. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die Zu-
ständigkeiten oft zwischen verschiede-
nen Behörden zersplittert sind. In kaum 
einen Land gibt es bisher einen systema-
tischen Umbau der Unterstützungssys-
teme und eine damit verbundene Um-
steuerung von Mitteln aus Sonderein-
richtungen in integrative, gemeindenahe 
Angebote wie Unterstützte Beschäfti-
gung.

• Verlust von Sozialleistungen bei  
Arbeitsaufnahme, „Beihilfefalle“

In fast allen europäischen Ländern ist 
es ein Problem, dass Menschen mit Be-
hinderungen bei Arbeitsaufnahme ab ei-
ner bestimmten Verdienstgrenze Sozi-
alleistungen und besonderen Versiche-
rungsschutz z.B. in der Renten- oder 
Krankenversicherung verlieren, so dass 
sie kaum mehr oder sogar weniger erhal-
ten als vorher (sog. Beihilfefalle). Dies 
führt dazu, dass beispielsweise in Groß-
britannien Supported Employment im 
Wesentlichen auf den Zuverdienstbe-
reich beschränkt bleibt. In Norwegen 
ist dagegen eine flexible Kombination 
von Lohn und Erwerbsunfähigkeitsren-
te möglich.

• Quantitative Ausrichtung auf Vermitt-
lungszahlen, Zielgruppenverschiebung, 
Zielgruppen mit umfangreichem Un-
terstützungsbedarf fallen raus

In einigen Ländern gibt es eine star-
ke quantitative Ausrichtung auf Vermitt-
lungszahlen, dies führt häufig zu einer 
Zielgruppenverschiebung, bei der Ziel-
gruppen mit einem umfangreicheren 
Unterstützungsbedarf herausfallen. 

• Kurz befristete Unterstützung - dau-
erhafte Unterstützung auf dem Ar-
beitsmarkt außerhalb von Werkstät-
ten für behinderte Menschen nicht 
möglich

In einigen Ländern gibt es sehr kurze 
Zeiträume für Unterstützung (z.B. nur 

6 Monate), während in anderen Län-
dern problemlos eine Unterstützung bis 
3 Jahre oder sogar dauerhaft möglich 
ist. In vielen Ländern ist jedoch gerade 
die Absicherung einer ggf. notwendi-
gen dauerhaften Unterstützung im Be-
trieb Menschen ein Problem, während 
in Werkstätten für behinderte Menschen 
in der Regel die notwendige personelle 
Unterstützung ein Arbeitsleben lang ge-
zahlt wird.

• Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
Obwohl bereits in vielen Ländern 

Qualifizierungen in Unterstützter Be-
schäftigung entwickelt wurden und an-
geboten werden, haben die Mitarbeiter 
in den Fachdiensten oft keine entspre-
chende Zusatzausbildung, Weiterbil-
dungskosten werden oft nicht übernom-
men und eine entsprechende Zusatzqua-
lifikation wird noch nicht als Qualitäts-
standard von den Trägern eingefordert.

• Hohe Fluktuation der Mitarbeiter
Die Fluktuation der Mitarbeiter in den 

Diensten ist häufig sehr hoch, was auf 
schlechte Arbeitsbedingungen schließen 
lässt. Durch die hohe Fluktuation gehen 
den Diensten häufig gerade aufgebau-
te Kontakte und mühsam erworbenes 
Know-how verloren.

• Keine einheitlichen Qualitätsstan-
dards, Qualitätsverluste bei Auswei-
tung vom Modellprojekt zum Rege-
langebot

Dadurch, dass es meist keine einheit-
lichen Qualitätsstandards gibt, variieren 
die Dienstleistungsqualität und die Er-
gebnisse der Dienste zum Teil erheb-
lich. Hinzu kommt, dass der Übergang 
vom Modellprojekt zur Regelförderung 
häufig mit einer Reduzierung der Mit-
tel einherging und beim flächendecken-
den Aufbau der Dienste Träger den Zu-
schlag erhalten haben, deren Kernge-
schäft und Herz eher in traditionellen 
Bereichen der Qualifizierungsmaßnah-
men und Sondereinrichtungen schlägt. 
Hinzu kommt, dass im Gegensatz zu 
Modellprojekten neue Mitarbeiter die-
se Aufgabe eher als einen gewöhnlichen 
Job als eine Pionieraufgabe sehen. Sol-
che Faktoren haben in einer Reihe von 
Fällen zu beobachtbaren Qualitätsver-
lusten gegenüber der Modellphase ge-
führt. Eine weitere Professionalisierung 
mit einer europaweit vergleichbaren Zu-
satzausbildung und einheitlichen Quali-
tätsstandards sind dringend erforderlich.
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Fazit
Die internationale Entwicklung von 

Unterstützter Beschäftigung und ih-
re schnelle Verbreitung in den letzten 
Jahren stehen im Kontext eines Paradig-
menwechsels in der Behindertenpolitik 
und einer neuen Beschäftigungspolitik 
für behinderte Menschen in der Euro-
päischen Union. Unterstützte Beschäf-
tigung basiert auf dem aufgezeigten Pa-
radigmenwechsel und damit einer verän-
derten Sichtweise von Behinderung und 
davon, wie Einrichtungen der berufli-
chen Rehabilitation ihre Unterstützung 
anbieten sollten. Menschen mit Behin-
derungen als Menschen mit Fähigkei-
ten zu sehen und durch neue, ambulan-
te Unterstützungsangebote die struktu-
rellen Voraussetzungen zu schaffen, dass 
sie diese Fähigkeiten auch im Arbeitsle-
ben in regulären Betrieben an der Seite 
von nichtbehinderten Kollegen einbrin-
gen können, ist der zentrale Ausgangs-
punkt von Unterstützter Beschäftigung. 
Nur in diesem Kontext erhält das Kon-
zept der Unterstützten Beschäftigung 
sein innovatives Potential, andernfalls 
droht es zu einer Fortsetzung des alten 
an der Behinderung und Defiziten ori-
entierten Maßnahmenparadigmas mit 
einer neuen Maßnahme zu werden. Un-
terstützte Beschäftigung hat als eine ge-
meinde- und vor allem betriebsnahe in-
dividuell zugeschnittene Dienstleistung 
das Potential zu einer wesentlichen Stra-
tegie der beruflichen Eingliederung für 
die Menschen mit einer Arbeitsbehinde-
rung zu werden, die ohne diese Hilfen 
keine Arbeit finden bzw. sie schnell wie-
der verlieren würden. Dafür muss aber 
in den nächsten Jahren konsequent an 
der Professionalisierung durch Qualifi-
zierung der Fachkräfte und kontinuier-
liche Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung gearbeitet werden, außer-
dem sind für einen Umbau zu einem 
gemeindenahen und integrativen Unter-
stützungssystem zur Ermöglichung der 
Teilhabe in allen Lebensbereichen auch 
eine entsprechende Umsteuerung der 
Fördermittel notwendig.
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Fon: 0451 8804777
Fax: 0451 8804744
eMail: stefan.doose@t-online.de
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1. Wir, die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Kongresses „Gleich 
richtig stellen“ begrüßen, dass die 
Bundesregierung die Gleichstellung 
behinderter Menschen in allen Le-
bensbereichen unterstützt. Mit dem 
Behindertengleichstellungsgesetz - 
BGG - des Bundes und dem Neun-
ten Buch Sozialgesetzbuch - SGB 
IX - wurden wichtige Schritte zur 
Gleichstellung behinderter Men-
schen erreicht.

2. Für einen umfassenden Schutz ge-
gen Diskriminierung brauchen wir 
aber noch ein zivilrechtliches An-
tidiskriminierungsgesetz. Die Teil-
nehmerInnen sind entsetzt, dass es 
ein solches nun vielleicht für Behin-
derte nicht mehr geben soll, obwohl 
es uns versprochen wurde. 

3. Nach europäischem Recht ist die Bun-
desregierung dazu verpflichtet, ein zi-
vilrechtliches Antidiskriminierungsge-
setz zu verabschieden. Die europäi-
sche Antirassismus Richtlinie (2000/ 
43/ EG) und die Rahmenrichtli-
nie zur Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf 
(2000/ 78/ EG) erfordern ein sol-

ches Gesetz. Mit der Verabschiedung 
des SGB IX haben die Gesetzgeber ihre 
Verpflichtungen noch nicht erfüllt. Die 
Bedenken, die gegen ein zivilrechtliches 
Antidiskriminierungsgesetz für Behin-
derte in Deutschland angeführt wer-
den, überzeugen uns nicht. Was für ras-
sistische Diskriminierung gilt, ist auch 
für Behindertendiskriminierung gültig. 
Beides muss abgeschafft werden und 
gegen beide Formen der Diskriminie-
rung brauchen wir einen zivilrechtli-
chen Schutz. 

4. Die TeilnehmerInnen des Kongresses 
„Gleich richtig stellen“ fordern die 
Bundesregierung und den Deutschen 
Bundestag nachdrücklich auf, das Eu-
ropäische Jahr der Menschen mit Be-
hinderung nicht verstreichen zu las-
sen, ohne ein zivilrechtliches Antidis-
kriminierungsgesetz, das auch Behin-
derte schützt, zu verabschieden.

Unterstützen auch Sie bzw. Ihre 
Organisation diese Erklärung -  
Nähere Infos gibt´s beim 
NETZWERK ARTIKEL 3
Kölnische Straße 99,34119 Kassel
Fon: 0561/9977172 
Fax: 0561/72885-29 
eMail: ottmar.miles-paul@bifos.de 

Bremer Erklärung der TeilnehmerInnen 
des Kongresses 

„Gleich richtig stellen“ 
vom 26.-27. Juli 2003 in Bremen 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/dresden/workpaper_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/dresden/workpaper_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/dresden/workpaper_de.pdf
http://www.uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/fzaa/pdf/ABl2000C177E-42.pdf
http://www.uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/fzaa/pdf/ABl2000C177E-42.pdf
http://www.uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/fzaa/pdf/ABl2000C177E-42.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/docs/com_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/docs/com_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/docs/com_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/docs/com_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com284f/com_284f_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com284f/com_284f_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com284f/com_284f_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com284f/com_284f_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2003_16_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2003_16_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2003_16_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2003_16_de.pdf
http://www.netzwerk-artikel-3.de
http://www.netzwerk-artikel-3.de
http://www.quip.at
http://www.bpb.de/publikationen/SCNEC,0,0,Behindertenrecht_und_Behindertenpolitik_in_der_Europ%E4ischen_Union.html
http://www.bpb.de/publikationen/SCNEC,0,0,Behindertenrecht_und_Behindertenpolitik_in_der_Europ%E4ischen_Union.html
http://www.bpb.de/publikationen/SCNEC,0,0,Behindertenrecht_und_Behindertenpolitik_in_der_Europ%E4ischen_Union.html
http://www.bpb.de/publikationen/SCNEC,0,0,Behindertenrecht_und_Behindertenpolitik_in_der_Europ%E4ischen_Union.html
http://www.worksupport.com
http://www.dimdi.de/de/klassi/ICF/index.html
http://www.dimdi.de/de/klassi/ICF/index.html


impulse 27, September 200314

Europa: Leben mit Assistenz

impulse 27, September 2003 15

Europa: Leben mit Assistenz

Zu meiner Person
Ich komme ursprünglich aus Bayern, 

bekam im Alter von 17 Jahren Polio, 
verbrachte 5 Jahre in Krankenhäusern 
aus Mangel an rollstuhlgerechten Woh-
nungen und praktischen Hilfen im All-
tag. Mit 22 Jahren bekam ich die Mög-
lichkeit, direkt vom Krankenhaus in 
München in ein Studentenwohnheim in 
Los Angeles zu ziehen, um dort zu stu-
dieren - mit elektrischem Rollstuhl und 
Beatmungsgerät, ohne Familie oder Be-
kannte im neuen Land.

Durch eine Sonderlösung bezahlte 
mir der bayrische Staat über das deut-
sche Konsulat alle meine Kosten ein-
schließlich meiner Hilfsmittel. Vor al-
lem aber hatte ich Geld für ausreichen-
de persönliche Assistenz. Damit bezahl-
te ich Mitstudenten als Assistenten, die 
ich selbst anstellte und anlernte. 

Verglichen mit dem Patientendasein 
im Krankenhaus führte diese Lösung 
eine Reihe von für mich umwälzenden 
Veränderungen mit sich:  Ich war nicht 
mehr umgeben von Leuten in weißen 
Uniformen und pflegerischen Berufen, 
die meinen Tagesablauf bestimmten 
und über mich verfügten. Niemand, der 
mich ”betreute” und ”versorgte”. Ich 
war nicht mehr Patient, sondern Chef. 
Nicht mehr Objekt, sondern Subjekt. 
Zum ersten Mal hatte ich die reellen 
Voraussetzungen, die Verantwortung 
für mein Leben zu übernehmen wie an-
dere Gleichaltrige auch. Diese Erfah-
rung hat meine persönliche Entwick-
lung und meine spätere Arbeit geprägt.

1973 kam ich nach Schweden, um 
Material für meine Doktorarbeit zu 
sammeln. In den folgenden Jahren ar-
beitete ich in Stockholm als Forscher 
mit Fragen des barrierenfreien Woh-
nungsbaus und dem Abbau von Ein-
richtungen. In den 80er-Jahren impor-
tierte ich die internationale Indepen-
dent Living- Bewegung  - Selbstbe-
stimmt Leben -  nach Schweden und 
gründete die Stockholmer Genossen-
schaft für Independent Living, STIL, 
die erste europäische persönliche As-

sistenzgenossenschaft, deren Arbeit als 
Modell für die schwedische Assistenz-
reform von 1994 diente. Seit 1994 lei-
te ich das Institut für Independent Li-
ving, in dem wir versuchen, Sozialpoli-
tik in Richtung Selbstbestimmung zu 
beeinflussen.

Um es vorwegzunehmen, Schweden 
ist kein Paradies für behinderte Men-
schen. In allen Vergleichen mit der rest-
lichen Bevölkerung schneiden behin-
derte Menschen  schlechter ab: ob Aus-
bildung, Arbeit, Wohnen, Einkommen, 
Freizeitmöglichkeiten, soziale Kontak-
te, Teilnahme am öffentlichen Leben, 
Familienbildung, psychisches Wohlbe-
finden - laut offizieller Statistik sind wir 
schlechter daran als die Durchschnitts-
bevölkerung. 

Ich kann in Stockholm immer noch 
keinen Bus benutzen; die überwälti-
gende Mehrzahl der Geschäfte, Res-
taurants, Arbeitsplätze ist nicht für al-
le gebaut. Noch immer sieht man kaum 
Menschen mit Behinderungen in hohen 
Ämtern, Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur oder Medien.

Dass es dabei Menschen mit Behin-
derungen in Schweden besser geht als 
in vielen anderen Ländern, ist für uns 
in Schweden uninteressant. Der einzig 
relevante Vergleich ist der mit den Le-
bensbedingungen und Möglichkeiten 
unserer nichtbehinderten Geschwister,  
Nachbarn und Freunde. In diesem Ver-
gleich schneiden wir erbärmlich ab. In 
Schweden  -  und anderswo.

Die schwedische 
Assistenzreform von 1994

Aber jetzt zu meinem Thema, der 
schwedischen persönlichen Assistenzre-
form von 1994. Ich beschreibe das Sys-
tem anhand meiner eigenen Situation. 

Ich habe einen Assistenzbedarf von 
im Durchschnitt 18 Stunden am Tag. 
Das wurde in einem Gepräch mit der 
Sachbearbeiterin am örtlichen Büro 
der staatlichen Sozialversicherung fest-

gestellt. Ein altes allgemeines ärztliches 
Attest, das Ursache und Ausmaß meiner 
Behinderung erwähnt, spielte dabei ei-
ne nur untergeordnete Rolle, denn laut 
Gesetz bestimmt die ganze Lebenssitu-
ation den Assistenzbedarf. 

Ich bin verheiratet, unsere Tochter ist 
8 Jahre alt. Meine Frau und ich sind be-
rufstätig. Laut Gesetz sollen die Assis-
tenzleistungen die in der schwedischen 
Gesellschaft übliche Arbeitsteilung in-
nerhalb der Familie ermöglichen. Ich 
kann also meine Assistenten dazu ein-
setzen, mir beim Von-der-Schule-ab-
holen, beim Einkaufen, Kochen, Putzen 
etc. zu helfen. Einfache Arbeiten oder 
Reparaturen am Haus und im Garten 
lasse ich auch von ihnen machen -  al-
so alles, was ich selbst erledigen würde, 
wenn ich nicht behindert wäre.

Mit Hilfe meiner Assistenten kann ich 
arbeiten. Eine der wichtigsten Funkti-
onen dabei ist die Reisebegleitung. Als 
Leiter des Instituts für Independent Li-
ving bin ich oft unterwegs. Da meine 
Frau ihren eigenen Beruf hat, verreisen 
wir nur im Urlaub zusammen und auch 
da nehme ich einen Reiseassistenten mit, 
damit wir möglichst die gleiche Unab-
hängigkeit voneinander haben können, 
die in anderen Familien üblich ist. Für 
die Reisekosten des Assistenten habe ich 
ein Budget für Flugtickets, Hotelzimmer, 
Mahlzeiten, Eintrittskarten, etc. Dieses 
Budget ist in den monatlichen Zahlun-
gen der Sozialversicherung bereits ein-
begriffen – ich muss also nicht jedes Mal 
Gesuche einreichen, wenn ich für meinen 
Assistenten eine Flugreise buche.

Z. Z. arbeiten 9 Assistenten für mich 
– meine Frau ist übrigens auch dabei, 
denn manchmal wollen wir unter uns 
sein. Das ist unsere freie Wahl, die uns 
die Assistenzgelder ermöglichen. Ich 
könnte es mir sogar leisten, mich mit 
meiner Frau zu streiten, ohne sie gleich 
darauf bitten zu müssen, mir z. B. beim 
Toilettenbesuch zu helfen. 

   
7 Assistenten arbeiten nach einem 

Wochenschema, die restlichen habe 
ich als Reserve. Keiner meiner Assis-

Leben mit Assistenz in Schweden1

Von Adolf Ratzka
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tenten arbeitet ganztätig bei mir. Zwei 
sind freiberufliche Musiker, die ihr un-
sicheres Einkommen durch Assistenz-
arbeit bei mir ergänzen. Drei Assisten-
ten kommen aus Lateinamerika und 
schlagen sich mit Gelegenheitsarbei-
ten durch. Zwei weitere studieren. Es 
gibt in Schweden keine Zivildienstleis-
tenden, worüber wir sehr froh sind. 
Der Stundensatz, der von der Sozial-
versicherung an Assistenznehmer ausge-
zahlt wird, ermöglicht uns, einigerma-
ßen marktgerechte Löhne zu bezahlen. 
Zwangskommandierte Zivildienstleis-
tende wären zwar billiger, würden aber 
das Berufsbild verschlechtern und unse-
re Personalsituation erschweren.

Der Arbeitgeber meiner Assistenten 
ist die von mir in den 80er-Jahren ge-
gründete Genossenschaft STIL. Wir 
sind z. Z. 250 Mitglieder. Darunter sind 
Kinder, Menschen mit geistigen Behin-
derungen, ältere Leute – gemeinsam ist 
nur der Bedarf an persönlicher Assistenz.  
Zusammen beschäftigen wir über 1000 
Assistenten.  Laut Satzung besteht der 
Vorstand aus Menschen mit Bedarf von 
persönlicher Assistenz. Geschäftsführer 
und ein großer Teil der Büroangestell-
ten sind behindert und meist selbst auf 
persönliche Assistenz angewiesen. Die 
Mitglieder beauftragen die Genossen-
schaft, die Gehälter unserer Assistenten 
auszubezahlen, andere damit verbunde-
ne Verwaltungsarbeiten zu übernehmen 
und unsere Interessen gegenüber der 
Sozialversicherung - notfalls auch recht-
lich -  zu verteidigen. Die Genossen-
schaft hat jedoch nichts mit der Beschaf-
fung von Assistenten zu tun: Wir haben 
keine gemeinsamen Assistenten, jedes 
Mitglied muss sich selbst seine Leute su-
chen. Nur so kann man die größtmög-
liche Selbstbestimmung der einzelnen 
Mitglieder stärken. Aber die Genossen-
schaft hilft neuen und alten Mitgliedern 
in ihren Aufgaben durch Kurse und Peer 
Support - also gegenseitiges Lernen und 
Unterstützen durch Gleichgestellte.

Assistenznehmer bekommen ihre Gel-
der monatlich im Voraus von der Sozial-
versicherung. Jedes Jahr setzt die Regie-
rung die Höhe des pauschalen Stunden-
satzes für das darauffolgende Jahr fest. 
Für 2003 beträgt er ungefähr  22. Ich 
bekomme also einen monatlichen Be-
trag von 18 Std. x 31 Tagen x  22. Da-
mit bezahle ich die direkten und indi-
rekten Lohnkosten meiner Assistenten 

und die Verwaltungskosten der Genos-
senschaft. Was übrigbleibt, kann ich für 
die Reisekosten meiner Assistenten und 
ähnliche Ausgaben benutzen. 

Die Gelder werden an mich ausge-
zahlt. Jedes Monat muss ich nachwei-
sen, wie viele Stunden meine Assisten-
ten gearbeitet haben. Ungenutzte Be-
träge werden nach einem halben Jahr 
verrechnet. Innerhalb dieses Zeitraums 
kann ich mit den Stunden nach meinem 
Guthalten haushalten.   

Die Beträge sollen meinen Assis-
tenzbedarf in vollem Umfang decken  
-  nicht nur einen Teil.  Die Kosten-
deckung ist unabhängig von Einkom-
men und Vermögen der Assistenzneh-
mer, ihrer Ehepartner oder der sonsti-
gen Familie. 

Mit den Geldern der Sozialversiche-
rung könnte ich auch Dienstleistungen 
von anderen Trägern kaufen, z.B. der 
Stadt Stockholm, die mir ihre Angestell-
ten nach Art der städtischen Ambulan-
ten Dienste ins Haus schicken würde. 
Private Firmen und andere Genossen-
schaften, die STIL als Vorbild haben, 
bieten ähnliche Dienste an. Außerdem 
gibt es die Möglichkeit, selbst Arbeitge-
ber seiner Assistenten zu sein. Auch hier 
gilt der gleiche Stundensatz. All diese 
Lösungen und ihre Kombinationen sind 
zugelassen, um Vielfalt, Wahlmöglich-
keit und Konkurrenz zu fördern. 

Um sich für die Zahlungen der Versi-
cherungskasse zu qualifizieren, muss ein 
Mindestbedarf von 20 Wochenstunden 
Assistenz bei den grundliegenden Tätig-
keiten wie Essen, der Körperhygiene oder 
beim Sich-Verständigen sprachbehinderter 
Menschen vorliegen. Wird ein Grundbe-
darf von 20 Wochenstunden festgestellt, 
hat man darüber hinaus Anspruch auf 
Stunden für andere Lebensbereiche, wie 
z.B. für Assistenz am Arbeitsplatz, Assis-
tenz im Haushalt, in der Freizeit oder bei 
der Arbeit mit Kindern. 

Es gibt keine obere Grenze für den 
täglichen Stundenbedarf. Ich kenne 
Kollegen, denen 27 Stunden am Tag 
bewilligt wurden, weil sie manchmal 2 
Assistenten gleichzeitig brauchen.

Aus staatsfinanziellen Gründen wur-
de das Höchstalter der Assistenzneh-
mer auf 65 Jahre begrenzt – ein Min-

destalter gibt es nicht. Ohne Altersgren-
ze wäre die Zahl der Berechtigten wahr-
scheinlich mindestens 20-mal so groß. 
Zwar kann man die Gelder nach dem 
65. Geburtstag weiterbeziehen, aber je-
mand, der erst nach dem 65. Geburts-
tag behindert wird, kann nicht diesem 
exklusiven Club beitreten. 

Menschen, die nicht für die Assis-
tenzzahlungen der Sozialversicherung 
in Frage kommen, beziehen ihre prak-
tischen Hilfen im Alltag von den Ge-
meinden. Die Gemeinden können dabei 
entscheiden, ob sie dieser Verantwor-
tung in Form von Geld- oder Sachleis-
tungen nachkommen. 

Der Unterschied in der Lebensqua-
lität, die die staatliche Assistenzreform 
und die Gemeinden ermöglichen, ist 
beträchtlich. Laut Gesetz sind die Ge-
meinden nur angehalten, eine ”ange-
messene” Lebensqualität zu unterstüt-
zen. Sie sind nicht für Sach- oder Geld-
leistungen außerhalb der Gemeinde-
grenzen verantwortlich. Die staatlichen 
Sozialversicherungsgelder sind dagegen 
exportierbar. Ich bezog z. B. meine As-
sistenzgelder während meines Sabbat-
jahrs an der Universität von Costa Ri-
ca. Außerdem sollen die Sozialversiche-
rungsgelder laut Gesetz eine ”gute” 
Lebensqualität ermöglichen, was mehr 
Stunden bedeutet. 

Ohne die staatliche Assistenzreform 
hätten meine Frau und ich mit dem 
Heiraten gezögert, weil die damaligen 
ambulanten Dienste der Gemeinde zu 
schlecht waren, um eine ebenbürtige, 
sich gegenseitig unterstützende Part-
nerschaft zu ermöglichen, die beiden 
Teilen genügend Freiraum lässt, sich in 
seine eigene Richtung zu entwickeln. 
Wir hätten sicherlich kein Kind, weil al-
le Arbeit mit Kind und Haushalt - und 
zum Teil mit mir – an meiner Frau hän-
gen geblieben wäre und weil ich in mei-
ner Vaterrolle zu sehr eingeschränkt ge-
wesen wäre. Mit den ambulanten Ge-
meindediensten hätte ich kaum meine 
jetzige Arbeit, könnte nicht ohne mei-
ne Frau verreisen oder im Ausland ar-
beiten.

Welche Schlusssätze kann man aus 
dieser Beschreibung ziehen?

Um Menschen ein Dasein im Heim 
zu ersparen, sind ausreichend barrieren-
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freie Wohnungen und ausreichende As-
sistenz erforderlich. In Schweden gibt 
es seit einigen Jahrzehnten keine Wohn-
heime für Köperbehinderte mehr. Seit 
1978 müssen laut schwedischen Bau-
normen Mehrfamilienhäuser mit mehr 
als 2 Stockwerken barrierenfrei gebaut 
werden. Alle Wohnungen auf allen 
Stockwerken müssen mittels geräumiger 
Aufzüge erreichbar sein, ohne Stufen 
oder Schwellen mit mehr als 3 cm Höhe 
zwischen Bürgersteig und Wohnungstü-
re; mit geräumigen Badezimmern und 
Küchen. Etwa 10% des gesamten Stock-
holmer Wohnungsbestands sind meiner 
Schätzung nach barrierenfrei. 

Auch Menschen mit geistigen Be-
hinderungen wohnen heute entweder 
allein oder in kleineren sogenannten 
Gruppenwohnungen mit ungefähr 6 
Personen pro Wohnung plus Personal. 
Die Reform von 1994 gibt dem Ein-
zelnen das gesetzlich garantierte Recht  
-  das allerdings von den Gemeinden 
manchmal nicht respektiert wird -  auf 
Wohnen in der Gesellschaft. 

Es gibt heute kaum jemanden in 
Schweden, der die Rückkehr der Ein-
richtungen fordern würde. Ein Grund 
dafür ist vermutlich, dass Schweden - im 
Gegensatz zu Deutschland - keine Wohl-
fahrtsindustrie hat  -  also private Trä-
ger mit starker Lobby und guten po-
litischen Kontakten, die schon immer 
Heime betrieben haben, deren Organi-
sationsstruktur nur langsame und gerin-
ge Veränderungen erlaubt und die we-
nig wirtschaftliches Interesse daran ha-
ben, in ihrer Öffentlichkeitsarbeit Men-
schen mit Behinderungen als fähige 
Bürger darzustellen, die voll im Stan-
de sind, in der Gesellschaft wie andere 
Menschen selbstbestimmt zu leben und 
zu arbeiten.

Schweden ist ein Land mit großen 
wirtschaftlichen Problemen, die auf ei-
ne überalterte Bevölkerung und auf Ab-
hängigkeit von einigen wenigen kon-
junkturempfindlichen Industriezweigen 
zurückzuführen sind. Jedesmal, wenn 
ich in Deutschland bin, fällt mir der 
höhere materielle Wohlstand hier auf, 
komme ich mir vor wie der arme Vetter 
vom Lande. Laut Statistik hat Schwe-
den z. B.  die ältesten Autos in der EU. 
Gemessen an der Kaufkraft des Durch-
schnittsbürgers befindet sich Schweden 
laut neuester OECD Statistik an 15. 

Stelle, weit hinter Deutschland.

Trotz dieser wirtschaftlichen Proble-
me gibt es in Schweden fortschrittliche 
gemeindenahe Lösungen anstelle von 
Heimunterbringung. Rechnen wir doch 
einmal durch:

Etwa 11 000 Menschen – von einer 
Gesamtbevölkerung von 9 Millionen - 
beziehen Assistenzzahlungen von der 
Sozialversicherung. Bei einem Durch-
schnittsbedarf von 90 Wochenstun-
den und einem Stundensatz von € 22 
sind das insgesamt etwa € 1,1 Milliar-
den jährlich. Diese staatlichen Gelder 
sind jedoch nur zum Teil neue Kosten, 
denn sie ersetzen  Sachleistungen der 
Gemeinden.

Auf deutsche Verhältnisse übertragen 
würde eine ähnliche Reform insgesamt 
€ 11 Milliarden im Jahr kosten. Aber 
auch hier wären es keine völlig neuen 
Kosten, denn Leistungen der Pflegever-
sicherung und der Sozialhilfe würden 
dadurch ersetzt werden. 

Wenn man dazu noch eine Änderung 
der Bauvorschriften in Angriff nehmen 
würde, könnte man dadurch allmählich 
den Bestand von barrierenfreien Woh-
nungen erhöhen und so eine weitere 
Voraussetzung zum Abbau von Heimen 
schaffen. In Schweden, wo man schon 
lange keine Heime mehr baut, schätzt 
man die Mehrkosten des barrierenfreien 
Wohnungsbaus auf weniger als 1%. 

Das schwedische Beispiel zeigt, dass 
ein Land nicht reich sein muss, um sei-
nen behinderten Bürgern ein selbstbe-
stimmtes Leben in der Gemeinschaft 
zu ermöglichen. Wenn es nun nicht am 
Geld liegt, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, woran liegt es dann in 
Deutschland?

*****
1  Vortrag anlässlich der Eröffnung des 

Europäischen Jahres der Menschen mit 
Behinderungen in Magdeburg 21.02. 
2003

Kontakt
Adolf D Ratzka, Ph D 
Independent Living Institute 
Arenavägen 63 7th floor 
121 77 Stockholm-Johanneshov
Schweden
Fon: +46 8 740 4200
Fon: +46 8 506 22181
http://www.independentliving.org/
eMail: adolf.ratzka@independentliving.org

Ankündigung: Fachtagung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und 

Hauptfürsorgestellen zur Arbeit von 
Integrationsfachdiensten (IFD) 

Schritt für Schritt III
Mit der Novellierung des Schwerbe-

hindertengesetzes zum 1.10.2000 und 
der Einführung des Neunten Sozialgesetz-
buches (SGB IX) zum 1.7.2001 ist in der 
Bundesrepublik Deutschland ein flächen-
deckendes Netz an Integrationsfachdiens-
ten (IFD) aufgebaut worden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der In-
tegrationsämter und Hauptfürsorgestellen 
(BIH) hat mit den Tagungen Schritt für 
Schritt I (2000) und II (2002) die Um-
setzung der gesetzlichen Regelungen aus 
fachlicher Sicht begleitet und entscheiden-
de Impulse für die Weiterentwicklung der 
Arbeit der Integrationsfachdienste gege-
ben. Mit der Tagung Schritt für Schritt III 
wird diese Reihe in 2004 fortgesetzt. 

Die Fachtagung soll einen Beitrag da-
zu leisten, die Erfahrungen und Erkennt-
nisse aus der Arbeit mit den IFD zu bün-
deln und daraus eine zusammenfassende 
Darstellung und Bewertung der Rahmen-
bedingungen der Arbeit von Integrations-
fachdiensten vorzunehmen sowie die fach-
lichen Standards der Arbeit zu diskutieren. 

Es sollen die voraussichtlich zum 
1.1.2004 eintretenden gesetzlichen Ver-
änderungen (Novellierung SGB IX) und 
deren Auswirkungen auf die Arbeit der 
Integrationsfachdienste vorgestellt werden. 

Im Mittelpunkt steht die Professiona-
lisierung der Fachdienste. Angemessene 
Standards in der Beratung und Begleitung 
sind ebenso zu thematisieren wie die über-
fällige stärkere Vereinheitlichung von Fall-
dokumentation und Qualitätsmangement. 
Workshops und Präsentationen werden be-
sondere Fragen der Fachdienstarbeit ge-
nauer beleuchten. 

Abschließend sollen Perspektiven der 
Weiterentwicklung der Integrationsfach-
dienste mit den Verantwortlichen aus Poli-
tik und Verwaltung diskutiert werden. 

Die Tagung findet vom 
10.5. bis zum 12.5.2004 im Gustav-
Stresemann-Institut in Bonn statt. 

Weitere Informationen stehen ab Herbst 
2003 im Internet unter:  
„www.integrationsaemter.de“ bereit. 
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„Empowering People and Societies”- 
Unter diesem Thema stand die 6. Kon-
ferenz der Europäischen Union für Un-
terstützte Beschäftigung, die vom 21. -
23. Mai 2003 in Helsinki stattfand. Zum 
zweiten Mal, nach der 3. EUSE-Kon-
ferenz (European Union of Supported 
Employment) in Oslo 1997, hatte ei-
ne skandinavische Mitgliedsorganisation 
zu dem internationalen Erfahrungsaus-
tausch geladen und konnte dazu rund 
460 TeilnehmerInnen aus 26 Ländern 
Süd-, West- und Mitteleuropas, sowie 
den Vereinigten Staaten und Australien 
begrüßen. In der 1971 erbauten Finlan-
dia Halle, die nur einen Steinwurf weit 
vom finnischen Parlament entfernt liegt, 
tagte die Konferenz auf geschichtsträch-
tigem Terrain. Hier wurde am 1. August 
1975 die Schlussakte der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (KSZE) unterzeichnet, in der sich 35 
Staaten Europas und Nordamerikas zur 
friedlichen Beilegung von Konflikten, 
der souveränen Gleichstellung aller Staa-
ten und der Achtung der Menschenrech-
te verpflichteten.

Die gastgebende finnische Vereini-
gung für Unterstützte Beschäftigung hat-
te in Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
der EUSE ein umfangreiches Programm 
zusammengestellt, bei denen die Teil-
nehmerInnen zwischen 20 Arbeitsgrup-
pen mit insgesamt über 80 Einzelbeiträ-
gen wählen konnten. Wie in den frühe-
ren Konferenzen nahmen konzeptionelle 
und methodische Aspekte Unterstützter 
Beschäftigung (z.B. Arbeitsplatzakquise, 
Umgang mit Arbeitgebern, Trainings-
programme, Aus- und Weiterbildung von 
Fachkräften) sowie die Entwicklungen 
auf nationaler Ebene (Länderberichte, 
regionale Projekte) einen breiten Raum 
ein. Neben diesem „klassischen“ The-
menrepertoire wurden Foren angeboten, 
in denen man sich über spezifische Teila-
spekte informieren konnte. Auf besonde-
res Interesse stießen die Referate aus Aus-
tralien, Deutschland, England und Por-
tugal zum Thema „Qualitätssicherung“, 
das zu den Arbeitschwerpunkten der EU-
SE in den kommenden zwei Jahren ge-

hören wird (s.a. EUSE-Aktuell).
VertreterInnen aus Nordirland, Wales, 

Norwegen und Finnland rückten in ih-
ren Statements die Strategien zur Nutz-
erbeteiligung und des „peer-counseling“ 
in den Blickpunkt, die mit Blick auf die 
Aussagen des SGB IX auch bei uns künf-
tig eine noch stärkere Berücksichtigung 
werden finden müssen. 

Die Bundesrepublik war mit insgesamt 
fünf Konferenzbeiträgen vertreten. Rolf 
Behncke (Vorsitzender BAG UB) refe-
rierte im Schwerpunkt „Nationale Ent-
wicklungen“ zur Vision und Realität Un-
terstützter Beschäftigung in Deutsch-
land. Über erfolgreiche Strategien zur 
Förderung beruflicher Teilhabe von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
mit Behinderung am Beispiel des Pforz-
heimer Modells berichtete Klaus-Peter 
Böhringer (Gustav Heinemann Schule, 
Pforzheim/Vorstand BAG UB). Welche 
Bedeutung der Implementierung von 
Qualitätsmanagmentsystemen zukommt, 
verdeutlichte Jörg Bungart (Geschäfts-
führer BAG UB) in seinem Beitrag. Udo 
Marquardt (IFD Hamburg) stellte an-

hand des Kooperationsverbundes von 
drei Hamburger Vermittlungs- und Be-
gleitagenturen mit einem überbetrieb-
lichen Bildungsträger die Chancen von 
Synergieeffekten dar. Die Möglichkeiten 
und Grenzen bei der Verwirklichung be-
ruflicher Teilhabe im Sinne des SGB IX 
aus Sicht der WfbM reflektierte Dr. Ma-
rion Möhle (BAG WfB Frankfurt/M.) in 
ihrem Plenumsreferat.

Am Ende der dreitägigen Tagung 
konnten alle Beteiligten eine durchweg 
positive Bilanz ziehen. Die über die Jah-
re steigende Zahl an TeilnehmerInnen 
lässt erkennen, welche Verbreitung das 
Konzept der Unterstützten Beschäfti-
gung in den letzten zehn Jahren gefun-
den hat und wie wichtig die nationalen 
Akteure den Austausch mit Partnern aus 
anderen Ländern Europas und Über-
see für ihre Arbeit einschätzen. Und die 
nächste Konferenz ist auch schon in Pla-
nung. Sie wird unter dem Titel „Sup-
ported Employment - Naturally, the 
Right Choice!“ vom 15. - 18. Juni 2005 
in Barcelona stattfinden.

*****

6. Konferenz der Europäischen Union 
für Unterstützte Beschäftigung in Finnland
Von Simone Schüller

EUSE Aktuell - EUSE Aktuell – EUSE aktuell - EUSE aktuell 

Die Europäische Union für unter-
stützte Beschäftigung wurde 1993 als 
Zusammenschluss nationaler Vereini-
gungen zur unterstützten Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderung 
gegründet. Mitglieder sind Deutschland 
(seit 1994), England, Finnland, Grie-
chenland, Irland, Italien, die Nieder-
lande, Nordirland, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, Schottland, Schweden, 
Spanien und die Tschechische Republik. 
Jüngstes Mitglied ist Island, das im Mai 
2003 der EUSE beitrat. 

Die EUSE wird durch den Vorstand 
(„executive board“) bestehend aus 
den beiden Vorsitzenden, Sekretär und 
Schatzmeister sowie drei gewählten Ver-
treterInnen der sogenannten „national 
boards“ repräsentiert. Hinzu kommen 
jeweils zwei Vertreter der Mitgliedsor-

ganisationen (erweiterter Vorstand). Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für unter-
stützte Beschäftigung wird durch Rolf 
Behncke (Vorsitzender) und Jörg Bun-
gart (Geschäftsführer) vertreten. 

Personalia
Auf der Mitgliederversammlung in 

Helsinki wurde Monica Wilson von der 
Northern Irish Union for Supported 
Employment (NIUSE) zur Präsidentin 
gewählt. Vizepräsident ist Mike Evans 
von der Scottish Union for Support-
ed Employment (SUSE). Das Amt des 
Schatzmeisters übernimmt für die kom-
menden zwei Jahre der Vorsitzende der 
italienischen Mitgliedsorganisation, Dr. 
Fabrizio Fea. Neuer Sekretär ist Bor-
ja de Uries als Vertreter der AESE, die 
die nächste Konferenz 2005 in Barcelo-
na ausrichten wird. 
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Aufgaben und Ziele der EUSE
Die EUSE fungiert als Dachorganisa-

tion nationaler Vereinigungen zur Un-
terstützten Beschäftigung in Europa. 
Innerhalb der EU hat sie den Status ei-
ner Non Governmental Organization 
(NGO/Nichtregierungsorganisation) 
und ist Mitglied des European Disabi-
lity Forum (EDF). Zu ihren Aufgaben-
schwerpunkten gehört
• der Informationsaustausch über E-Mail, 

Newsletter und Internetpräsentation
• die Unterstützung der Mitgliedsorga-

nisationen und die Förderung neuer 
nationaler Zusammenschlüsse 

• die Einflussnahme auf die Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik der Europäischen 
Union

• Kampagnen und Lobbyarbeit für die 
Verwirklichung von Rechten behin-
derter Menschen auf gleichberechtig-
te Teilhabe an beruflicher Qualifizie-
rung und Beschäftigung

• die Kooperation mit anderen europä-
ischen und außereuropäischen Orga-
nisationen

• die Evaluation und Weiterentwicklung 
methodischer/qualitativer Standards

• die Konzeption und Durchführung 
internationaler Konferenzen in zwei-
jährigem Turnus

Arbeitsprogramm 2003-2005
„Strenghts – Weaknesses – Opportu-

nities and Threats“ waren die Themen 
des Vorstandstreffens im Frühjahr 2003 
in Amsterdam. Im Vorfeld der 6. EUSE-
Konferenz ging es darum, die Ergebnis-
se der zurückliegenden Amtszeit zu bi-
lanzieren und sich über die inhaltlichen 
Schwerpunkte der kommenden zwei 
Jahre zu verständigen. 
• Informationsaustausch und 

Beratung
 Um den Informations- und Erfah-

rungsaustausch weiter zu fördern, 
soll der Internetauftritt der EUSE 
(www.euse.org) überarbeitet und er-
gänzt werden. Neben „formalen“ As-
pekten (v.a. barrierefreie Gestaltung 
der Internetseiten) geht es darum, den 
NutzerInnen profunde und zeitna-
he Informationen zu Konzeption und 
Umsetzung unterstützter Beschäfti-
gung auf europäischer Ebene zur Ver-
fügung zu stellen. In der Zwischen-
zeit wurde ein Entwurf zur Neuge-
staltung der Webseite erstellt. Danach 
soll u.a. ein interaktives Diskussionsfo-
rum eingerichtet werden, in das Infor-
mationen zu relevanten Themenberei-

chen eingestellt und diskutiert werden 
können. Weiter ist geplant, dass Publi-
kationen (Vorträge, Artikel, Berichte 
u.ä.) zur unterstützten Beschäftigung 
als Downloads zur Verfügung gestellt 
werden. Interessenten können z.B. 
ausgewählte Kongressbeiträge der 6. 
EUSE Konferenz 2001 in Edinburgh/
Schottland über die Homepage der 
Scottish Union for Supported Emp-
loyment (www.suse.org.uk) abrufen. 
Abstracts und Volltexte von Refera-
ten der diesjährigen Konferenz sollen 
demnächst verfügbar sein.

• Qualitätsstandards
 Die Frage nach der Qualität von 

Dienstleistungen zur unterstützten 
Beschäftigung hat in den zurücklie-
genden Jahren eine zentrale Bedeu-
tung erlangt. Auf Initiative der Por-
tugiesischen Union für Unterstütz-
te Beschäftigung wurden Ende letz-
ten Jahres alle Mitgliedsorganisatio-
nen der EUSE angeschrieben und um 
Zusendung vorhandener Materialien 
zu diesem Thema gebeten. Im nächs-
ten Schritt sollen die auf nationaler 
Ebene bereits existierenden Konzep-
te gesichtet und auf dieser Grundlage 
dann ein konsensfähiger Entwurf für 
einheitliche und verbindliche Quali-
tätsstandards erarbeitet werden. Die 
BAG UB wird an dieser Arbeitsgrup-
pe mitwirken.

• Fundraising und Gremienarbeit
 Dringenden Handlungsbedarf be-

steht nach Auffassung des EUSE – 
Vorstandes in der Erweiterung der fi-
nanziellen Handlungsspielräume. Die 
inhaltliche Arbeit, wie auch die Vor-
bereitung der Konferenzen wird bis-
lang primär durch das ehrenamtliche 
Engagement ihrer Mitgliedsorgani-
sationen gewährleistet. Da mittelfris-
tig keine Förderung z.B. aus Mitteln 
der europäischen Union zu erwarten 
ist, sollen Sponsoren gesucht werden, 
die Einzelaktivitäten der EUSE durch 
Spenden unterstützen. Vertreter der 
irischen und schottischen Vereinigun-
gen für Unterstützte Beschäftigung 
haben hierzu im April dieses Jahres 
erste Gespräche mit möglichen  Geld-
gebern geführt.

Ein weiterer Schwerpunkt der kom-
menden zwei Jahre wird der Ausbau 
und die Intensivierung der Kontakte zu 
politischen Gremien innerhalb der Eu-
ropäischen Union sein. 

*****
Kontakt
Simone Schüller
Universität Dortmund - FAK Rehawissen-
schaften / Rehabilitationssoziologie
Emil-Figge-Str. 50, 44221 Dortmund
Fon: 0231 / 7554563
simone.schueller@uni-dortmund.de

Literaturhinweis: 
Berufliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung im 
internationalen Vergleich
OECD (Ed.) (2003): Transforming 
Disability into Ability. Policies to Pro-
mote Work and Income Security for 
Disabeld People, OECD Publications 
Service: Paris.

Die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung - OECD mit Sitz in Paris hat im 
Frühjahr dieses Jahres eine umfangrei-
che Vergleichsstudie zur Situation von 
Menschen mit Behinderung in Arbeit 
und Beruf veröffentlicht. In die Un-
tersuchung wurden insgesamt 20 Län-
der, darunter elf Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union (einschließlich 
Deutschland) miteinbezogen.

Neben der Auswertung umfängli-
chen statistischen Datenmaterials, be-
fasst sich die Studie mit der Darstellung 
und Analyse nationaler Ansätze einer 
gelingenden Arbeitsmarktpolitik für 

Menschen mit Behinderung und entwi-
ckelt konkrete Verbesserungsvorschläge. 

Die Publikation ist gegen eine Gebühr 
von 33 Euro in englischer und französi-
scher Sprache erhältlich und kann über 
die unten angegebene Adresse bezogen 
werden. 

Wer sich vorab einen Eindruck von 
den Inhalten machen will, dem steht 
eine Online-Version (nur Lesestatus!) 
in englischer Sprache unter folgender 
Webadresse zur Verfügung: http://
www1.oecd.org/publications/e-book/
8103021E.PDF

Die Homepage der OECD ist über 
www.oecd.org zu erreichen. Über die 
dort befindliche Suchmaschine lassen 
sich weitere Informationen zur Politik 
für Menschen mit Behinderungen in den 
Mitgliedsstaaten der OECD abrufen. 

Bezugsadresse: 
Head of Publications Service
OECD Publications Service
2, Rue André Pasqual
75 775 Paris Cedex, 16, France

http://www.suse.org.uk
mailto:simone.schueller@uni-dortmund.de
http://www1.oecd.org/publications/e-book/8103021E.PDF
http://www1.oecd.org/publications/e-book/8103021E.PDF
http://www1.oecd.org/publications/e-book/8103021E.PDF
http://www.oecd.org
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Die Rechtsentwicklung in der Euro-
päischen Gemeinschaft war bis in 

die jüngste Vergangenheit dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf eine Rechtsan-
gleichung im Sozialrecht weitgehend 
verzichtet wurde. Erst seit der Unter-
zeichnung des neugefassten EG-Vertra-
ges am 2.10.1997 in Amsterdam zeich-
net sich eine neue Entwicklung ab. In 
den Artikeln 136ff. EGV werden Re-
gelungen über »Sozialpolitik, allgemei-
ne und berufliche Bildung und Jugend« 
getroffen, die allerdings höchst allge-
mein gehalten sind.

Immerhin regelt Art. 137 Abs. 1: 
»Zur Verwirklichung der Ziele des Art. 
136 unterstützt und ergänzt die Ge-
meinschaft die Tätigkeit der Mitglied-
staaten auf folgenden Gebieten: ... be-
rufliche Eingliederung der aus dem Ar-
beitsmarkt ausgegrenzten Personen ...« 

Entscheidend ist nun, dass Art. 137 
Abs. 2 bestimmt, dass die Gemeinschaft 
durch Richtlinien Mindestvorschriften 
erlässt. Solche EG-Richtlinien sind in 
den Mitgliedstaaten unmittelbar gelten-
des Recht. Des Weiteren sieht Art. 137 
Abs. 2 vor, dass zur Bekämpfung sozia-
ler Ausgrenzung u. a. innovative Ansät-
ze gefördert werden.

Wenn man bedenkt, dass sich die EG 
bisher mit der Sozialpolitik sehr schwer 
getan hat, ist der Fortschritt, den Art. 
137 EGV bringt, nicht zu unterschät-
zen. Allerdings stehen wir damit noch 
am Anfang einer Entwicklung. Und wer 
die EU kennt, weiß, dass man sich hier 
immer auf sehr lange Zeiträume einrich-
ten muss. Allerdings neigt der Europä-
ische Gerichtshof dann oft zu radikalen 
Lösungen.

Bisher ist wenig geschehen. Dessen 
ungeachtet ist Art. 137 EGV eine Argu-
mentationshilfe für Veränderungen. So 
sah sich der Gesetzgeber bei Schaffung 
des Neunten Buches – Sozialgesetzbuch 
immerhin veranlasst, in einem Punkt der 
Regelung des Art. 137 EGV Rechnung 
zu tragen. Als eine der Aufgaben der 

Werkstatt für behinderte Menschen wur-
de erstmals im Gesetz ausdrücklich gere-
gelt, dass der Übergang geeigneter be-
hinderter Menschen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnah-
men zu fördern ist (§ 41 Abs. 2 Ziff. 3 
SGB IX). Dies wird in § 136 Abs. 1 Satz 
3 SGB IX noch einmal wiederholt. Die 
vom Gesetz zwingend ausgestaltete Tat-
sache, dass eine Werkstatt für behinderte 
Menschen dieses Ziel verfolgt, kann al-
so durchaus auch eine Anerkennungsvo-
raussetzung für § 142 SGB IX sein.

Fraglich bleibt aber, ob eine solche 
Regelung ausreicht, der Zielsetzung 
des Art. 137 EGV gerecht zu werden. 
Es ist ja nicht zu übersehen, dass enor-
me Geldmittel in die WfbM fließen, die 
dann natürlich für den Aufbau von be-
hinderungsgerechten Beschäftigungs-
formen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt fehlen. Dem Europäischen Ge-
meinschaftsrecht kann die Bundesrepu-
blik eigentlich nur dadurch entsprechen, 
dass von Gesetzes wegen für alternative 
Beschäftigungsformen die gleichen Re-
alisierungschancen geschaffen werden 
wie sie für die WfbM seit langem beste-
hen. Genau genommen muss man noch 
weitergehen. Versteht man die Regelung 
des Art. 137 EGV als vorrangiges Be-
stimmungsmoment für die Behinder-
tenpolitik, dann muss sogar ein stärke-
res Gewicht auf alle Instrumente gelegt 
werden, mit denen eine Eingliederung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt er-
reicht werden soll. Ganz sicher genügt 
es nicht, wenn man einer Institution, 
die, wie die WfbM, geradezu typisch für 
einen Sonderarbeitsmarkt ist, auch die 
Aufgabe zuweist, auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt einzugliedern.

Man wird also alle gesetzlichen Vor-
schriften auf den Prüfstand stellen müs-
sen, aus denen sich Vorteile allein für 
WfbM ergeben. Ein solcher Vorteil 
kann sich auch in der erleichterten In-
anspruchnahme einer WfbM als För-
derungseinrichtung ergeben. So fragt 
sich, warum nur bei einer Beschäfti-
gung in einer WfbM nach § 43 SGB IX 

ein Arbeitsförderungsgeld gezahlt wird. 
Schwerlich zu rechtfertigen ist auch die 
Regelung des § 88 Abs. 3 Satz 3 BSHG. 
Danach wird das sozialhilferechtliche 
Schonvermögen nur dann verzehnfacht, 
wenn eine Beschäftigung in einer WfbM 
erfolgt. Solche Regelungen können na-
türlich die Inanspruchnahme von Leis-
tungen auf die WfbM lenken. 

Betrachtet man die Rechtslage unter 
dem Blickwinkel der Konkurrenz von 
sozialen Einrichtungen untereinander, 
so sind vor allem die Regelungen der §§ 
140 und 141 SGB IX zu problematisie-
ren. Werden von anderen Firmen Auf-
träge an eine WfbM vergeben, so kön-
nen 50% des auf die Arbeitsleistung der 
Werkstatt entfallenden Rechnungsbetra-
ges auf die nach § 77 SGB IX zu zahlen-
de Ausgleichsabgabe verrechnet werden. 
Nach § 141 SGB IX werden Aufträ-
ge der öffentlichen Hand, die von den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
ausgeführt werden können, bevorzugt 
an diese vergeben. 

Zumindest vor dem Hintergrund der 
europäischen Rechtsentwicklung ist es 
nicht mehr zu rechtfertigen, dass die 
genannten Vorteile nur den Werkstät-
ten, aber nicht anderen Beschäftigungs-
formen zur Verfügung stehen, die sich 
in gleicher Weise um die Eingliederung 
behinderter Menschen in das Arbeitsle-
ben bemühen. Es gibt aber auch ande-
re Formen der Benachteiligung gegenü-
ber der WfbM. So erstreckt sich der Ver-
sicherungsschutz in Kranken- und Ren-
tenversicherung auf die Beschäftigung in 
einer WfbM, ohne dass es auf den Um-
fang der Beschäftigung ankommt (§§ 5 
Abs. 1 Ziff. 7 SGB V; 1 Abs. 1 Ziff. 2 
SGB VI). Wer als behinderter Mensch 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tä-
tig wird und sich dabei behinderungs-
bedingt einschränken muss, ist häufig, 
wie jeder andere Arbeitnehmer versi-
cherungsfrei, wenn er unterhalb der Ge-
ringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV be-
schäftigt wird. Es wäre eigentlich sinn-
voll, einen Versicherungsschutz zu ge-
währleisten, wenn die Beschäftigung 

Europarechtliche Einflüsse auf die berufliche 
Eingliederung behinderter Menschen
Von Peter Mrozynski
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behinderungsbedingt nur eingeschränkt 
erfolgen kann. Genau das ist ja in dem 
institutionellen Rahmen der WfbM ge-
geben.

Ein besonderes Problem ergibt sich 
unter dem Blickwinkel des weiteren 
Ausbaus der sozialen Infrastruktur. Das 
Gefälle im Angebot von Werkstattplät-
zen und von Möglichkeiten einer be-
hinderungsgerechten Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist zu 
Lasten der Letzteren außerordentlich 
groß. Einer der Gründe, die dafür zu 
nennen sind, ist in der Regelung des § 
248 SGB III zu sehen. Nach dieser Vor-
schrift werden Aufbau und Erweiterung 
von Einrichtungen der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung und von Einrichtun-
gen der beruflichen Rehabilitation durch 
Darlehen und Zuschüsse gefördert. Das 
ist insoweit völlig gerechtfertigt, als in-
stitutionelle Angebote, die Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben vorhalten, 
finanziell gefördert werden. Das gilt vor 
allem für Berufsbildungs- und Berufs-
förderungswerke. Die Regelung ist aber 
auch auf neuere Bildungseinrichtungen, 
wie etwa Trainingszentren und Übungs-
firmen zu erstrecken. Streng genommen 
dürfte eine Förderung der WfbM aber 
nur erfolgen, soweit der Berufsbildungs-
bereich betroffen ist. 

Dort, wo behinderungsgerechte Ar-
beitsplätze zur Verfügung gestellt wer-
den, gibt es im Grundsatz die instituti-
onelle Förderung nach § 248 SGB III 
nicht. Mit einer Ausnahme: § 248 SGB 
III wird auf die WfbM in ihrer Gesamt-
heit erstreckt. Im Arbeitsbereich kon-
kurriert die WfbM aber mit anderen 
Beschäftigungsformen für behinderte 
Menschen, die nicht gefördert werden. 
Damit wird staatlicherseits der Auf- und 
Ausbau des Arbeitsbereichs der WfbM 
finanziell gefördert. Dasselbe geschieht 
aber eben nicht hinsichtlich der Schaf-
fung von behinderungsgerechten Ar-
beitsplätzen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt.

Im Zusammenhang der individuel-
len und der institutionellen Förderung 
muss man sehr genau unterscheiden. 
Nach § 248 SGB III können zweifellos 
alle Teilhabeangebote gefördert werden, 
soweit sie die beruflichen Fähigkeiten 
des behinderten Menschen gezielt ver-
bessern wollen, also im weitesten Sin-
ne Bildungsmaßnahmen anbieten. Nicht 

gefördert werden kann, und dies ist der 
Unterschied zur WfbM, die Schaffung 
von behinderungsgerechten Arbeitsplät-
zen. Davon zu unterschieden sind wie-
derum Leistungen an Arbeitgeber, die 
behinderte Menschen beschäftigen (§ 
34 SGB IX). Diese Form ist aber kei-
ne institutionelle Förderung, sondern 
gleichsam nur der Abschluss einer in-
dividuellen beruflichen Rehabilitations-
maßnahme. Hier werden nicht Arbeits-
plätze geschaffen, sondern zeitlich be-
grenzt Lohnkosten übernommen.

Was aber die Entwicklung unserer so-
zialen Infrastruktur angeht, so ist eben 
ein Ausbau der Möglichkeiten zur Aus-
übung von behinderungsgerechten Be-
schäftigungen wichtig. Dieser kann un-
ter Einsatz von Fördermitteln mit Blick 
auf den Arbeitsbereich der WfbM erfol-
gen. Dasselbe gilt aber nicht für die be-
hinderungsgerechten »Arbeitsbereiche« 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. In 
diesem Punkt dürfte die größte und 
auch finanziell gewichtigste Diskrepanz 
zu Art. 137 Abs. 1 EGV festzustellen 
sein. Erforderlich ist also eine Umsteue-
rung, die angesichts der Schwerfälligkeit 
der vorhandenen Institutionen nur über 
einen längeren Zeitraum erfolgen kann.

Die Bilanz ist aber nicht nur nega-
tiv. Mit Schaffung des Neunten Buches 
– Sozialgesetzbuch hat der Gesetzgeber 
drei Entwicklungen der Praxis aufgegrif-
fen und in Gesetzesform überführt. Es 
sind dies die Integrationsfachdienste (§§ 
109ff. SGB IX), die Arbeitsassistenz (§ 
102 Abs. 4 SGB IX) und die Integrati-
onsprojekte (§§ 132ff. SGB IX).2 Alle 
drei sind mit je unterschiedlicher Ziel-
setzung auch als Alternativen zur WfbM 
zu verstehen. Unter dem Blickwinkel 
des europäischen Gemeinschaftsrechts 
ist es zwingend, diese Formen der Be-
schäftigungsförderung auszubauen und 
sie durch gleich oder besser geeignete 
Angebote noch zu ergänzen. Von Nach-
teil ist bisher vor allem noch, dass die-
se Alternativen zur WfbM grundsätzlich 
nur schwerbehinderten Menschen zur 
Verfügung stehen. Eine Ausnahme wird 
aber in § 109 Abs. 4 SGB IX für den In-
tegrationsfachdienst gemacht. Auch die 
Arbeitsassistenz wird in § 33 Abs. 8 Ziff. 
3 SGB IX als eine auf drei Jahre befris-
tete Maßnahme der beruflichen Rehabi-
litation für alle behinderten Menschen 
anerkannt. 

*****

1 Erschienen in "gemeinsam leben 11" 
(2003) S. 87-88; Nachdruck mit 
freundlicher Genehmigung des Beltz-
Verlag. 

2  vgl. BUNGART, J.: Gemeinsam leben  
10 (2002) 3, 112; Mrozynski, P.: 
Gemeinsam leben 10 (2002) 3, 132

Kontakt
Prof. Dr. Peter Mrozynski
Marthastr. 18
82131 Gauting
Tel.: 089/8505812
eMail: peter.mrozynski@gmx.de

IFD 2010 DISKUSSIONSFORUM 
auf Homepage des IFD Giessen
Welche Möglichkeiten bietet das In-

ternet zum Informationsaustausch und 
Diskussion für die Integrationsfach-
dienste? 

Weil wir glauben, dass nach den zu 
erwartenden Änderungen im IFD-V-
Bereich - weg von den reinen IFD-
Vermittlungsagenturen, hin zu ei-
nem Unterstützungsinstrument mit 
eigenem Profil für besonders betrof-
fene Menschen mit Behinderung, 
wie im SGB IX genannt für Schüler/
Schulabgänger, Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung, Gehörlo-
se und Menschen mit einer geistigen 
Behinderung,  - ein erhöhter Diskus-
sions- und Informationsbedarf entste-
hen wird, bieten wir  auf unserer Ho-
mepage www.ifd-giessen.de eine IFD-
Plattform an, auf der man die Möglich-
keiten des Mediums Internet auf dieser 
Ebene testen kann. 

Bisher angebotene Themen sind u.a.

- Hinweis auf Fachtagungen
- Qualitätsstandard/Qualitätssiche-

rung /Qualitätsentwicklung, 
- Zugangswege zum IFD, 
- Kooperationspartner/Kooperations-

formen. 
- Stellungnahmen und Vorträge

Neue Themen können von allen Teil-
nehmerInnen eröffnet werden. 

Der Zugang zum Diskussionsforum 
ist denkbar einfach, wenn sich trotz-
dem Fragen ergeben, einfach e-Mail an 
schmidt@ifd-giessen.de 

Martin Schmidt, IFD Giessen 

 http://www.ifd-giessen.de 
 mailto:schmidt@ifd-giessen.de 
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Die Praxis der inzwischen bundes-
weit etablierten Fachdienste für 

die berufliche Integration von Men-
schen mit Behinderung zeigt, dass es im 
Rahmen „Unterstützter Beschäftigung“ 
möglich ist, auch den Personenkreis der 
Menschen mit Lernschwierigkeiten / 
geistiger Behinderung in sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu 
vermitteln, sofern eine adäquate Vor-
bereitung, d.h. berufliche Orientierung 
und Qualifizierung gewährleistet ist und 
bestimmte Unterstützungsangebote be-
reit gestellt werden. Dies beinhaltet ins-
besondere die Einarbeitung und Quali-
fizierung am Arbeitsplatz, wie die lang-
jährige Praxis der Hamburger Arbeitsas-
sistenz deutlich gezeigt hat.

Die Erfahrungen zeigen jedoch auch, 
dass neben der Qualifizierung fachlicher 
Kompetenzen zunehmend auch die so-
genannten Schlüsselqualifikationen so-
wohl für den Zugang als auch den Ver-
bleib in einem Beschäftigungsverhältnis 
eine zentrale Rolle spielen. 

Dies ist vorrangig begründet mit ei-
nem tiefgreifenden Wandel in der Ar-
beitswelt, der u.a. gekennzeichnet ist 
von einer fortschreitenden Automati-
sierung von Routinetätigkeiten und ei-
ner deutlichen Entwicklung hin zu ei-
ner Dienstleistungsgesellschaft, der „sin-
kenden Halbwertzeit“ von fachlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten und ein-
schneidenden Veränderungen in den 
Unternehmensstrukturen. Nicht zu-
letzt ausgelöst durch Rationalisierungs-
prozesse findet in den Unternehmen ein 
Wandel in der Arbeitsorganisation statt, 
d.h. die Auflösung extremer Arbeitstei-
lung und damit insbesondere der Fle-
xibilisierung von Tätigkeitsbereichen. 
Hieraus resultieren zwangsläufig wach-
sende Anforderungen an den Einzelnen, 
beispielsweise im Hinblick auf die Fähig-
keit, flexibel auf unterschiedliche Anfor-
derungen zu reagieren, anstehende Pro-
bleme zu lösen, Entscheidungen zu tref-
fen und Verantwortung zu übernehmen. 
Nicht zuletzt geht es darum, sich in 

Teamstrukturen angemessen zu bewe-
gen und zu kommunizieren und bereit 
zu sein, sich immer wieder neuen Lern-
anforderungen zu stellen.

Während die Bedeutung dieses Wan-
dels für die Berufspädagogik erkannt ist 
und breit - wenn auch z.T. kontrovers 
- diskutiert wird, ist festzustellen, dass 
sich zwar zahlreiche Versuche der Be-
stimmung, Systematisierung und Kate-
gorisierung von Schlüsselqualifikatio-
nen finden, jedoch nur vereinzelt kon-
zeptionelle Ansätze, eine entsprechende 
Methodik und Didaktik zu entwickeln. 
Dies trifft insbesondere auf den Perso-
nenkreis der Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten und entsprechende Angebo-
te im Bereich der beruflichen Rehabili-
tation zu.

Schlüsselqualifikationen -
Qualifizierungsbedarf für Menschen 

mit Lernschwierigkeiten?

Die Erfahrungen im Bereich der be-
ruflichen Integration von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten weisen jedoch dar-
auf hin, dass auch in vermeintlich ein-
fach strukturierten Tätigkeitsbereichen 
mit geringem Qualifikationsniveau - al-
so den Arbeitsfeldern, zu denen potenti-
ell dieser Personenkreis Zugang findet  – 
entsprechende Anforderungen gestellt 
werden.

So werden beispielsweise an einen 
Tankstellenhelfer - einem Arbeitsbe-
reich, in dem die Hamburger Arbeitsas-
sistenz erfolgreich vermittelt und quali-
fiziert - Anforderungen gestellt, die über 
die zentrale Aufgabenstellung der Rei-
nigungsarbeiten auf der Tankbahn hi-
nausgehen. Zumindest perspektivisch 
wird betrieblicherseits erwartet, dass ein 
Tankstellenhelfer situativ auf Anfragen 
von Kunden (Informationen, Dienstleis-
tungen wie Scheiben waschen etc.) an-
gemessen reagieren kann. Dies betrifft 

zum einen die Kommunikation mit dem 
Kunden, d.h. das Anliegen erfassen, 
eventuell klärende Nachfragen stellen, 
prüfen, ob man selber zuständig und 
in der Lage ist den Wunsch zu erfüllen 
oder an einen Kollegen verweisen muss, 
um dann eine Antwort entsprechend zu 
formulieren. Zum anderen stellt die Si-
tuation Anforderungen hinsichtlich der 
Flexibilität, d.h. die jeweilige Tätigkeit 
zu unterbrechen, die Kundenwünsche 
zu erfüllen und anschließend wieder an-
zuknüpfen an die eigentliche Arbeit.

Nun könnte an dieser Stelle kritisch 
angemerkt werden, dass gerade hier in 
der Regel die spezifischen Einschrän-
kungen von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten liegen, d.h. diesen Anforde-
rungen im Hinblick auf Schlüsselquali-
fikationen wie beispielsweise Problem-
lösungskompetenzen, Kommunikation, 
Flexibilität und dem Denken in Zusam-
menhängen gerecht zu werden.

Die Erfahrungen im Rahmen „Unter-
stützter Beschäftigung“ zeigen jedoch, 
dass Menschen mit Lernschwierigkeiten 
- entgegen weit verbreiteter Vorstellun-
gen - unter bestimmten Voraussetzun-
gen durchaus in der Lage sind, entspre-
chende Kompetenzen zu erwerben und 
darin nicht nur eine Anpassung an be-
triebliche Notwendigkeiten und Arbeit-
gebererwartungen, sondern auch Chan-
cen im Hinblick auf ihre Persönlichkeits-
entwicklung zu sehen sind.

Voraussetzung ist jedoch, dass geeig-
nete Lerngelegenheiten und Unterstüt-
zungsangebote vorhanden sind. 

Dies betrifft zunächst methodische 
Ansätze in der – und das mag zunächst 
widersprüchlich erscheinen - Vermitt-
lung fachlicher Kompetenzen. In diesem 
Zusammenhang ist jedoch festzuhalten, 
dass Schlüsselqualifikationen im fachli-
chen Kontext erworben werden. Fach-
wissen bleibt eine grundlegende Voraus-
setzung, so dass Schlüsselqualifikationen 
nicht als allgemeine Fähigkeit, quasi als 
„Generalschlüssel“ losgelöst vom Inhalt 

Der Erwerb von Schlüsselqualifikationen 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Ein Bildungsangebot der Hamburger Arbeitsassistenz1

Von Andrea Klüssendorf
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und damit spezifischen Fachwissen ver-
mittelt oder erworben werden können. 
Wünschenswert im Hinblick auf die Ver-
mittlung von Schlüsselqualifikationen 
ist daher die breite Umsetzung neue-
rer didaktischer Ansätze in der berufli-
chen Bildung und Qualifizierung, die 
sich an Konzepten des handlungsorien-
tierten Lernens orientieren. Dies muß 
heißen, auch oder gerade für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, in denen sie gezielt 
und bewusst Arbeitsprozesse planen, 
durchführen, kontrollieren und auswer-
ten können. So entstehen Lerngelegen-
heiten und damit Möglichkeiten, sich 
situationsbezogen Schlüsselqualifikati-
onen wie beispielsweise das Denken in 
Zusammenhängen, Problemlösefähig-
keiten, Selbstständigkeit, Sorgfalt und 
Qualitätsbewußtsein anzueignen.

Schlüsselqualifikationen - 
eine Frage des Lernortes

Darüber hinaus ist insbesondere das 
Lernen und die Qualifizierung in Re-
alsituationen, d.h. in der betrieblichen 
Praxis mit den jeweiligen spezifischen 
Anforderungen zu fördern. Insbeson-
dere im Hinblick auf Schlüsselqualifika-
tionen wird deutlich, dass einer vorbe-
reitenden Qualifizierung Grenzen ge-
setzt sind, da sich nicht nur die fachli-
chen, sondern auch die Anforderungen 
im Hinblick auf beispielsweise Kommu-
nikation, Konfliktbewältigung oder Ko-
operation in einer Institution wie Schule 
oder einer Einrichtung wie einer WfbM 
von denen in betrieblichen Zusammen-
hängen unterscheiden (Transferproble-
matik).

Es ist daher wünschenswert, dass 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
schon während der Schulzeit, aber ins-
besondere im Rahmen ihrer beruflichen 
Bildung und Qualifizierung Möglich-
keiten haben, Erfahrungen auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt zu sammeln. Ziele im 
Hinblick auf den Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen sollten sein, mit der 
entsprechenden Unterstützung Einbli-
cke in betriebliche Realitäten zu bieten, 
für Anforderungen in diesem Bereich zu 
sensibilisieren, Erprobungs- und Refle-
xionsmöglichkeiten zu schaffen im Hin-
blick auf unterschiedliche Teamstruktu-
ren, Betriebskulturen, d.h. beispielswei-
se betriebliche Spielregeln und Erwar-

tungen und die eigene Rolle in diesen 
Zusammenhängen. 

Insbesondere im Hinblick auf die zen-
tralen Aspekte im Bereich der Schlüssel-
qualifikationen, die sozialen und kom-
munikativen Kompetenzen, sind Mög-
lichkeiten zu etablieren, eigene Ver-
haltensweisen und Einschätzungen zu 
reflektieren und zu überprüfen (Selbst-
einschätzung - Fremdeinschätzung) und 
bei Bedarf alternative Handlungsmög-
lichkeiten zu entwickeln. 

Die Erfahrungen der Hamburger Ar-
beitsassistenz zeigen, dass dies ein we-
sentliches Element der Qualifizierung 
am Arbeitsplatz darstellt. Die konkreten 
Situationen am Arbeitsplatz (Arbeits-
aufträge entgegen nehmen, Absprachen 
mit Kollegen oder Vorgesetzten treffen, 
Nachfragen, Rückmeldungen und Kri-
tik der KollegInnen, aber auch Pausen-
situationen) sind bei Bedarf durch Anre-
gungen und Hinweise zu begleiten und 
durch kurze Reflexionsgespräche mit 
unterstützten ArbeitnehmerInnen aus-
zuwerten (wie ist die Situation verlau-
fen, was habe ich getan, gesagt und mit 
welchem Ergebnis, wie hat mein Gegen-
über reagiert, hätte es anderen Möglich-
keiten gegeben, welche und was wäre 
für mich speziell hilfreich, um zukünf-
tig Alternativen auszuprobieren, welche 
Vereinbarungen wären zu treffen?).

In der Praxis der Hamburger Ar-
beitsassistenz im Rahmen „Unterstütz-
ter Beschäftigung“ hat sich gezeigt, dass 
in Ergänzung hierzu ein großer Bedarf 
besteht, diese Erfahrungen auch außer-
halb des Arbeitsalltags - intensiver und 
ausführlicher als dies im Rahmen be-
trieblicher Qualifizierung möglich ist - 
zu reflektieren und zu bearbeiten.

KuKuK – ein Seminarangebot 
der Hamburger Arbeitsassistenz
Hier knüpft ein Projekt der Ham-

burger Arbeitsassistenz an, das mit Un-
terstützung und Förderung der Aktion 
Mensch im Rahmen der Impulsförde-
rung im November 2001 initiiert wur-
de: „Entwicklung und Erprobung von 
Weiterbildungsmodulen für den Er-
werb von Schlüsselqualifikationen für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten im 
Prozess der beruflichen Bildung.“

Es zielt darauf ab, Menschen mit 

Lernschwierigkeiten – in enger Anbin-
dung an die betriebliche Qualifizierung 
– ein spezifisches Bildungsangebot in-
nerhalb einer Lerngruppe zu machen, 
welches insbesondere die Aneignung 
von kommunikativen und sozialen Kom-
petenzen unterstützt.

Die Zielgruppe des Projekts sind Ab-
gängerInnen aus Sonderschulen für 
Geistig- oder Lernbehinderte oder aus 
Integrationsklassen im Übergang von 
der Schule in den Beruf bzw. Mitarbei-
terInnen einer Werkstatt für Behinder-
te im Übergang aus der WfbM auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Alle Teilneh-
merInnen in der laufenden Projektphase 
befinden sich in berufsqualifizierenden 
Maßnahmen der Hamburger Arbeitsas-
sistenz, d.h. in wechselnden Praktika in 
Unternehmen des allgemeinen Arbeits-
marktes, in denen sie vor Ort von Ar-
beitsassistentInnen unterstützt werden. 

Das Projekt besteht im Kern aus der 
Seminarreihe „KuKuK“:

1. Kommunikation – 
Reden mit und ohne Worte

2. Konfliktbewältigung – 
Fair geht vor
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3. Kooperation – 
Hand in Hand arbeiten

 

Die Seminare haben jeweils einen der 
drei o.g. zentralen Themenkomplexe 
aus dem Bereich Schlüsselqualifikatio-
nen zum Inhalt und bauen aufeinander 
auf. Sie finden im Abstand von mehre-
ren Wochen statt und umfassen jeweils 
drei Tage. Diese Seminarreihe wird wäh-
rend der Projektlaufzeit in zwei Durch-
gängen mit jeweils 12 TeilnehmerInnen 
in einem Tagungshaus außerhalb Ham-
burgs durchgeführt.

• Inhaltliche Gestaltung und 
methodische Aspekte

Grundlegendes methodisches Prin-
zip der Seminarreihe ist die enge Anbin-
dung an die betriebliche Praxis der Teil-
nehmerInnen und die dort real auftre-
tenden Fragen, Probleme und den in-
dividuellen Qualifizierungsbedarf. So 
bereiten sich die TeilnehmerInnen auf 
das jeweilige Seminarthema vor, indem 
sie mit Unterstützung der zuständigen 
ArbeitsassistentInnen anhand speziell 
entwickelter Arbeitsmaterialien Vorer-
fahrungen und Selbsteinschätzungen re-
flektieren und formulieren. 

Das kann beispielsweise zum Semi-
nar „Kommunikation“ bedeuten, dass 
die TeilnehmerInnen erarbeiten, in wel-
chen Situationen sie in ihren Praktika 
mit anderen sprechen (z.B. Arbeitsan-
weisungen entgegen nehmen oder Ab-
sprachen mit KollegInnen oder Vorge-
setzten, Pausensituationen, Umgang mit 
KundInnen), warum in diesen Situatio-
nen miteinander gesprochen wird und 
wie sie diese Gesprächssituationen er-
leben. Zur Vorbereitung auf das Semi-
nar „Konfliktbewältigung“ reflektieren 
die TeilnehmerInnen über Erfahrungen 
in ihren Praktika mit für sie „schwieri-
gen Situationen“ wie beispielsweise der 
Kritik von KollegInnen oder Vorgesetz-
ten, zu schwierigen Arbeitsaufträgen, 
Missverständnissen oder Unstimmigkei-

ten im Team oder unfreundlichen Kun-
dInnen. Dabei ist immer auch Bestand-
teil der Reflexion, wie sich die Teilneh-
merInnen in diesen Situationen fühlen 
und verhalten, wie sie ihr Verhalten be-
urteilen und was sie verändern oder ler-
nen möchten.

In den Seminaren selber werden die-
se Schlüsselsituationen aufgegriffen und 
die Thematik in moderierten Gruppen-
gesprächen, Kleingruppenarbeit mit ent-
sprechenden Arbeitsmaterialien, kreati-
ven und spielerischen Aktivitäten und 
insbesondere Rollenspielen bearbeitet. 
Diese bieten den TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit, ihre Verhaltensweisen und 
Einschätzungen zu reflektieren und zu 
überprüfen und alternative Handlungs-
möglichkeiten spielerisch in der Gruppe 
zu erproben. Die TeilnehmerInnen wer-
den dabei im Verlauf der Seminare da-
rin unterstützt, die Struktur einer Grup-
pe zur Reflexion zu nutzen und sich im 
Sinne des „Empowerment“-Gedankens 
auszutauschen und gegenseitige Anre-
gungen zur Thematik zu liefern.

In diese Aktivitäten integriert sind im-
mer auch Bildungsanteile, die generelle 
Aspekte zum jeweiligen Themenkomp-
lex vermitteln. Dies sind beispielsweise 
im Seminar „Kommunikation“ Inhal-
te wie „was gehört zu einem Gespräch 
dazu, welche Unterschiede gibt es, was 
macht Gespräche schwierig, was ist hilf-
reich, was ist darüber hinaus Körper-
sprache und wie wirkt sie?“. Im Semi-
nar „Konfliktbewältigung“ werden dann 
Themen bearbeitet wie „welche Ursa-
chen und Auslöser gibt es für Konflik-
te, welche Gefühle spielen im Umgang 
mit Konflikten eine Rolle, welche unter-
schiedlichen Strategien gibt es für den 
Umgang mit Konflikten, welche Strate-
gien sollte man vermeiden, welche sind 
hilfreich?“1 oder im Seminar „Koope-
ration“ geht es u.a. um generelle Fra-
gen wie „was ist ein Team, was ist wich-
tig, damit ein Team funktioniert, welche 
typischen Erwartungen und Spielregeln 
gibt es in Betrieben?“

Parallel zur Seminararbeit entsteht für 
die TeilnehmerInnen eine umfangreiche 
speziell für diese Seminarreihe entwi-
ckelte und zielgruppenorientiert gestal-
tete Materialsammlung zu den drei The-
menkomplexen.

Im Rahmen des Seminars werden dar-
über hinaus konkrete, individuelle Auf-
träge für die betriebliche Praxis mit den 

TeilnehmerInnen entwickelt (Beobach-
tungsaufgaben, Erprobung neuer Ver-
haltensweisen etc.), die den Transfer 
„zurück in den Arbeitsalltag“ gewähr-
leisten. 

• Erfahrungen und Ergebnisse
Grundsätzlich ist nach dem ersten 

Durchgang festzustellen, dass in diesem 
Bereich offensichtlich ein großer Bedarf 
besteht und das Angebot sowohl von 
den TeilnehmerInnen und den betrieb-
lichen KollegInnen als auch den Eltern 
und Professionellen im Umfeld der Teil-
nehmerInnen deutlich begrüßt und po-
sitiv bewertet wird. Dies betrifft sowohl 
die inhaltliche Schwerpunktsetzung, den 
Aufbau und die methodische Gestaltung 
der Seminarreihe als auch die entwickel-
ten Materialien.

Interesse besteht auch auf Seiten der 
WfbM‘s, so dass geplant ist, das Ange-
bot auch in diese Richtung weiter zu 
entwickeln und auf den spezifischen Be-
darf der MitarbeiterInnen im Berufsbil-
dungsbereich oder auch im Arbeitsbe-
reich einer WfbM auszurichten.

Vorankündigung:
Im Frühjahr 2004 wird die Dokumen-

tation und Materialsammlung der Ham-
burger Arbeitsassistenz zu diesem Pro-
jekt „Entwicklung und Erprobung von 
Weiterbildungsmodulen für den Er-
werb von Schlüsselqualifikationen für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten im 
Prozess der beruflichen Bildung“ , Se-
minarangebot „KuKuK“ mit den The-
menschwerpunkten Kommunikation, 
Konfliktbewältigung und Kooperation 
erscheinen.

*****
1 Der Artikel basiert auf einem 

Impulsreferat im Rahmen der Fachtagung 
"Vorbereitung zur Integration in den 
alllgemeinen Arbeitsmarkt", Lebenshilfe 
Marburg im Mai 2003

2 s. .Arbeitsmaterial im Anhang S. 24 + 25

Die MitarbeiterInnen des Projektes können 
Sie über die Hamburger Arbeitsassistenz 
erreichen:

Kontakt
Hamburger Arbeitsassistenz
Projekt KuKuK: 
Andrea Klüssendorf, Marlies Thätner, Nine 
Löbel
Schulterblatt 36, 20357 Hamgurg
Fon: 040 / 431339-0
Fax: 040 / 431339-22
eMail: kukuk@hamburger-arbeitsasssitenz.de

mailto:kukuk@hamburger-arbeitsasssitenz.de
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Ich beginne mit einer Wette: Wenn 
jemand wegen einer akuten psychi-

schen Erkrankung in die Klinik oder we-
gen einer Straftat ins Untersuchungsge-
fängnis kommt, und es stellt sich her-
aus, dass die Freiheitsentziehung auch 
nur für einen Tag zu Unrecht erfolgt ist, 
wird jeder von uns mit Recht seine Em-
pörung darüber zum Ausdruck bringen. 
Ich wette aber, dass keiner von uns - we-
der ich noch Sie - genauso viel Empö-
rung aufzubringen in der Lage ist, wenn 
wir hören, dass erwiesenermaßen mehr 
als hunderttausend Bürger, die wegen 
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit 
in Heimen leben, obwohl sie besser in 
eigener Wohnung ambulant versorgt 
werden könnten, also rechtswidrig, weil 
ohne Erforderlichkeit, im Heim in ihren 
Persönlichkeitsrechten eingeschränkt 
werden, ohne über ihre Entlassbarkeit 
auch nur informiert zu worden - und 
dies nicht nur ein Bürger, sondern hun-
derttausend, und nicht nur einen Tag, 
sondern tendenziell lebenslänglich.

Fazit: Ich und jeder von uns hat noch 
lange und hart an sich zu arbeiten, bis 
wir akut Kranken, chronisch Kranken, 
Behinderten und ganz besonders Heim-
bewohnern, die wir eher nur als graue 
Masse empfinden, gleiche Wertschät-
zung und gleiche Rechte zubilligen, d. 
h. bis wir uns verfassungskonform ver-
halten. Dieses unser aller Handicap, an 
dem wir aufgrund unserer Tradition der 
hundertfünfzigjährigen Institutionalisie-
rung von Behinderten leiden, bitte ich 
als den Schatten zu beachten, der über 
allem liegt, was ich Ihnen nun zu erzäh-
len habe.

Der Titel meines Vortrags bedeutet 
nicht, dass unsere Gesellschaft je heim-
los sein wird, er bedeutet nicht mal, dass 
dies abstrakt erstrebenswert ist, da es 
dann als Ideologie neue Opfer der Ver-
einsamung behinderter Menschen pro-
duzieren könnte, wenn nicht unser al-
ler Beziehungsfähigkeit in gleichem 
Umfang mitwachsen würde; diese Ein-
schränkung gilt auch dann, wenn wir 
berücksichtigen, dass Schweden in ei-
nem Prozess von 50 Jahren zumindest 
für Behinderte heimlos geworden ist 
und daher jetzt gesetzlich das Leben 

von Behinderten in Institutionen - als 
Massenhaltung von Menschen - verbo-
ten hat. Vielmehr bedeutet der Titel - 
aus Praktiker-Sicht - zweierlei:

Einmal stellt der Titel eine Tatsachen-
behauptung dar: Wir sind auf dem Weg 
zur heimlosen Gesellschaft.

Zum anderen behauptet der Titel, 
dass dieser Weg ein Prozess ist, dessen 
Eigendynamik in der Praxis widerwillig 
dazu zwingt, diesen Weg in Richtung 
auf Heimlosigkeit weiterzugehen, weil 
es dazu keine Alternative gibt, wenn 
wir Sozialprofis den Behinderten und 
Pflegebedürftigen gegenüber nicht jede 
Glaubwürdigkeit verlieren wollen; denn 
es gibt nicht ein bisschen Deinstitutio-
nalisierung; es gibt nur entweder das Pa-
radigma des Hilfesystems mit der impe-
rativen Priorität von Institutionen oder 
das Paradigma mit der imperativen Prio-
rität ambulant-kommunaler Problemlö-
sungen im Sinne von community care.

Die erste Tatsachenbehauptung, dass 
wir uns faktisch auf diesem Weg befin-
den, ist leicht zu beweisen; hier werden 
wir uns alle einig sein: So schreiben et-
wa seit dem Bundessozialhilfegesetz 
von 1961 alle einschlägigen Gesetze das 
Prinzip „ambulant vor stationär“ vor. 
Zudem gehört es zu den Zielen der Be-
hindertenbewegung, dass alle Menschen 
mit Behinderungen in eigenen Wohnun-
gen leben sollen. Entsprechend haben 
wir inzwischen auch verschiedene Finan-
zierungswege für ambulante Hilfen ge-
schaffen, z. B. das „betreute Wohnen“ 
oder die ambulante Pflege. Schließ-
lich haben auch längst alle einigerma-
ßen ernst zu nehmenden Heimbetreiber 
mit der Umsetzung dieser Ambulanti-
sierung angefangen, etwa indem sie Be-
wohner in ausgelagerte Wohngruppen 
oder in „betreutes Wohnen“ weiterge-
fördert haben.

Aber - wie sich gleich herausstellen 
wird - die Heimbetreiber haben schon 
mit der Entlassung des ersten und selbst-
ständigsten Bewohner in den kommuna-
len Raum einen gefährlichen Systemb-
ruch begangen. Denn Voraussetzung 
dafür musste sein, dass dieser Bewohner 

aus der „grauen Masse“ herausgehoben, 
als Individuum, als einmalige Person 
wahrgenommen wurde, sodass meine 
Sorge um ihn die Antwort auf den Be-
fehl seiner sprechenden Augen war. Dar-
über hinaus weiß jeder aus eigener prak-
tischer Erfahrung, dass die Angst bei der 
Entlassung des ersten Bewohners sich 
hinterher als zu groß erwiesen hat und 
dass man mit jeder Entlassung Elemen-
te einer neuen Professionalität lernt, so 
dass bald die eine Entlassung die andere 
und die dritte usw. nach sich zieht.

Aber - und jetzt kommt das Ent-
scheidende - gerade im Maße der fort-
schreitenden Ambulantisierung droht, 
im Sinne meiner zweiten Behauptung, 
die Dynamik dieses Prozesses diesen 
Erfolg zunichte zu machen; denn al-
le Heimmitarbeiter, die so mit der 
Ambulantisierung/Kommunalisierung 
gesetzes- und verfassungstreu und damit 
eigentlich doch nur pflichtgemäß anfan-
gen, werden von irgendeinem Punkt an 
genau dafür bestraft, indem ihnen eine 
Erkenntnis dämmert, die sie in eine tiefe 
moralische Krise stürzt, etwa so: „Wenn 
wir so weitermachen und immer mehr 
selbstständigere Bewohner entlassen, 
bringen wir gerade durch diesen Erfolg 
unser eigenes Vorhaben zu Fall: Denn 
im selben Maße bleiben die Unselbst-
ständigeren zurück, verdichten sich und 
bilden zum Schluss eine Konzentrati-
on der Unerträglichkeit, was weder für 
die Betroffenen noch für die Mitarbeiter 
auszuhalten ist.“ Alle Einrichtungen, die 
die Individualisierung und Ambulanti-
sierung ihrer Bewohner wirklich ernst 
genommen haben, haben diese depri-
mierende Erfahrung gemacht, und auch 
uns in Gütersloh hat sie so verzweifelt 
gemacht, dass wir unsere schwedischen 
Freunde um Rat gefragt haben, da sie 
diesen Prozess damals schon fast abge-
schlossen hatten. Ihre Antwort lautete: 
„Auch wir haben vor 10 oder 20 Jahren 
diese moralische Krise durchleiden müs-
sen, weil auch wir ursprünglich dachten, 
man könne nur ein bisschen ambulanti-
sieren, was sich aber als Irrtum heraus-
gestellt hat. Nutzt die Krise, um Euch 
von der Einengung Eures Denkens und 
Handelns aufgrund Eurer eigenen, in-
neren Institutionalisierung zu befreien; 

Auf dem Weg zur heimlosen Gesellschaft
Von Klaus Dörner
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dann geht es weiter.“ Und in der Tat 
führt die Durcharbeitung dieser Krise 
zu einer verblüffenden Erweiterung der 
Denk- und Handlungsmöglichkeiten, 
die ich jetzt in 5 Schritten beschreibe:

1. Zunächst entdeckt man auf die-
se Weise das bestgehütete Betriebsge-
heimnis oder Strukturprinzip aller Hei-
me, Anstalten oder ähnlicher Institu-
tionen, zumindest typischerweise: All 
solche Einrichtungen funktionieren ins-
gesamt nur dadurch, dass sie sich min-
destens zu einem Drittel solche Bewoh-
ner halten, die besser und freier auch in 
einer eigenen Wohnung mit nur ambu-
lanter Betreuung leben könnten, damit 
mit ihrer Hilfe auch schwierigere Be-
wohner leichter zu tragen sind. 

Wenn man diese Fehlplatzierten nicht 
über ihre eigentliche Entlassungsfähig-
keit aufklärt, sagen sie von sich meist, 
dass sie gern und freiwillig im Heim 
sind, schon weil es in einer Instituti-
on nie eine wirkliche Wunschautono-
mie gibt. 

Man nennt das „die gesunde Mi-
schung“. Dies war in Schweden so 
ebenso wie in Gütersloh, und inzwi-
schen habe ich in über 50 Heimen, die 
mich zur Beratung hinzugezogen ha-
ben, ein ähnliches Mischungsverhält-
nis vorgefunden, das mir die Heimlei-
tung in der Regel - natürlich unter vier 
Augen - auch zugestanden hat. Dies gilt 
nicht nur für Behindertenheime, son-
dern auch für Altenpflegeheime, wie 
das Kuratorium Deutsche Altenhilfe un-
längst herausgefunden hat. Nur um die-
sen Preis ist also das Heim in hohem 
Maße funktionsfähig, weshalb es auch 
weise ist, die Bewohnerschaft eher als 
graue Masse wahrzunehmen und nicht 
zu individualisieren. Tut man es näm-
lich doch und nimmt das Selbstbestim-
mungsrecht jedes einzelnen Individu-
ums wirklich ernst, dann kommt man 
zu dem erschütternden Ergebnis, dass 
von heute ca. 900.000 Heimbewoh-
nern ein Drittel, also 300.000 Individu-
en oder Bürger nicht nur unnötig, son-
dern auch rechtswidrig in Heimen sind, 
womit man täglich gegen die wichtigs-
ten rechtsstaatlichen Verfassungsprinzi-
pien verstößt, etwa gegen die Aufklä-
rungspflicht oder gegen das Erforder-
lichkeitsprinzip, das die bei Heimauf-
nahme unvermeidliche Einschränkung 
von Persönlichkeitsrichtungen nur er-

laubt, wenn es keine Alternativen dazu 
gibt, gegen das Prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit und insbesondere gegen das 
Instrumentalisierungsverbot und damit 
gegen die Würde des Menschen, woran 
absurderweise eine beliebig zu vergrö-
ßernde Zahl an Kontrollgesetzen und -
behörden nichts ändert - so wirksam ist 
der eingangs von mir zitierte „Schat-
ten“, ein Relikt der vormodernen Stän-
degesellschaft, das uns immer noch ver-
führt, zumindest zwei Güteklassen von 
Menschen - mit und ohne Institution - 
zu unterscheiden.

2. Hinsichtlich der Frage „Was 
tun?“ entsteht nun ein Dilemma: Da 
man sich schnell darüber einig sein wird, 
dass auf jeden Fall die Entstehung ei-
ner Konzentration der Unerträglich-
keit vermieden werden muss, bleiben 
nur noch zwei Alternativen übrig. Ent-
weder man verzichtet darauf, alle ent-
lassfähigen Bewohner zu entlassen und 
muss dann auch eigentlich alle bishe-
rigen Ambulantisierungen rückgängig 
machen. Wegen der gerade entdeckten 
hohen und allen Beteiligten Sicherheit 
garantierenden Funktionsfähigkeit des 
klassischen Heimsystems („gesunde Mi-
schung“) ist dies eine durchaus ernsthaf-
te Alternative. Verwirft man sie jedoch, 
etwa weil die Menschen des 21. Jahr-
hunderts eben doch zunehmend mit 
den Füßen abstimmen oder weil uns die 
Achtung der Verfassung allmählich doch 
zu imperativ erscheint, bleibt nur die an-
fangs erschreckende Alternative, durch-
zustarten, den ohnehin schon einge-
schlagenen Weg zu radikalisieren, ganz 
gegen die ursprünglichen eigenen Ab-
sichten, durchaus widerwillig und zu 
sagen: Alle oder Keiner; anders ausge-
drückt: Alle Behinderten und Pflege-
bedürftigen müssen dasselbe Recht ha-
ben, in der Kommune in einer eigenen 
Wohnung zu leben, die selbstständige-
re Mehrheit mit weniger Aufwand eben-
so wie die schwierigere Minderheit eben 
mit einem höheren und, falls erforder-
lich, mit einem extrem hohen Aufwand. 
Stellt man sich aber unter diese zunächst 
einmal utopisch klingende, aber durch 
die Schrittfolge bloß reformerischer All-
tagspraxis erzwungene normative For-
derung, die eigentlich eine Über-For-
derung ist, ersetzt man also das Para-
digma Institution durch das Paradigma 
Kommune, dann eröffnet eben dies uns 
Sozialprofis die Chance, uns von bisher 
noch nicht recht erkannten eigenen in-

neren Institutionalisierungen zu befrei-
en, vor allem, was unser Menschenbild, 
unsere ethische Orientierung und un-
ser Rollenverständnis betrifft. Wie sehr 
dies wiederum die alltagspraktischen 
Handlungsmöglichkeiten erstaunlich er-
weitert, hat sich an vielen Stellen, nicht 
nur in Schweden und nicht nur in Gü-
tersloh (K. Dörner: Ende der Veranstal-
tung, Neumünster: Paranus 2001) ge-
zeigt. Die anfangs schwindelerregende 
Über-Forderung verliert zunehmend ih-
ren utopischen Charakter. Daher jetzt: 

3. Solange unser Menschenbild 
noch vom Institutions-Paradigma ge-
prägt ist, werden wir den Pflegebedürf-
tigen und Behinderten in der Regel als 
höchstes Grundbedürfnis die Selbstbe-
stimmung zusprechen, gerade weil dies 
dort ziemlich folgenlos ist, da Selbstbe-
stimmung in der Institution weitgehend 
unmöglich ist. Sobald wir uns aber dies-
bezüglich deinstitutionalisieren und vom 
Paradigma der Kommune her denken, 
kommen wir sehr schnell dahin, dass 
wir für die Behinderten und die anderen 
Sorgebedürftigen dasselbe Menschen-
bild zugrunde legen wie für uns selbst. 
Dann aber gehen wir nicht von einem, 
sondern von zwei komplementären zen-
tralen Grundbedürfnissen aus: Auf der 
einen Seite zwar immer noch das kost-
bare Grundbedürfnis der Selbstbestim-
mung und der egoistischen Selbsterhal-
tung, jedoch auf der anderen Seite auch 
das Grundbedürfnis, soziale Bedeutung 
für Andere zu haben, von anderen ge-
braucht zu werden, notwendig zu sein; 
denn beide Grundbedürfnisse sind glei-
chermaßen vital für alle Menschen, oh-
ne beide kann niemand leben. Man 
muss dies sogar noch zuspitzen: Weil al-
le Sorgebedürftigen in vielfältiger Wei-
se gezwungen sind, immer wieder Hil-
fe anzunehmen, ist ihr Grundbedürfnis, 
Bedeutung für Andere zu haben, noch 
vitaler als für andere Menschen; gera-
de weil sie immer wieder nehmen müs-
sen, bedarf ihr Bedürfnis, auch geben 
zu können, kompensatorisch geradezu 
einseitiger Aufmerksamkeit von uns So-
zialprofis; freilich sind wir - die profes-
sionellen „Monopolisten des Gebens“ - 
innerhalb von Institutionen besonders 
blind dafür, während die besondere Be-
deutung dieses Grundbedürfnisses für 
die Sorgebedürftigen in der Kommune 
auch bei noch so großer Verdrängungs-
energie unsererseits auf die Dauer nicht 
zu ignorieren ist.
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Aus der Fülle möglicher Belege hierfür 
wenigstens ein höchst praktisches Bei-
spiel: Soziale Bedeutung für Andere lässt 
sich u. a. durchs Arbeiten verwirklichen: 
Man ist für seine Kollegen da, identifi-
ziert sich mit seinem Betrieb, grenzt sich 
von seinem Chef ab und schafft Pro-
dukte für unbekannte Dritte. Daher be-
darf es für Behinderte in der Kommu-
ne nicht nur der Werkstatt für Behin-
derte, sondern einerseits auch der Inte-
grationsfirmen, zum anderen und noch 
viel wichtiger des niedrigschwelligsten 
Arbeitsangebotes der Zuverdienstfir-
ma für besonders schwierige, ängstliche, 
misstrauische und chaotische Menschen. 
Wenn man statt in eine fremdverwalte-
te Tagesstätte in eine Zuverdienstfirma 
angstfrei nur im Maße seines Bedürfnis-
ses gehen kann, können auch Menschen 
ohne Isolierungsgefahr in der Kommu-
ne wohnen und leben, denen man dies 
in keiner Weise zugetraut hätte. Ähnlich 
hat das Kuratorium Deutsche Altenhilfe 
für die Alterspflegebedürftigen mit dem 
Konzept der „Hausgemeinschaft“ nach-
gewiesen, dass selbst die Dementesten 
Bedeutung für andere haben, wenn sie 
mit Begleitung den Haushalt anteilig 
selbst bestreiten.

4. Beim Übergang von der In-
stitution zur Kommune kommt es wei-
terhin - fast von selbst - auch zu einer 
Deinstitutionalisierung unserer ethi-
schen Grundorientierung. Innerhalb 
von Institutionen folgen wir in der Regel 
der Ethik der gleichen und formalen Ge-
rechtigkeit für alle, nicht selten mit der 
Folge, dass alle dabei emotional zu kurz 
kommen. In der Kommune hingegen 
dominiert - nach dem Konzept der com-
munity care - eher die Ethik der Sorge: 
Während der Situation, in der ich mich 
ausschließlich der einmaligen Person des 
einzelnen Sorgebedürftigen aussetze, 
bin ich nur für ihn da, versinkt die restli-
che Welt in Bedeutungslosigkeit, ausge-
hend vom jeweils Chancenlosesten, vom 
Letzten her. Da insgesamt natürlich bei-
de Ethiken - der Gerechtigkeit wie der 
Sorge - gleich wichtig sind, haben wir 
beide in unserem „kategorischen Impe-
rativ“ zu vereinen versucht, womit wir 
zudem die europäischen Denktraditio-
nen der Aufklärung und der Bibel verei-
nigen; er lautet: „Handle in deinem Ver-
antwortungsbereich so, dass du mit dem 
Einsatz all deiner Ressourcen stets beim 
jeweils Letzten beginnst, bei dem es sich 
am wenigsten lohnt.“ Diese Überforde-

rung, die natürlich kein Mensch stets zu 
Lebzeiten erfüllen kann, was aber auch 
gar nicht notwendig ist, da es sich eben 
um eine Norm handelt, hat zunächst 
den Sinn, zumindest den Kern des so-
zialen Bereichs der Gesellschaft katego-
risch vom marktförmigen Wirtschafts-
bereich abzugrenzen, wo es umgekehrt 
ethisch erlaubt ist, zu investieren, wo es 
sich am meisten lohnt. Wer den Sorge-
bedürftigen etwa einen Kunden nennt, 
hat damit schon eingeräumt, dass er be-
strebt ist, den besten Kunden möglichst 
lebenslang zu halten und zu nutzen und 
den schlechtesten Kunden an die Kon-
kurrenz abzudrücken. Und wer den Sor-
gebedürftigen als Verbraucher bezeich-
net, hat nicht die absurde Konsequenz 
bedacht, dass er selbst es ist, der vom 
Sorgebedürftigen verbraucht wird.

Zum anderen auch hierzu ein prakti-
sches Anwendungsbeispiel: Bei der Am-
bulantisierung von Heimbewohnern 
muss ich den Satz, dass ich stets mit dem 
Letzten beginnen soll, lediglich für wahr 
halten und ihm immer nur dann folgen, 
wenn ich gerade die Zeit, die Kraft und 
die Lust habe. Dann nämlich erreiche 
ich zwar keine biblischen Verhältnisse, 
in denen die Letzten die Ersten werden. 
Ich vermeide aber auch die „Konzentra-
tion der Unerträglichkeit“, dass nämlich 
die Letzten als irrationaler Rest übrig-
bleiben. Vielmehr gelingt es mir dann, 
diese so genannten Letzten in den Pro-
zess der Ambulantisierung von Zeit zu 
Zeit einzustreuen, so dass sie mitten un-
ter den anderen sind; das ist das men-
schenmöglich beste Ergebnis, das zu 
erreichen ist, das aber auch wirklich er-
reicht werden kann, wie es in Schweden 
und an vielen anderen Orten bewiesen 
worden ist.

5. Schließlich hat es auch noch 
zur Deinstitutionalisierung der Rolle, 
des professionellen Selbstverständnisses 
von uns Sozialprofis zu kommen: In-
nerhalb der Institution bin ich verant-
wortlich für die Bewohner im Allgemei-
nen, was oft genug praktisch darauf hin-
ausläuft, dass ich mich für die Instituti-
on selbst verantwortlich fühle. Innerhalb 
der Kommune hingegen dämmert es 
mir allmählich, dass ich von den Steuern 
und Versicherungsbeiträgen der Bürger 
der Kommune dafür bezahlt werde, dass 
meine Verantwortung und meine Sorge 
zu für alle möglichst bekömmlichen Be-
ziehungen zwischen Menschen mit und 

ohne Behinderung oder Pflegebedarf 
führen. Das hat ungeahnte Auswirkun-
gen; es macht mich nämlich frei für die 
Aufgabe, das unendlich große Hilfs- und 
Sorgepotential aller Bürger der Kommu-
ne, die auch das Grundbedürfnis der Be-
deutung für Andere haben, wiederzube-
leben und damit die Kommune von ih-
rer Kernaufgabe der Daseinssorge her zu 
rekultivieren. Dies ist im Ergebnis ein 
Schritt zur Sozial-, Bürger- und Zivilge-
sellschaft.

Auch hierzu - anstelle eines ganzen 
Kanons schon entwickelter Strategi-
en - nur ein praktisches Beispiel: Wenn 
ich eine neue Wohngruppe entlassener 
Heimbewohner organisiere, habe ich 
als Erstes auf etwas zu achten, was we-
gen unserer bisherigen inneren Institu-
tionalisierung meist vergessen wird: Ich 
habe ein kleines, noch so unbedeuten-
des, vielleicht nur symbolisches Tätig-
keitsfeld für die Neu-Bürger zu finden, 
durch das öffentlich sichtbar wird, dass 
sie etwas für die Alt-Bürger, ihre neuen 
Nachbarn tun. Sie können sich z. B. in 
den Grünanlagen der Straßengemein-
schaft ein wenig ökologisch zu schaffen 
machen. Sie können sich bereit erklären, 
die frühere Tradition des Straßenfestes 
zu übernehmen, oder sie können für ei-
ne altersverwirrte Frau in der Nachbar-
schaft zweimal in der Woche das Einkau-
fen übernehmen oder auch nur einmal 
einen Nachmittag präsent sein. Schon 
eine solche Kleinigkeit hat zumindest 
drei ungeheuer wichtige und haltge-
bende Auswirkungen. Einmal gebe ich 
damit denen etwas vorweg, von denen 
ich später bei garantiert zu erwartenden 
Krisen etwas nehmen will, nämlich To-
leranz. Zum anderen realisiere ich da-
mit für die Ex-Heimbewohner ein wei-
teres Feld für ihr so wichtiges Grundbe-
dürfnis, Bedeutung für andere zu haben. 
Und zum dritten gehe ich mit dieser 
kleinen Geste in Vorleistung, schaffe 
ein Modell für die Wiederbelebung von 
Nachbarschaft, also derjenigen Instituti-
on, die in der Kommune immer schon 
die am meisten haltgebende gewesen 
ist, da oft die Familie zu klein und die 
Kommune als ganze zu groß ist; damit 
zwinge ich zudem alle anderen Nach-
barn, zumindest darüber nachzudenken, 
ob sie nicht auch ein bisschen nachbar-
schaftlicher werden sollten als bisher.

Es geht also weniger darum, das 
Abenteuer der Ambulantisierung und 
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Kommunalisierung der Heime wissen-
schaftlich zu begleiten, sondern noch 
mehr darum, die damit zusammenhän-
gende Alltagspraxis philosophisch zu re-
flektieren, um sie so zu erweitern. Man 
hat dafür das schöne Wort geprägt: „das 
Heim in die Wohnung holen“. Denn 
es kommt immer wieder darauf an, das 
Unerträgliche auf so viele Schultern zu 
verteilen, dass es für alle erträglicher 
wird, wobei ein bisschen mehr Last auch 
bedeutet, seinem Leben mehr Gewicht 
und damit mehr Bedeutung zu geben, 
wenn jedem - auch den Angehörigen - 
nur genug Zeit bleibt, seinen eigenen 

ebenso berechtigten egoistischen Inter-
essen zu folgen.

So glaube ich - abschließend - gezeigt 
zu haben, dass wir also wirklich - natür-
lich nur widerwillig - auf dem Weg zur 
heimlosen Gesellschaft sind, ohne heute 
schon wissen zu dürfen, ob, in weichem 
Umfang und wann wir sie erreichen 
worden. Da es dazu keine reale Alterna-
tive gibt, sind wir verurteilt, diesen Weg 
zu gehen. Wir haben ihn auch unabhän-
gig davon zu gehen, dass die Kostenträ-
ger inzwischen errechnet haben, dass 
insbesondere das bisherige Heimsystem 

in einigen Jahren irreparabel nicht mehr 
zu bezahlen sein wird, wir uns also - bei 
wachsendem Bedarf und abnehmenden 
Einnahmen - ohnehin nach einem an-
deren Paradigma umzusehen haben, das 
den Ansprüchen der Gerechtigkeit und 
der Sorge gleichermaßen zu entsprechen 
vermag.

*****

Kontakt
Herr Prof.Dr.Dr. Klaus Dörner
Nissenstr. 3
20251 Hamburg

Mit dieser Ausgabe der impulse star-
tet unter dem Titel „Lebenswege“ ei-
ne neue Reihe, in der unterstütze Ar-
beitnehmerInnen bzw. arbeitssuchende 
Menschen mit Behinderungen zu Wort 
kommen. In den Beiträgen berichten 
die jeweiligen Autoren und Autorinnen 
über sich, ihre persönlichen Ziele, ihre 
Träume und Wünsche. 

Den Träumen, Wünschen und Zie-
len einer Person zuzuhören, sie ernst 
zu nehmen und gemeinsam mit der 
Person deren Realisierungsmöglichkei-
ten zu erkunden, sind wichtige, wenn-

Lebenswege - Vorgestellt
gleich nicht immer ganz einfache Schrit-
te – nicht nur, wenn es um die Planung 
beruflicher Perspektiven geht. Nicht 
selten regen Planungen oder Verände-
rungen in einem Lebensbereich (z.B. 
im Bereich Arbeit) auch zum Träumen 
und zum Formulieren von Zielen in 
anderen Lebensbereichen an. Träume 
und Wünsche sind somit der Motor für 
Leben(stil)planungen.

„Wenn einer alleine träumt, ist es nur 
ein Traum. Wenn Menschen gemeinsam 
träumen, ist es der Beginn einer neuen 
Wirklichkeit.“ (Helder Camara)

Vielleicht kann auch diese Reihe da-
zu dienen, dass Menschen ihre Träu-
me, Wünsche und Ziele anderen mittei-
len und sie so mit anderen teilen, so dass 
vielleicht auch aus ihnen der Beginn ei-
ner neuen Wirklichkeit wird. Zweifels-
ohne braucht es dazu auch etwas Mut. 

Den Anfang macht Doris Haake, eine 
junge Frau mit Lernschwierigkeiten.

Wenn auch Sie gerne einmal in 
der Rubrik „Lebenswege“ vorgestellt 
werden möchten, können Sie einen 
Beitrag über sich und Ihre Träume, 
Wünsche und Ziele gerne an die Re-
daktion der impulse schicken.

Die Kontaktadresse finden Sie auf Seite 2 im 
Impressum.  Carolin Emrich

Hallo!

Ich bin Doris Haake, 29 Jahre alt 
und bin seit 28.6. 2002 mit Arne Mad-
sen verheiratet. Ich wohne in Hamburg 
Langenfelde. Ich arbeite in der Ham-
burger Arbeitsassistenz (Integrations-
fachdienst) und mache dort die Büror-
einigung und Büroarbeiten. Ich arbei-
te ehrenamtlich für die People First Or-
ganisation Hamburg (Mensch zuerst), 
Menschen mit Lernschwierigkeiten und 
mehrfacher Beeinträchtigung kämpfen 
für ihre Rechte.

Hier sind meine persönliche Träume 
und Wünsche:
• Ich möchte gerne an einem Weltkon-

gress von People First teilnehmen.
• Ich möchte gerne mit einigen Leu-

ten aus meiner People First Grup-
pe durch Deutschland reisen und die 

Gruppen besuchen mit Übernach-
tung in einer Jungendherberge, sowie 

People First Gruppen beim Gründen 
helfen.
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• Ich möchte mit 2 weiteren Leuten im 
beantragten Projekt „Selbstbestim-
mung und persönliche Zukunftspla-
nung“ arbeiten. Ich möchte Semina-
re zu dem Thema anbieten und auch 
leichte Sprache.

• Ich möchte für das Projekt von zu 
Hause arbeiten.

• Wir wünschen uns, 1 bis 2 Pflegekin-
der die wir vorübergehend bei uns 
aufnehmen können, aber dafür brau-
chen wir eine größere Wohnung. Zur 
Zeit haben wir eine 2-Zimmer-Woh-
nung mit Terrasse.

• Ich wünsche mir, dass ich Klavierun-
terricht nehmen kann, der gut ist und 
bezahlbar.

• Ich wünsche uns, das mehr Barrieren 
für Menschen mit Lernschwierigkei-
ten abgebaut werden.

*****

Projekt zum Thema PERSÖNLICHE 
ZUKUNFTSPLANUNG gestartet.

In Trägerschaft des Netzwerks People 
First Deutschland e.V. läuft seit Anfang 
diesen Jahres eine Aufklärungskampag-
ne zum Thema Persönliche Zukunftspla-
nung. Die von der Aktion Mensch finan-
ziell unterstützte Kampagne trägt den Ti-
tel „Zeit für Veränderungen. Persönliche 
Zukunftsplanung als Chance für mehr 
Selbstbestimmung“. Sie hat eine Laufzeit 
von Januar 2003 bis Dezember 2003.

Persönliche Zukunftsplanung ist ein 
aus den USA und Kanada stammendes 
Konzept bzw. ein Denkansatz und zu-
gleich eine Fundgrube vieler praxisna-
her Methoden, um mit Menschen mit 
und ohne Behinderung ihre individu-
elle Leben(stil)planung zu entwickeln 
und voran zu treiben. Im Mittelpunkt 
der Planung steht stets die einzelne Per-
son mit ihren Träumen, Wünschen und 
Zielen, aber auch mit ihren Stärken und 
Fähigkeiten. Die Methode, die auch für 
die Planung mit Gruppen und Projekten 
oder in der Beratung von Einrichtungen 
angewandt werden kann, und damit ge-
eignet ist, auch Reformen im Bereich 
der Behindertenhilfe voranzutreiben, 
ist im deutschsprachigen Raum nach wie 
vor erst in Ansätzen bekannt. 

Ziel der Aufklärungskampagne ist es 
daher, das Konzept der Persönlichen 
Zukunftsplanung bekannter zu machen 
und ein Netzwerk Interessierter auf-
zubauen. Um dies zu realisieren, wur-
de beim Träger des Projekts eine Kon-
takt- und Koordinationsstelle eingerich-
tet. Konkrete Aktivitäten des Projekts 
sind ferner die Entwicklung von Infor-
mations- und Schulungsmaterialien, die 
Durchführung von Seminaren und Mul-
tiplikatorInnen-Schulungen für Men-
schen mit Behinderungen, Angehörige, 
MitarbeiterInnen in Einrichtungen und 
andere Interessierte sowie die Durch-
führung von modellhaften Zukunftspla-
nungen.

Im Internet wird die Kampagne unter 
www.people1.de präsentiert. Es besteht 
dort auch die Möglichkeit, sich Artikel 
und Materialien herunterzuladen und 
sich in eine mailing-Liste einzutragen.
Interessierten steht die Kontakt- und 
Koordinationsstelle des Projekts darüber 
hinaus auch unter folgender Adresse zur 
Verfügung:
Netzwerk People First Deutschland e.V.
Kölnische Str. 99, 34119 Kassel
Tel: 0561 - 7288555
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Unsere Aktivitäten und Erfolge
Die BAG UB war im Laufe ihres in-

zwischen fast zehnjährigen Engage-
ments für den Ansatz der Unterstützten 
Beschäftigung auf vielen Ebenen aktiv. 
Unser Einsatz hat sich gelohnt: In den 
vergangenen Jahren wurden das Kon-
zept der Unterstützten Beschäftigung 
bzw. einzelne Elemente daraus im 
System der beruflichen Rehabilitati-
on verankert. Neue Netzwerke wurden 
geknüpft, tragfähige Partnerschaften ge-
bildet - und nicht zuletzt dem Engage-
ment ihrer Mitglieder ist es zu verdan-
ken, dass die BAG UB auf eine Vielzahl 
von Erfolgen zurückblicken kann.

Interessenvertretung
Auf Bundes- und Länderebene er-

fasst und bündelt die BAG UB die In-
teressen von Menschen mit Behinderun-
gen sowie von Diensten und Projekten 
aus dem Bereich der beruflichen Reha-
bilitation. Diese Interessen formulieren 
und artikulieren wir gegenüber Politik, 
Gesetzgebung und Verwaltung und tra-
gen damit bundesweit dazu bei, dass die 
Notwendigkeit von Unterstützter Be-
schäftigung und der Bereitstellung ent-
sprechender Rahmenbedingungen in 
das (fach-)öffentliche Bewusstsein rückt.

Die BAG UB ist regelmäßig in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen zur Umset-
zung und Weiterentwicklung des SGB 
IX vertreten und setzt sich durch ih-
re Angebote und Öffentlichkeitsarbeit 
gezielt für eine langfristige Qualitätssi-
cherung bei der Begleitung behinderter 
Menschen ins Arbeitsleben ein.

Anwaltschaft für den Einzelfall
Schritt für Schritt

Die BAG UB engagiert sich für die 
berufliche Integration des einzelnen 
Menschen unter Berücksichtigung sei-

ner je individuellen Bedürfnisse, Fä-
higkeiten und Situation. Probleme aus 
der Praxis, die aus den Regionen an die 
BAG UB herangetragen werden, werden 
in einem ersten Schritt auf Landesebene 
und im nächsten Schritt auf Bundesebe-
ne an die zuständigen Entscheidungsträ-
ger weitergeleitet. Wir arbeiten lösungs-
orientiert und versuchen, im Austausch 
mit den Entscheidungsträgern in Politik 
und Verwaltung zu pragmatischen, un-
bürokratischen und dem Einzelfall ange-
messenen Lösungen zu gelangen.

Information und Beratung
Im Rahmen der Informations- und 

Beratungsstelle der BAG UB werden 
speziell unsere Mitglieder sowie andere 
am Konzept der Unterstützten Beschäf-
tigung Interessierte fachlich und kompe-
tent beraten und unterstützt - auch über 
bundesdeutsche Grenzen hinaus. Mit 
der Fachzeitschrift „impulse“ gibt die 
BAG UB einen regelmäßigen Überblick 
über das breite Spektrum Unterstützter 
Beschäftigung, über neue Projekte und 
Projektvorhaben, über die Entwicklun-
gen im Schwerbehindertenrecht, Stel-
lungnahmen zu zentralen Themen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben sowie über 
die laufenden Aktivitäten der BAG UB. 
In unserem eMail-Verteiler geben wir 
Mitgliedern Informationen zu aktuellen 
Geschehnissen rund um das Thema Un-
terstützte Beschäftigung.

Weiterhin besteht ein regelmäßig ak-
tualisiertes Informationsangebot der 
BAG UB im Internet (www.bag-ub.de), 
das unter anderem eine umfangreiche 
Materialliste zum Themenbereich der 
Unterstützten Beschäftigung sowie ei-
ne Adressliste bundesweit eingerichteter 
Integrationsfachdienste enthält. 

Weiterbildung und Qualifizierung
Mit ihren Qualifizierungs- und Wei-

terbildungsangeboten leistet die BAG 

UB einen wesentlichen Beitrag zur Pro-
fessionalisierung der Integrationsarbeit 
und damit zur Qualitätssicherung in 
diesem Bereich. Für Fachkräfte aus In-
tegrationsfachdiensten, aus Werkstät-
ten für behinderte Menschen und an-
deren Einrichtungen führt die BAG UB 
seit 1997 praxisnah berufsbegleitende 
Qualifizierungen durch, die regelmä-
ßig fachlich überarbeitet werden. Dar-
über hinaus werden bedarfsorientiert 
Workshops und Seminare zu einzel-
nen Themenschwerpunkten der beruf-
lichen Integration, zum Projektaufbau, 
Qualitätssicherung der Integrationsar-
beit und zum Themenbereich Arbeitsas-
sistenz angeboten.

Austausch und Vernetzung
Die BAG UB stellt mit ihrer jährlichen 

Fachtagung, ihren Seminaren, Vorträ-
gen, Fortbildungen und ihrer Informati-
ons- und Beratungsstelle eine Plattform 
zur Verfügung, die von Mitgliedern und 
Interessierten für fachlichen Erfah-
rungsaustausch sowie zur Anregung 
und Verbreitung und Weiterentwick-
lung integrativer konzeptioneller An-
sätze genutzt werden. Bedürfnisse und 
Fragestellungen Einzelner können hier 
formuliert, kontrovers diskutiert und zu 
gemeinsamen politischen Forderungen 
und Zielen verarbeitet werden. So ent-
stehen vielfältige neue Partnerschaften 
und Netzwerke im System der berufli-
chen Rehabilitation, die allen Beteiligten 
bei ihrem Engagement um mehr Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen 
am Arbeitsleben zugute kommen.

Im Rahmen transnationaler Vernet-
zung ist die BAG UB Mitglied der Eu-
ropean Union for Supported Employ-
ment (EUSE) und beteiligt sich an vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) geför-
derten Gemeinschaftsprojekten.

Integrationsfachdienste
Zu den besonderen Erfolgen unse-

rer Arbeit zählt, dass nach langjährigen 
Modellprojekten im Jahr 2000 bun-
desweit flächendeckend Integrati-
onsfachdienste eingerichtet wurden. 
Die (finanziellen) Rahmenbedingun-
gen der Integrationsfachdienste wurden 
orientiert an ihren Anforderungen und 
als Folge der politischen Interessenver-
tretung der BAG UB zwischenzeitlich 
deutlich verbessert. Die BAG UB för-

Aktivitäten, Erfolge und weitere Ziele der BAG UB
Die BAG UB setzt sich seit ihrer Gründung 1994 bundesweit für die Verbreitung des 

Konzepts der Unterstützten Beschäftigung ein, um Menschen mit Behinderungen faire 
Chancen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu geben. 

Die BAG UB vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderungen, ihren Un-
terstützern, von Fachdiensten und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, der 
Selbsthilfe und der Behindertenhilfe, die den Gedanken der Unterstützten Beschäfti-
gung nahe stehen und zu ihrer Verbreitung beitragen. Entsprechend breit war und ist 
das Spektrum der Mitglieder der BAG UB – es reicht von engagierten Einzelpersonen, 
Vereine, Verbände und (Integrations-)Fachdienste bis zu Werkstätten für behinderte 
Menschen und Bildungseinrichtungen.

http://www.bag-ub.de
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dert den Auf- und Ausbau von Landes-
arbeitsgemeinschaften der Integrations-
fachdienste zur Bildung und Festigung 
regionaler Netzwerkstrukturen.

Arbeitsassistenz
Die BAG UB hat durch die Interessen-

vertretung von AssistenznehmerInnen 
dazu beigetragen, dass der Rechtsan-
spruch auf Arbeitsassistenz im Schwer-
behindertenrecht verankert wurde. 
Erstmals wurde damit ein Anspruch von 
Menschen mit Behinderungen auf per-
sönliche Assistenz gesetzlich festgeschrie-
ben. Durch Beratung, Vorträge, Fortbil-
dung und regelmäßigen Austausch mit 
den zuständigen Leistungsträgern hat die 
BAG UB eine Verbreitung des Rechts-
anspruchs sowie auch hier entscheiden-
de Nachbesserungen bewirkt, die sich 
deutlich positiv auf die Bewilligungspra-
xis der Leistungsträger auswirken.

Übergang Schule - Beruf
Beim Übergang behinderter Men-

schen von der Schule in den Beruf för-
dert die BAG UB die Abstimmung auf-
einander aufbauender Unterstützungs-
formen – Schule, WfbM, Bildungsträger, 
Integrationsfachdienste, Unternehmen 
– durch schnittstellen- und leistungsträ-
gerübergreifende Angebote und indivi-
duelle Lösungsmöglichkeiten. 

Die Notwendigkeit von Berufsvor-
bereitung wird durch das von der BAG 
UB initiierte „Forum Übergang Schule 
– Beruf“ zunehmend erkannt und in in-
novative Projekte umgesetzt. Das trans-
nationale EQUAL-Projekt der BAG UB 
„Keine Behinderungen trotz Behinde-
rung“ stellt darüber hinaus seit 2002 
neue europaweite Netzwerke zum The-
ma Übergang Schule – Beruf her.

Weitere Ziele der BAG UB
Das Recht auf Teilhabe am Arbeits-

leben und in der Gesellschaft für Men-
schen mit Behinderungen ist gerade in 
Zeiten von Massenarbeitslosigkeit und 
Sozialabbau besonders gefährdet. Die 
BAG UB setzt sich daher mit neuen 
Bündnissen und Projekten für die Si-
cherung der erreichten Ziele und für 
die weitere Stärkung integrativer For-
men der beruflichen Integration ein. 
Es gilt zu gewährleisten, dass die Eck-
pfeiler des SGB IX „Selbstbestimmung“ 
und „umfassende Teilhabe“ gesellschaft-
liche Wirklichkeit werden – auch und 
gerade für Menschen mit besonderem 
Unterstützungsbedarf.

Schwerpunkte zukünftiger Arbeit 
der BAG UB werden sein:

• Integrationsfachdienste: Nach wie 
vor sind verbesserte (finanzielle) Rah-
menbedingungen für die IFD not-
wendig, damit sie tatsächlich – wie ge-
setzlich vorgesehen – den Personen-
kreis mit besonderem Unterstützungs-
bedarf vermitteln können.

• Arbeitsassistenz: Der Rechtsanspruch 
auf Arbeitsassistenz muss durch Infor-
mation, Beratung und Fortbildung 
gefestigt werden. Es gilt, das Konzept 
der persönlichen Assistenz weiter zu 
verbreiten und Arbeitsassistenz unab-
hängig von Art und Schwere der Be-
hinderung möglich zu machen.

• Persönliches Budget: Als eine ent-
scheidende Bedingung selbstbestimm-
ten Lebens muss die Nutzung persön-
licher Budgets Menschen unabhängig 
von der Art ihrer Behinderung ermög-
licht werden. Die BAG UB wird die 
Erfahrungen bei der Umsetzung des 
persönlichen Budgets in bundeswei-
ten Modellprojekten bündeln und sie 
einer breiten Öffentlichkeit durch die 
„impulse“ zugänglich machen.

• Wunsch- und Wahlrecht: Die BAG 
UB wird sich für die Erweiterung der 
Wahlmöglichkeiten von Menschen mit 
Behinderungen einsetzen, indem sie 
den Aufbau flächendeckender Angebo-
te und entsprechender Netzwerkstruk-
turen fördern wird – von der Schule 
über Bildungsträger, den IFD, die Wf-
bM, Integrationsprojekte und weite-
re Angebote zur Gewährleistung und 
Sicherung der Teilhabe am Arbeitsle-
ben. Eine unbürokratische Bearbeitung 
durch alle beteiligten Rehabilitations-
träger unter Einbeziehung der indivi-
duellen Situation der Antragsteller ist 
dabei von entscheidender Bedeutung.

• Qualifizierung und Fortbildung: 
Die BAG UB plant den Ausbau und 
die Ausdifferenzierung ihres Qualifi-
zierungs- und Fortbildungsangebots 
für Integrationsfachkräfte, für Nutze-
rInnen von Arbeitsassistenz und Ar-
beitsassistentInnen.

• Beratung und Vernetzung: Die 
BAG UB wird ihre Beratungs- und 
Vernetzungsarbeit für alle im Um-
feld der unterstützten Beschäftigung 
arbeitenden Projekte weiterführen. 
Intensivere Beratung und Unterstüt-
zung ist auch für unterstützte Arbeit-
nehmerInnen geplant.

Um diese Ziele zu erreichen, braucht 
die BAG UB das Engagement ihrer Mit-
glieder – aber auch eine große Mitglie-
derschaft. Eine deutliche Zunahme der 
Mitgliederzahlen ist für die zukünftige 
Arbeit der BAG UB unbedingt erfor-
derlich!

Sie helfen uns deshalb sehr, wenn Sie 
uns bei der Werbung neuer Mitglieder 
der BAG UB unterstützen, indem Sie 
Ihnen bekannte Personen und Orga-
nisationen auf eine Mitgliedschaft an-
sprechen bzw. uns einen Ansprechpart-
ner nennen.

Vielen Dank!

Bundesfinanzhof entscheidet 
zugunsten der Gemeinnützigkeit 

eines Integrationsbetriebes
Der Bundesfinanzhof hob per Ge-

richtsbescheid das Urteil eines Schles-
wig-Holsteinischen Finanzgerichtes aus 
dem Jahre 2002 auf, in dem dieses ei-
nem Integrationsbetrieb den Status der 
Gemeinnützigkeit rückwirkend aber-
kannt hatte. 

Im Anbetracht der aktuellen Diskussi-
on und harten Auseinandersetzung um 
die Frage der Gemeinnützigkeit von In-
tegrationsprojekten hat diese Entschei-
dung erhebliche Signalwirkung! Dieje-
nigen Finanzämter, die in zunehmend 
restriktiver Gangart die Steuerbegünsti-
gung von Zweckbetrieben in Frage stell-
ten (so wurden Steuernachforderungen 
bis weit über 500.000 € angekündigt), 
werden ihre Haltung in Zukunft neu 
überdenken müssen. 

In dem Gerichtsbescheid wird aus-
drücklich ausgeführt, dass weder die 
Relation von behinderten zu nichtbe-
hinderten Mitarbeiter/innen noch die 
Wettbewerbs-Relevanz wesentliche Kri-
terien zur Anerkennung resp. Aufhe-
bung der Gemeinnützigkeit sind. Viel-
mehr komme es entscheidend auf die 
Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke 
des Trägers bzw. der Gesellschaft an.  

Der Gerichtsbescheid ist noch nicht 
rechtskräftig. Im Falle eines Einspru-
ches durch das Finanzamt kommt es zur 
mündlichen Verhandlung. Der Bundes-
finanzhof hat auf jeden Fall bereits jetzt 
ein deutliches Zeichen gesetzt.

Weitere Information sind bei der BAG-
Integrationsfirmen zu erhalten. Anton Senner 
Büro Hamburg: Tel. 040 / 471 95 782 oder 
Büro Berlin: Tel. 030 / 251 20 82.
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Die BAG UB setzt offiziell ihren Ar-
beitsschwerpunkt „Arbeitsassis-

tenz“ fort. Im Juni 2003 hat das neue 
Projekt der BAG UB „Arbeitsassistenz: 
Qualifizierung und Netzwerkbildung 
vor Ort“ gestartet, das sich mit neuen 
Schwerpunkten dem Thema Arbeitsas-
sistenz widmet. Das Projekt wird geför-
dert von der Aktion Mensch. Die Pro-
jektmitarbeiterInnen sind Jörg Schulz 
und Berit Blesinger; das Projekt wird bis 
Mai 2005 gehen.

Die BAG UB arbeitet zum Thema Ar-
beitsassistenz bundesweit und behinde-
rungsübergreifend und führt damit das 
einzige Arbeitsassistenz-Projekt dieser 
Art durch. Schwerpunkte unserer Arbeit 
werden sein:

• Qualifizierung und Information: 
Das Projekt bietet bundesweit ein- 
und mehrtägige Qualifizierungen, 
Workshops und Informationsveran-
staltungen an, um den Wissensstand 
zum Rechtsanspruch auf Arbeitsas-
sistenz zu festigen und auszubau-
en. Zielgruppen sind (Integrations-
)Fachdienste, Rehabilitationsträger, 
Schwerbehindertenvertretungen, Ar-
beitsassistenznutzerInnen und Ar-
beitsassistentInnen. Alle Veranstal-
tungen werden in Abstimmung mit 
den jeweiligen Einrichtungen geplant 
und vor Ort durchgeführt.

• Netzwerkbildung: Ziel des neuen 
Projekts ist es, die regionalen Akti-
vitäten zum Thema Arbeitsassistenz 
zusammenzuführen und zu bündeln 
und ein bundesweites „Netzwerk Ar-
beitsassistenz“ aufzubauen. Dazu ge-
hören fachliche Beratung, Herstel-
lung regionaler Kontakte und schließ-
lich die Erstellung einer vollständigen 
Übersicht über regionale Anlaufstel-
len zum Thema Arbeitsassistenz. In 
den verschiedenen Bundesländern 
und Einrichtungen soll ein einheit-
licher Informationsstand hergestellt 
werden; angestrebt wird auch ein re-
gelmäßiger fachlicher Austausch im 
Rahmen eines Forums.

• Leitfaden Arbeitsassistenz: Die Pro-
jektmitarbeiterInnen werden einen 
umfassenden Praxis-Ratgeber „Leit-
faden Arbeitsassistenz“ erstellen, der 
Ratsuchenden kompakt und kompe-
tent notwendiges Wissen zu Beantra-
gung, Vorbereitung und alltäglichem 
Einsatz von Arbeitsassistenz vermit-
telt. Der Leitfaden wird spätestens 
Mitte 2005 vorliegen. 

Für weitere Informationen zum neu-
en Arbeitsassistenz-Projekt der BAG UB 
können Sie sich gern an die Projektmit-
arbeiterInnen wenden. Informationen 
finden Sie demnächst auch im Internet 
unter www.arbeitsassistenz.de.

Darüber hinaus hat das Projekt einen 
eigenen eMail-Verteiler, über den re-
gelmäßig Neuigkeiten zum Thema Ar-
beitsassistenz weiter gegeben werden. 
InteressentInnen können sich gern bei 
den ProjektmitarbeiterInnen melden 
und sich in den Verteiler eintragen las-
sen. Mitglieder der BAG UB sind bereits 
in den Verteiler aufgenommen worden.

*****
Kontakt
Berit Blesinger & Jörg Schulz
BAG UB
Schulterblatt 36, 20357 Hambug
Fon: + 49 (0)40 / 43253123
Fax: + 49 (0)40 / 43253123
eMail: info@arbeitsassistenz.de
Internet: www.arbeitsassistenz.de

Arbeitsassistenz: Qualifizierung 
und Netzwerkbildung vor Ort 
Ein neues Projekt der BAG UB 

BAG UB Personalia
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach fast zweieinhalbjähriger Tätigkeit 
bei der BAG UB im Bereich Weiterbil-
dung von Integrationsberatern und -be-
raterinnen werde ich jetzt eine Pause 
einlegen und mich dem Lebensbereich 
Familie zuwenden. Seit Ende Juli bin 
ich im Mutterschutz. Ich möchte mich 
bei allen mit denen es in der vergange-
nen Zeit Austausch, Zusammenarbeit 
und viele gemeinsame Seminare und 
Veranstaltungen gab ganz herzlich be-
danken sowie ebenfalls für die geleiste-
te Unterstützung, die ich von vielen Sei-
ten erfahren durfte. Ich bedaure es die-
ses spannende und lebhafte Aufgaben-
feld zu verlassen und freue mich sehr, 
dass Ingrid Stumpf diesen Bereich enga-
giert übernommen hat und wünsche ihr 
für die Zukunft alles Gute.

Voraussichtlich werde Ich im Früh-
jahr nächsten Jahres mit einem neuen 
Arbeitsbereich wieder bei der BAG UB 
einsteigen.              Ulrike Braczko

*****

Ich möchte mich allen Leserinnen und 
Lesern als neue Mitarbeiterin der 
BAG-UB vorstellen. 

Als Nachfolgerin von Ulrike Braczko 
bin ich seit dem 15.07.2003 zuständig 
für den Bereich Qualifizierung von Inte-
grationsberaterinnen. 

Mein Name ist Ingrid Stumpf, ich bin 
36 Jahre alt, verheiratet und Dipl.-Sozi-
alpädagogin. Nach meinem Studium in 
Kassel habe ich für die Deutsche Ange-
stellten Gewerkschaft Bildungssemina-
re für Auszubildende angeboten, Semi-
nare für Teilnehmende von freiwilligen 
sozialen Jahren durchgeführt und hatte 
verschiedene Lehraufträge an der Kasse-
ler Hochschule für den Fachbereich So-
zialpädagogik. 

Von 10/1998 bis 06/2003 war ich im 
IFD Kassel tätig. Während dessen habe 
ich in 1998-1999 die berufsbegleitende 
Weiterbildung für Integrationsberateri-
nnen absolviert. Von 06/2002 bis 05/
2003 war ich im Vorstand der hessischen 
LAG-IFD und seit Beginn 2003 nehme 
ich an einer Weiterbildung für systemi-
sche Beratung teil.

Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe und die vielen neuen Kontakte, 
die diese Arbeit mit sich bringen wird.

*****

 http://www.arbeitsassistenz.de 
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ren Inhalt der Graphik entnommen wer-
den kann. Der Aufbau ist prozessorien-
tiert und umfasst die verschiedenen Pha-
sen der beruflichen Integration (siehe 
Grahik Modulinhalte).

Organisatorisches
Zeitraum: 

März 2004  bis  September 2005
Seminarort:

Nähe Hannover 
(die genaue Adresse des Seminaror-
tes und die Modultermine finden Sie 
auf unserer Homepage (www.bag-
ub.de) oder erhalten Sie auf telefoni-
sche Nachfrage.

Kosten:
2.815,- Euro; für Mitglieder 2.550,- 
Euro pro TeilnehmerIn. Zusätzlich 
fallen Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung, sowie An- und Abreise an.

Anmeldung:
direkt bei der BAG UB, 
Schulterblatt 36, 20357 Hamburg, 
Tel.: 040/ 43253123

Für Fragen steht Ihnen die Projektlei-
terin Frau Ingrid Stumpf gern zur Ver-
fügung.

Steigende Anforderungen 
erfordern zusätzliche Qualifikation

Eins wird immer deutlicher: Die An-
forderungen an die Integrationsfach-
kräfte steigen. Wie in keinem anderen 
Bereich geht es hier um Kundenorien-
tierung und maßgeschneiderte Lösun-
gen für die jeweils Beteiligten. „Jobs 
von der Stange“ gibt es für dieses Klien-
tel noch weniger als anderswo.  Zudem 
bleiben die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen (SGB IX)  und damit das Anfor-
derungsprofil für die Integrationsfach-
kräfte weiter im Fluss. An der Schnitt-
stelle zwischen den Akteuren -Bewer-
berIn, ArbeitnehmerIn, Unternehmen, 
Leistungsträger, Auftraggeber, Behin-
dertenhilfe, sowie Aus- und Weiterbil-
dung- sind bereichsübergreifendes Fach-
wissen sowie Kooperationsfähigkeit und 
interdisziplinäres Arbeiten gefragt. 

Praxisnah, berufsbegleitend 
und prozessorientiert

Unser Ziel ist es, IntegrationsberaterI-
nnen für ihre tägliche Integrationsarbeit 

weiterzubilden - praxisnah und prozess-
begleitend. Neben der interaktiven Be-
arbeitung schriftlicher Studienmateriali-
en steht vor allem die handlungsorien-
tierte Arbeit während der Kompaktsemi-
nare und die Reflexion von Fallarbeiten 
aus der eigenen Berufspraxis im Mittel-
punkt der berufsbegleitenden Weiterbil-
dung. Ziel der BAG UB ist die Verbrei-
tung und Entwicklung des Konzepts der 
„Unterstützten Beschäftigung“  im deut-
schen Rehabilitationssystem, das heißt 
die Stärkung ambulanter Formen der be-
ruflichen Integration sowie die Unter-
stützung und Qualifizierung engagierter 
Organisationen und ihrer Mitarbeiter.

Die BAG UB hat sich seit 1998 dem 
wachsenden Professionalisierungsbedarf 
angenommen und führt seither berufs-
begleitende Qualifizierungen unter Ein-
beziehung erfahrener Fachdienstmitar-
beiterInnen und ExpertInnen  durch. 

Inhalte der Weiterbildung
Die Fortbildung ist als berufsbeglei-

tendes Fernstudium inklusive Praxisse-
minaren konzipiert und besteht aus acht 
aufeinander aufbauenden Modulen, de-

- Neuer Durchgang - Neuer Durchgang - Neuer Durchgang - Neuer Durchgang - Neuer Durchgang - Neuer Durchgang - Neuer Durchgang - Neuer Durchgang -

  Professionell in Arbeit begleiten
Berufsbegleitende Weiterbildung der BAG UB für Integrationsberater 
und –beraterinnen in Unterstützter Beschäftigung
                 praxisnah                              prozessorientiert                          qualitätssichernd

Prozessbegleitung 
durch Unterstützte 

Beschäftigung

Individuelle 
Berufsplanung

Marketing
und Arbeitsplatz-

akquisition

Betriebswirtschaft-
liches Denken

Förderrecht Qualifizierung 
– Coaching am 

Arbeitsplatz

Nachhaltige
Sicherung des 

Arbeitsplatzes – 
Konflikt-

management

Qualitäts-
management 
und Lernende 
Organisation

http://www.bag-ub.de
http://www.bag-ub.de
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Im Europäischen Jahr der Menschen 
mit Behinderungen lautet das Motto 

der BAG UB Fachtagung 2003 „Vorbe-
reitung, Vermittlung und Begleitung im 
Arbeitsleben – Qualität in Unterstützter 
Beschäftigung“.

Das Motto soll verdeutlichen, dass 
für eine möglichst dauerhafte Teilhabe 
am Arbeitsleben die Aspekte „Vorberei-
tung“, „Vermittlung“ und „Begleitung“ 
gleichrangig zu bewerten sind. Integra-
tionsfachdienste sowie andere Dienste 
und Einrichtungen, die im (Um-) Feld 

der beruflichen Integration aktiv sind 
(Schulen, WfbM, Integrationsfirmen, 
BBW, BFW etc.), sind deshalb gefor-
dert ihre konzeptionellen Grundlagen 
ständig weiterzuentwickeln und sich mit 
anderen Dienstleistern effektiv zu ver-
netzen. 

Für IFD im besonderen bedeutet dies, 
dass vermittelnde und begleitende Tä-
tigkeiten sowohl ihren jeweils eigenen 
Stellenwert besitzen als auch im Ein-
zelfall eng aufeinander abgestimmt wer-
den müssen. Insgesamt steht das The-

ma „Qualität“ unter verschiedenen As-
pekten und in über 20 Workshops zur 
Diskussion. Dies nicht zuletzt deshalb, 
um der bis Ende 2003 oftmals einseitig 
quantitativ geführten Diskussion um In-
tegrationswege und –erfolge einen fach-
lich-inhaltlichen Schwerpunkt entgegen-
zusetzen. 

Die dreitägige Veranstaltung ist unter-
teilt in Vor- (19.11.03, ab 13.00 Uhr) 
und Hauptkonferenz (20.-21.11.03, 
ab 13.00Uhr) und am Vormittag des 
20.11.03 wird die Mitgliederversamm-
lung der BAG UB abgehalten. 

VORBEREITUNG, VERMITTLUNG UND BEGLEITUNG IM ARBEITSLEBEN

QUALITÄT IN UNTERSTÜTZTER BESCHÄFTIGUNG

Fachtagung 2003 der BAG UB
ZEIT: 19. bis 21. November 2003

ORT: Erlebnis Hotel Frankenland in Bad Kissingen

Mittwoch 19. November 2003 - Vorkonferenz 

13.00 - 19.00 Uhr Methodische Workshops 

1  Neue Qualitäten im Netz zwischen Schule und 
Beruf

Einrichtungsübergreifende Netzwerkarbeit am Beispiel von 
EQUAL-Teilprojekten u.a. good-practice-Modelle; Gast-
land: Südkorea
E. Frölich (Staatl. Seminar f. Schulpäd., Heidelberg); 
M. Scholdei-Klie (Gemeinsam leben – gemeinsam lernen, 
Frankfurt/M.); K.-P. Böhringer (Schule für geistig Behin-
derte, Pforzheim); P. Gassauer u. W. Hoff-mann (Schule am 
Winterrain, Ispringen); Y. Cho (KEPAD, Südkorea)

2 Workshop für unterstützte ArbeitnehmerInnen I
„Welche Unterstützung brauche ich für meine Arbeit?“
A. Thielicke (Projekt BAG UB)

3  „Und es geht doch ...!“
Qualifizierungsmaßnahmen zum Übergang aus WfbM in 
den allg. Arbeitsmarkt - Zielgruppen, Inhalte, Methoden, 
Kooperationspartner und rechtliche Situation
A. Seeger (ACCESS, Erlangen); T. Wedel (Boxdorfer Werkstatt, 
Nürnberg); Dr. S. Wendt (Bundesvereinigung Lebenshilfe, Marburg)

4  Zielgruppenorientierte Beratung und Begleitung
Fachliche Anforderungen, Arbeitsweisen und Ressourcener-
schließung in der beruflichen Integration
N.N. (Hamburger Arbeitsassistenz, Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten); Dr. W. Wahler, Dr. R. Schäuble u. J. Prusko (IFD 
Nürnberg, Menschen mit psychischen Erkrankungen u. Hör-
schädigung); P. Brodisch (Epilepsie Beratung München)

5 Profiling  ð Akquise  ð Job-Coaching
Professionelle Methoden zur Integration
G. Bergmeyer (IFAS, Göttingen); J. Länge (CBA, München); 
I. Lilienthal (Hamburger Arbeitsassistenz)

6 Qualitätssicherung und Dokumentation in IFD
Praxisrelevante Instrumente der Leistungsbeschreibung und 
-beurteilung
M. Zernentsch (IFD Nürnberg); P. Lubenow (IFD Köln); H. 
Lämmle (LAINTEGRA, Ehingen); Dr. D. Schartmann (In-
tegrationsamt Köln)

ca. 19.30 Uhr Abendessen

Donnerstag, 20. November 2003

9.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Mitgliederversammlung der BAG UB

Haupkonferenz

13.00 Uhr Tagungseröffnung
Begrüßung zur Jahrestagung 2003

13.15 Uhr Das SGB IX: 
Anspruch und Wirklichkeit 

Kritische Betrachtung und Ausblick - 
Moderierte Diskussion mit Experten: 
Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (R. 
Wilmerstadt), BAG der Integrationsämter und Hauptfürsor-
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gestellen (W. Pohl), Bundesanstalt für Arbeit (N.N.), BAG 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Dr. F. Baur), Bun-
desvereinigung Lebenshilfe (Dr. S. Wendt), Bundesverband für 
Körper- und Mehrfachbehinderte (R. Blum), Interessenver-
tretung Selbstbestimmt Leben (B. Vieweg), BAG UB (N.N.) - 
Moderation: N.N.

15.00 Uhr - 15.45 Uhr - Kaffeepause

15.45 Uhr - 18.45 Uhr - Workshops mit Pause
  

1 Arbeitsassistenz - Bundesweite Projekte 
und Netzwerkarbeit

Erfahrungen, Kooperation und Nachhaltigkeit 
B. Blesinger, J. Schulz (BAG UB); N.N. (Integrationsamt)

2 Wege zum Integrationsprojekt
Wirtschaftlich arbeiten und soziale Orientierung als Widerspruch?
Ch. Giga (IFD Fürstenwalde); B. Wiedemann (GUIDANCE 
GmbH, Berlin); J. Doletzki (Drahtelemente Do-letzki); R. 
Neukirchen CBA, München); N.N. (Integrationsamt)

3 Gleichzeitig Kosten senken und Qualität 
sichern?

Eine Zukunftswerkstatt zur Entwicklung von Alternativen 
entgegen einseitiger Kostensenkung
I. Grieshop-Sander (Moderatorin, Münster)

4 Workshop für unterstützte ArbeitnehmerInnen II
Persönliche Zukunftsplanung: Konzept und kreative Metho-
den zur Individuellen Lebens(stil)- und/oder Berufswege-
planung
C. Emrich (IFD Bremerhaven)

5 IFD heute und morgen - Leistungsspektrum, 
Leistungsprüfung und Auftraggeber

Zielvereinbarungen, Ergebnisse, Vernetzung und zukünfti-
ge Entwicklungen
R. Wilmerstadt (BMGS); N.N. (BAG der Integrationsämter 
u. Hauptfürsorgestellen); N.N. (Bundesanstalt f. Arbeit); Dr. 
F. Baur (BAG überörtl. Sozialhilfe); N.N. (Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger); N.N. (Hauptverband d. 
gewerbl. Berufsgenossenschaften); J. Bungart (BAG UB)

6 Unternehmensforum und Integrationsverein-
barung

Innovative Konzepte betrieblicher Integration und Begleitung
L. Bertrand (Fraport AG); A. Meyer (IFD Augsburg)

7 Arbeitsmodelle für leistungsgeminderte Men-
schen in Betrieben des 1. Arbeitsmarktes

Erfahrungen erfolgreichen Handelns
A. Gerbig u. P. Emin (Lebenshilfe Gießen); A. Thielicke (BAG UB)

8 Schulische und berufliche Qualifikation für 
Menschen mit Autismus

Welche fachlichen Unterstützungen beim Übergang von der 
Schule in den Beruf sind erforderlich?
U. Güthoff u. D. Moldenhauer (IBS-Projekt Gießen); I. Din-
ter (Hilfe für das autistische Kind, Berlin); S. Zieger (BBW 
Greifswald)

9. Stolperstein Schlüsselqualifikationen? Beson-
dere Anforderungen in der berufl. Integration     

Ein Bildungsangebot für Menschen mit Lernschwierigkeiten 
A. Klüssendorf und M. Thätner (Projekt KuKuK, Hambur-
ger Arbeitsassistenz)

ca. 19.30 Uhr Abendessen

ca. 21.00 Uhr Abendprogramm 
Klaus Kreuzeder: Saxophonist mit Soloprogramm 

(www.klaus-kreuzeder.de); anschließend „Disco“

Freitag, 21. November 2003

9.00 Uhr - 12.00 Uhr - Workshops mit Pause

1 Implementierung eines ganzheitlichen und 
effizienten Gesundheitsmanagements in 
Unternehmen

Erfahrungen und Ergebnisse des externen Dienstleisters 
IQPR aus der betrieblichen Praxis
H. Kaiser (IQPR, Köln)

2 Qualität auf lange Sicht?
Erfahrungsaustausch zur Nachhaltigkeit von Arbeitsverhält-
nissen in Unterstützter Beschäftigung
S. Doose (Projektberatung u. Evaluation, Lübeck)

3 Wie IFD durch Teamentwicklung Synergieef-
fekte erzeugen und nutzen können

Methodische Weiterentwicklung der Arbeits-, Kommunika-
tions- u. Vernetzungsstrukturen
A. Büscher (IFD Gießen); E. Zieselsberger (Organisationsberater)

4 Die Zusammenarbeit zwischen (Sonder-) 
Schule, Eltern und Diensten zur beruflichen 
Integration

Angebot, Nachfrage und Koordination
A. Klinkenbusch (EQUAL-Partnerschaft Maßarbeit im 
Münsterland, Projekt „Wege zur Arbeit“, Münster); H.R. 
Bönning (EQUAL-Partnerschaft Open Doors, Berlin)

5 Integrationskonzepte überregionaler und 
überbetrieblicher Einrichtungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben

Erprobte und innovative Modelle
J. Barlsen (BBW Nordhessen); U. Marquardt (BFW Ham-
burg); M. Sutter (Neurologisches Rehabilitationszentrum 
Friedehorst, Bremen)

6 Qualitätsanforderungen der verschiedenen 
„Nutzer“ an den IFD

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Prozess-
beteiligten
IFD Nürnberg u. Augsburg; H. Stenz (Integrationsamt Mit-
telfranken); Arbeitsamt Nürnberg (V. Eck-Kappelmann); 
Dachverband der Berufsgenossenschaften Bayern u. Sachsen 
(Frau Dr. Blumberg, angefr.); Arbeitnehmer u. Unternehmen
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7 Voraussetzungen zur beruflichen Integration von 
Menschen mit psychischen Behinderungen am Bei-
spiel vom Projekt Individuelle Arbeitsbegleitung

Eine Betrachtung der gesellschaftlichen, strukturellen und 
personellen Voraussetzungen und deren Zusammenspiel
J. Postula u. R. Schlender (Pflegen und Wohnen/ PIA, Hamburg)

8 Persönliches Budget - Teilhabe zur personen-
bezogenen Unterstützung

Wege zur „Unterstützung nach Maß“
G. Wansing (Projekt PerLe, Universität Dortmund)

Anmeldeformular (per Fax 040 / 432 531 25) 

Anmeldungen werden nach Datum des Eingangs berücksichtigt! 
Ich melde mich hiermit zur Fachtagung an:  

Teilnahmebeitrag 
bitte ankreuzen!

Mitglieder 
q

Nichtmitglieder 
q

ACHTUNG!! bei Anmeldung 
bis 30.9.03 ermäßigter Beitrag! 

Anmeldung 
bis 30.09.03 

Anmeldung 
ab 01.10.03 

Anmeldung 
bis 30.09.03 

Anmeldung 
ab 01.10.03 

q
Vor- u. Hauptkonfe-
renz 19.-21.11.03 149,- Euro 159,- Euro 179,- Euro 189,- Euro 

q
nur Vorkonferenz 
19.11.03 75,- Euro 80,- Euro 89,- Euro 94,- Euro 

q
nur Hauptkonferenz 
20.-21.11.03 99,- Euro 106,- Euro 119,- Euro 126,- Euro 

è

(Die Übernahme der Teilnahmekosten für unter-
stützte ArbeitnehmerInnen ist beantragt) 

q Ich nehme an der Mitgliederversammlung teil 

Ich möchte an folgenden Workshops teilnehmen: 
Mi. 13.00 - 19.00  Workshop Nr.: ____ (1. Wahl) ____ (2. Wahl) 
Do. 15.45 – 18.45 Workshop Nr.: ____ (1. Wahl) ____ (2. Wahl) 
Fr.  09.00 – 12.00  Workshop Nr.: ____ (1. Wahl) ____ (2. Wahl) 

Ich benötige folgende Unterkunft im Erlebnis-Hotel 
q 19.-20.11.2003 
q 20.-21.11.2003 

q Einzelzimmer (69,50 € ÜF), Doppelzimmer (53,50 € ÜF pro Person) 
mit Herr/Frau ....................................................... 

q Zimmer mit behindertengerechter Ausstattung 
q Ich benötige keine Unterkunft

Name: _______________________________________________________________

Vorname: _____________________________________________________________

Organisation: _________________________________________________________

Strasse: _______________________________________________________________

Plz, Ort: _____________________________________________________________

Fon: _________________________________________________________________

Fax: _________________________________________________________________

eMail: ________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift _______________________________________________

Anmerkungen:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Kontakt 
Anmeldung und Rückfragen bei der BAG UB 
Schulterblatt 36, 20357 Hamburg - Fon: 040 / 432 53 123  

12.00 Uhr - 19.30 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr - 15.00 Uhr OFFENES FORUM

Die BAG UB lädt ein Fragen - Meinungen - Stellungnah-
men in Anlehnung an die Tagungsinhalte zu diskutieren.

15.00 Uhr Konferenzende
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Mitgliedsantrag  

      - Adressaufkleber -

Antrag auf Mitgliedschaft 
in der BAG UB

Mitgliedschaft als natürliche Person

Ich möchte als Person Mitglied in der BAG UB werden:
r persönliches Mitglied     60,- €
r ermäßigt       30,- €
r Ja, ich möchte die BAG UB als Fördermitglied 
     unterstützen: ab 250,- € Mein Betrag ist ___________ €

Mitgliedschaft als juristische Person
Wir möchten als juristische Person Mitglied der BAG UB  werden:

r Wir sind eine juristische Person ohne eigenen Fachdienst
Wir fallen in folgende Kategorie ....
r Organisation groß (> 0,5 Mio. € Umsatz) 500,- €
r Organisation regulär 350,- €
r ermäßigt 150,- €
Die Ermäßigung ist notwendig, weil
_____________________________________________

r Wir sind eine juristische Person mit Fachdienst
     Unser(e) (Integrations-) Fachdienst(e) hat/haben  
     ___ IntegrationsberaterInnenstellen (Vollzeitäquivalent)

r 1 IntegrationsberaterInstelle 250,- €
r 2-3 IntegrationsberaterInnenstellen   350,- €
r 4-5  IntegrationsberaterInnenstellen 500,- €
r 6-10  IntegrationsberaterInnenstellen 600,- €
r 11-15 IntegrationsberaterInnenstellen 700,- €
r 16- 20 IntegrationsberaterInnenstellen 800,- €
r 21- 25 IntegrationsberaterInnenstellen 900,- €
___ Stellen jede weitere 5 Stellen   100,- €
r Höchstbeitrag (über 50 Stellen) 1.500,- €

Name: _______________________________________________

Vorname: _____________________________________________

Organisation: _________________________________________

Straße: _______________________________________________

PLZ, Ort: _____________________________________________

Tel.: __________________________________________________

Fax: _________________________________________________

eMail: ________________________________________________

Internet:_______________________________________________

r Wir sind eine juristische Person und möchten  
      die BAG UB als Fördermitglied unterstützen  

    ab 1.000,- €  /  Unser Betrag ist _________,- € 

Die BAG UB ist als gemeinnützig anerkannt. 
Mitgliedsbeiträge können wie Spenden 

von der Steuer abgesetzt werden.

 IFD-Träger:____________________________________________

______________________________________________________

IFD-Zweigstellen: _______________________________________

IFD-eMail: _____________________________________________

IFD-Internet: ___________________________________________

FachdienstmitarbeiterInnen: ______________________________

______________________________________________________

Landes-Arbeitsamt: _____________________________________

Bezirks-Arbeitsamt: _____________________________________

r Der Jahresbeitrag soll jetzt und zu Beginn jedes darauffolgenden Jahres  von meinem/unserem Konto von der BAG UB abgebucht werden.

Kto.Nr. _________________________BLZ _____________________  Bank ____________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift __________________________________________________________________________________________

Die linke Spalte bitte immer ausfüllen! Nur von Integrationsfachdiensten auszufüllen!!!
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